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Gesetzentwurf 
der Staatsregierung 

zur Änderung des Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes und 
anderer Rechtsvorschriften 

A) Problem 

1. Bayerisches Gesetz zur Gleichstellung, Integration und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung (BayBGG) 

Das BayBGG trat als § 1 des Bayerischen Gesetzes zur Gleichstellung, 
Integration und Teilhabe von Menschen mit Behinderung und zur Ände-
rung anderer Gesetze zum 01.08.2003 in Kraft. In § 9 dieses Mantelge-
setzes wurde, um die Gesetzgebungsmaterie einer nochmaligen Kontrolle 
durch das Parlament zuzuführen, die Geltung des BayBGG bis zum 
31.07.2008 befristet. Auch die auf dem Gesetz beruhenden Verordnun-
gen mit Ausnahme der „Bayerischen Barrierefreien Informationstechnik 
Verordnung (BayBITV)“ treten am 31.07.2008 außer Kraft. Für den Be-
reich der Menschen mit seelischer Behinderung wird vom Landesver-
band Bayern der Angehörigen psychisch kranker Menschen (LVApK) 
und von der Münchner Psychiatrie Initiative (MüPI) eine unzureichende 
Berücksichtigung deren spezifischer Belange beklagt.  

Politik für Menschen mit Behinderung ist nach wie vor ein zentrales ge-
sellschaftliches Anliegen. Der Paradigmenwechsel in der Behindertenpo-
litik hin zu mehr Integration und weitgehend uneingeschränkter Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben und zwar möglichst ohne stets auf die Für-
sorge der Gesellschaft oder die Hilfe Dritter angewiesen zu sein, ist auch 
weiterhin von wesentlicher Bedeutung in der Politik für Menschen mit 
Behinderung. 

Die möglichst uneingeschränkte Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rung am gesellschaftlichen Leben konnte in der bisherigen Laufzeit des 
Behindertengleichstellungsgesetzes erfolgreich vorangebracht werden. 
Hierzu trugen beispielsweise Änderungen in der Bayerischen Bauord-
nung bei. Öffentlich zugängliche Einrichtungen müssen seitdem in den 
dem allgemeinen Besucherverkehr dienenden Teilen von Menschen mit 
Behinderung ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Auch im Hin-
blick auf die Verankerung des Benachteiligungsverbots in der Bayeri-
schen Verfassung ist die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung am Leben in der Gesellschaft als eine Daueraufgabe zu se-
hen.  

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Parlamentspapiere abrufbar. Die aktu-
elle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht 
zur Verfügung. 
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2. Bayerische Bauordnung (BayBO) 

Es ist davon auszugehen, dass in etwa 20 Jahren ca. ein Drittel der Be-
völkerung auf unterschiedliche Art und Weise von einer Mobilitätsein-
schränkung betroffen sein wird. Die Zunahme ist auch durch die wach-
sende Zahl älterer Menschen bedingt. Im Jahr 2020 steigt die Gesamtzahl 
der älteren Menschen in der Altersgruppe ab 65 Jahren auf etwa 
2,6 Mio., das sind etwa 20,8 % der Bevölkerung, während es im Jahr 
2004 noch 17,8 % waren. Die Schaffung barrierefreien Wohnraums, der 
auch bei Mobilitätseinschränkung möglichst lange selbstständig genutzt 
werden kann, ist auch aus diesem Grunde zwingend notwendig. Teure 
Heimaufenthalte können z. T. verhindert werden, wenn es dem Einzelnen 
ermöglicht wird, möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu wohnen 
und ambulante Dienste in Anspruch zu nehmen.  

 

B) Lösung 

1. Bayerisches Gesetz zur Gleichstellung, Integration und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung (BayBGG) 

Das BayBGG und die auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnun-
gen sowie die weiteren Änderungsgesetze haben sich bewährt und wer-
den daher mit nur wenigen redaktionellen Änderungen und Verbesserun-
gen für mobilitätsbehinderte und seelisch behinderte Menschen unbefris-
tet fortgeführt. Grundlegende strukturelle Änderungen sind nicht not-
wendig. Die Fortführung und Ergänzung ist kostenneutral. 

2. Bayerische Bauordnung (BayBO) 

Die BayBO wird dahingehend geändert, dass 

─ in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen und Aufzügen ein Drit-
tel der Wohnungen barrierefrei erreichbar sein muss, 

─ barrierefrei zugängliche Wohnungen in bestimmten Räumen (z. B. 
Bad und Toilette, Küche) auch barrierefrei nutzbar sein müssen, 

─ ein zweiter Handlauf auch in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnun-
gen, die nicht stufenlos erreichbar sind, vorgeschrieben ist. 

 

C) Alternativen 

Keine 

 



Drucksache 15/10390 Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Seite 3 

D) Kosten 

Die Fortführung des BayBGG über den 31.07.2008 hinaus verursacht gegen-
über dem bisherigen Stand keine wesentlichen Mehrbelastungen.  

 

1. Kosten für den Staat 

Dem Freistaat entstehen durch dieses Gesetz keine neuen Kosten. 

 

2. Kosten für die Kommunen  

Den Kommunen entstehen durch dieses Gesetz keine neuen Kosten. 

 

3. Kosten für Wirtschaft und Bürger 

Es könnten gegenüber der Neufassung der BayBO 2008 allenfalls Mehr-
kosten durch die Ergänzung des Art. 32 Abs. 6 Satz 2 und Art. 48 Abs. 1 
Satz 2 „barrierefrei nutzbar“ entstehen. Aufgrund eines Forschungsbe-
richts von 1995 des Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau -BM Bau-, Bonn (Förderer); Institut für Bauforschung 
e.V. - IFB, Hannover (ausführende Stelle) im Rahmen der Studie „Bar-
rierefreies und kostengünstiges Bauen für alle Bewohner - Analyse aus-
geführter Projekte nach DIN 18025-2 (Barrierefreie Wohnungen Pla-
nungsgrundlagen)“ konnte allerdings nachgewiesen werden, dass die da-
durch ausgelösten Flächenmehrungen (z.B. Bewegungsflächen in Sani-
tärräumen) insgesamt unbedeutend sind und durch eine intelligente Pla-
nung und entsprechende Grundrissgestaltung weitgehend ausgeglichen 
werden können. Das trifft ggf. auch für Flächenmehrungen aufgrund der 
Notwendigkeit eines zweiten Handlaufs zu. Sogar im geförderten Woh-
nungsbau in Bayern konnten deshalb die Anforderungen der DIN  
18025-2 schon seit längerem ohne wesentliche Kostenmehrungen umge-
setzt werden. Bei wesentlichen Umbauten entstehen dem Bauherrn durch 
die in Art. 48 BayBO festgelegten Ausnahmetatbestände keine unver-
hältnismäßigen Mehraufwendungen. 
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Gesetzentwurf 
zur Änderung des Bayerischen Behindertengleichstel-
lungsgesetzes und anderer Rechtsvorschriften  
 

§ 1 

Änderung des  
Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes 

Das Bayerische Gesetz zur Gleichstellung, Integration und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung (Bayerisches 
Behindertengleichstellungsgesetz − BayBGG) vom 9. Juli 
2003 (GVBl S. 419, BayRS 805-9-A) wird wie folgt geän-
dert: 

1. Art. 1 Abs. 3 wird wie folgt geändert:  

a) In Satz 3 werden nach dem Wort „Bedürfnissen“ 
die Worte „von Menschen mit Behinderung“ ein-
gefügt. 

b) Es wird folgender Satz 4 angefügt: 

„4Das gilt auch, soweit deren Behinderung, wie im 
Fall von Menschen mit seelischer Behinderung, 
nicht offenkundig ist.“ 

2. Art. 7 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Satznummerierung gestrichen. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

3. In Art. 11 Abs. 2 Nr. 1 werden nach dem Wort „Ge-
bärdensprachkursleiter“ die Worte „, der hörend und 
der Lautsprache mächtig ist,“ eingefügt. 

4. Dem Art. 17 Abs. 1 wird folgender Satz 5 angefügt: 

„5Die beauftragte Person der Bayerischen Staatsregie-
rung für die Belange von Menschen mit Behinderung 
hat Tätigkeiten, die neben dem Amt wahrgenommen 
werden, offen zu legen.“ 

5. Art. 18 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Näheres, insbesondere die Beteiligung bei behinder-
tenspezifischen Belangen, wird durch Satzung oder an-
derweitige Regelung bestimmt.“  

 
§ 2 

Änderung des Bayerischen Behinderten- 
gleichstellungsgesetzes und Änderungsgesetze 

Das Bayerische Gesetz zur Gleichstellung, Integration und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung und zur Ände-
rung anderer Gesetze (Bayerisches Behindertengleichstel-

lungsgesetz und Änderungsgesetze – BayBGG und ÄndG) 
vom 9. Juli 2003 (GVBl S. 419) wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden bei § 9 das Komma und 
das Wort „Außer-Kraft-Treten“ gestrichen. 

2. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden das Komma und das 
Wort „Außer-Kraft-Treten“ gestrichen. 

b) Satz 3 wird aufgehoben. 
 

§ 3 

Änderung der  
Bayerischen Kommunikationshilfenverordnung 

Die Bayerische Verordnung zur Verwendung der Deut-
schen Gebärdensprache und anderer Kommunikationshilfen 
im Verwaltungsverfahren und in der Kommunikation mit 
der Schule (Bayerische Kommunikationshilfenverordnung - 
BayKHV) vom 24. Juli 2006 (GVBl S. 432, BayRS 805-9-
1-A) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Für die Erstattung nach Art. 11 Abs. 1 Satz 3 Bay-
BGG sind die überörtlichen Träger der Sozialhilfe, in 
deren Bezirk der Antragsteller seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, zuständig.“ 

2. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Es werden folgende neue Sätze 2 und 3 eingefügt:  

„2Der Vomhundertsatz bezieht sich nur auf die 
Dolmetscherleistung. 3Fahrtkosten und sonstige 
notwendige Auslagen werden in vollem Umfang 
erstattet.“ 

b) Die bisherigen Sätze 2, 3 und 4 werden Sätze 4, 5 
und 6. 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden das Komma und das 
Wort „Außerkrafttreten“ gestrichen. 

b) Im Wortlaut werden der Strichpunkt und die Worte 
„sie tritt mit Ablauf des 31. Juli 2008 außer Kraft“ 
gestrichen. 

 
§ 4 

Änderung der  
Gebärdensprachkursleiter-Prüfungsordnung 

Die Verordnung über die Anerkennung der Prüfung für 
Gebärdensprachkursleiterinnen und Gebärdensprachkurslei-
ter (Gebärdensprachkursleiter-Prüfungsordnung - GKPO) 
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vom  17. Oktober 2006 (GVBl S. 796, BayRS 805-9-5-A) 
wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden bei § 23 das Komma 
und das Wort „Außerkrafttreten“ gestrichen. 

2. In § 1 Abs. 1 werden nach der Klammer die Worte 
„oder durch eine andere vom Staatsministerium für Ar-
beit und Sozialordnung, Familie und Frauen beauftrag-
te geeignete Stelle“ eingefügt. 

3. § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert:  

a) In Nr. 1 werden nach dem Wort „Bayern“ die Wor-
te „oder einer geeigneten Person der Stelle, die 
vom Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie und Frauen beauftragt wurde,“ ein-
gefügt. 

b) In Nr. 3 werden nach dem Wort „Bayern“ die Wor-
te „oder einer anderen Einrichtung, in der Gebär-
densprachkursleiterinnen und Gebärdensprachkurs-
leiter ausgebildet werden“ eingefügt. 

4. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 3 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden Sätze 3 und 4. 

5. §§ 21 und 22 erhalten folgende Fassung: 

„§ 21 
Wiederholung der Prüfung 

1Der theoretische Teil der Prüfung gemäß § 12, der 
praktische Teil der Prüfung gemäß § 13 und das Kollo-
quium gemäß § 14 können jeweils zweimal wiederholt 
werden. 2Eine Wiederholung der bestandenen Prüfung 
oder von Prüfungsteilen, deren Ergebnis nach § 16 für 
das Bestehen der Prüfung hinreichend ist, ist nicht 
möglich. 

§ 22 
Prüfungsvergütung, Kostenerstattung 

1Das Gehörlosen Institut Bayern oder die vom Staats-
ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen nach § 1 Abs. 1 beauftragte Stelle kann von den 
Prüflingen eine Vergütung zur Deckung der Kosten für 
die Durchführung der Prüfung verlangen. 2Die Höhe 
der Vergütung wird im Einvernehmen mit dem Staats-
ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen allgemein festgelegt. 3Soweit die Kosten für die 
Durchführung der Prüfung nicht gedeckt werden, wer-
den sie dem Gehörlosen Institut Bayern oder der nach 
§ 1 Abs. 1 beauftragten Stelle vom Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen er-
stattet.“ 

6. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden das Komma und das 
Wort „Außerkrafttreten“ gestrichen. 

b) In Satz 1 wird die Satznummerierung gestrichen. 

c) Satz 2 wird aufgehoben. 

§ 5 

Änderung der Bayerischen Verordnung zur Zugäng-
lichmachung von Dokumenten für blinde, erblindete 

und sehbehinderte Menschen im Verwaltungsverfahren 

§ 7 der Bayerischen Verordnung zur Zugänglichmachung 
von Dokumenten für blinde, erblindete und sehbehinderte 
Menschen im Verwaltungsverfahren (BayDokZugV) vom 
24. Juli 2006 (GVBl S. 434, BayRS 805-9-2-A) wird wie 
folgt geändert: 

1. In der Überschrift werden das Komma und das Wort 
„Außerkrafttreten“ gestrichen. 

2. Im Wortlaut werden der Strichpunkt und die Worte 
„sie tritt mit Ablauf des 31. Juli 2008 außer Kraft“ ge-
strichen. 

 
§ 6 

Änderung der Landesbehindertenratsverordnung 

§ 7 der Verordnung über den Landesbehindertenrat (Lan-
desbehindertenratsverordnung – LBRV) vom 14. Januar 
2005 (GVBl S.14, BayRS 805-9-3-A) wird wie folgt geän-
dert: 

1. In der Überschrift werden das Komma und das Wort 
„Außer-Kraft-Treten“ gestrichen. 

2. In Satz 1 wird die Satznummerierung gestrichen. 

3. Satz 2 wird aufgehoben. 
 

§ 7 

Änderung der Bayerischen Bauordnung 

Die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl S. 588, 
BayRS 2132-1-I) wird wie folgt geändert: 

1. Art. 32 Abs. 6 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Für Treppen sind Handläufe auf beiden Seiten und 
bei großer nutzbarer Breite auch Zwischenhandläufe 
vorzusehen, 
1. in Gebäuden mit mehr als zwei nicht stufenlos er-

reichbaren Wohnungen, 
2. im Übrigen, soweit es die Verkehrssicherheit er-

fordert.“ 

2. Art. 48 Abs. 1 Sätze 2 und 3 erhalten folgende Fas-
sung: 

„2Die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad, 
die Küche oder Kochnische sowie der Raum mit An-
schlussmöglichkeit für eine Waschmaschine müssen  
1. in den Wohnungen nach Satz 1 Halbsatz 1, 
2. in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen und 

Aufzügen nach Art. 37 Abs. 4 in einem Drittel der 
Wohnungen  
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mit dem Rollstuhl zugänglich und barrierefrei nutzbar 
sein. 3Art. 32 Abs. 6 Satz 2, Art. 35 Abs. 2 und Art. 37 
Abs. 4 bleiben unberührt.“ 

3. In Art. 56 Satz 1 Nr. 1 wird das Wort „Nutzung“ durch 
das Wort „Benutzung“ ersetzt. 

4. In Art. 81 Abs. 1 Nr. 7 wird das Wort „überbaut“ durch 
das Wort „unterbaut“ ersetzt. 

 
§ 8 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 31. Juli 2008 in Kraft. 

 

 

 
 
Begründung: 

A. Allgemeines 

Das Bayerische Gesetz zur Gleichstellung, Integration und Teilha-
be von Menschen mit Behinderung (BayBGG) ist seit 01.08.2003 
in Kraft. Es enthält die für die Behindertenpolitik grundlegenden 
Prinzipien, nämlich das Gebot zur Gleichstellung und sozialen 
Eingliederung von Menschen mit Behinderung sowie die Ermög-
lichung einer möglichst selbstbestimmten Lebensführung. Das Ge-
setz lehnt sich in seinen Definitionen und in vielen Regelungsbe-
reichen an das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes an. 
Vergleichbare Landesgleichstellungsgesetze gibt es mittlerweile in 
allen Ländern. (In Niedersachsen trat es zum 01.01.2008 in Kraft.) 

Nach einhelliger Meinung einer Vielzahl betroffener Bürgerinnen 
und Bürger, der Behinderten- und Wohlfahrtsverbände und der 
Fraktionen hat sich das BayBGG seit seiner Einführung bewährt. 
Das Benachteiligungsverbot für Menschen mit Behinderung nach 
Art. 118a Satz 1 Bayerische Verfassung, aber auch der Gleich-
klang mit Regelungen auf Bundesebene und in den anderen Län-
dern, machen eine Fortgeltung des Gesetzes unabdingbar. 

Das unbefristet, ohne grundlegende strukturelle Änderungen und 
belastungsneutral fortzuführende Gesetz wird insbesondere in 
folgenden Punkten geändert: 

─ Die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit seelischer 
Behinderung werden näher erläutert. 

─ Die Berufung der kommunalen Behindertenbeauftragten ist 
nicht mehr nur durch Satzung, sondern auch durch eine an-
derweitige Regelung möglich. 

─ Bei den aus dem BayBGG resultierenden Verordnungen wird 
die Befristung aufgehoben. 

─ In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen und Aufzügen 
muss ein Drittel der Wohnungen barrierefrei erreichbar sein. 

─ Barrierefrei zugängliche Wohnungen müssen in bestimmten 
Räumen (z. B. Bad und Toilette, Küche) auch barrierefrei 
nutzbar sein. 

─ Ein zweiter Handlauf ist auch in Gebäuden mit mehr als zwei 
Wohnungen, die nicht stufenlos erreichbar sind, vorgeschrie-
ben. 

B. Zwingende Notwendigkeit einer normativen Regelung 

Die Fortführung und Änderung des BayBGG kann nur durch 
Gesetz erfolgen. Gleiches gilt für die Änderungen der Bayerischen 
Bauordnung. 
 
C. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu § 1 − Änderung des Bayerischen Behindertengleichstel-
lungsgesetzes 

Zu § 1 Nr. 1 

Die klarstellende Ergänzung ist erforderlich, um der Tatsache 
Rechnung zu tragen, dass die spezifischen Behinderungen seelisch 
behinderter Menschen, welche aus funktionellen psychischen Be-
einträchtigungen erwachsen, im Unterschied zu Körperlichen- und 
Sinnesbehinderungen äußerlich oft gar nicht oder zumindest nicht 
offenkundig wahrnehmbar sind. Der Umgang mit seelisch behin-
derten Menschen stellt daher besondere Anforderungen. Kenntnis-
se um das Wesen psychischer Erkrankungen und Erfahrungen im 
Umgang mit Menschen mit seelischer Behinderung sind hierbei 
hilfreich. Den besonderen Ausprägungen der Behinderungen von 
Menschen mit seelischer Behinderung soll durch geeigneten Um-
gang Rechnung getragen werden, sofern dies von den behinderten 
Menschen gewünscht wird. Zu verstehen ist hierunter, dass in 
besonders sensibler Weise auf die häufig bei seelisch behinderten 
Menschen vorhandenen sozialen Ängste eingegangen wird. Den 
oftmals vorkommenden Einbußen an sozialer Kompetenz, Kon-
taktfähigkeit, Durchhaltevermögen, Stabilität und Belastungstole-
ranz sowie dem häufig fehlenden Antrieb, berechtigte Ansprüche 
durchzusetzen, sind soweit möglich Rechnung zu tragen. Voraus-
zusetzen ist allerdings, dass die seelische Behinderung durch Vor-
lage eines amtlichen Dokuments nachgewiesen wird. 
 
Zu § 1 Nr. 2  

Der Wegfall von Satz 2 in Art. 7 Abs. 1 BayBGG trägt der Tatsa-
che Rechnung, dass es keiner Konkretisierung von Fachprogram-
men bedarf, da moderne Sozialpolitik einem ständigen Wandel 
unterliegt und aktuelle Antworten kurzfristig im jeweils gültigen 
sozialgesetzgeberischem Kontext gefunden werden müssen. Die 
notwendige Ausrichtung an übergeordneten Zielen ist durch das 
BayBGG selbst sichergestellt. 
 
Zu § 1 Nr. 3 

Die Einfügung dient der Klarstellung, da bereits bisher in der 
Begründung zu § 2 Abs. 3 der BayKHV darauf hingewiesen wur-
de, dass beim Einsatz von Gebärdensprachkursleitern darauf zu 
achten ist, dass diese hörend und der Lautsprache mächtig sind. 
 
Zu § 1 Nr. 4 

Da das Amt der/des Behindertenbeauftragten als Ehrenamt aus-
gestaltet ist, sind die gleichzeitige Ausübung von Nebentätigkeiten 
oder anderen Beschäftigungsverhältnissen die Regel und müssen 
ins Verhältnis zu den Pflichten als Behindertenbeauftragte/r ge-
setzt werden. Den Rechten wie Weisungsunabhängigkeit und aus-
drückliche Vergleichbarkeit des Amtes mit dem Richteramt müs-
sen auch eine entsprechende Bereitschaft zur Transparenz und 
Mitwirkung des Amtsinhabers gegenüberstehen. 
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Zu § 1 Nr. 5 

Im Sinne einer Deregulierung und zur Stärkung der kommunalen 
Organisationseinheit soll sich die Regelungszuständigkeit und die 
Regelungsform zukünftig nach den allgemeinen kommunalrechtli-
chen Vorschriften richten. Die jeweilige Kommune kann im Rah-
men der kommunalrechtlich geregelten Organzuständigkeiten ins-
besondere auch unter Berücksichtigung der auf den Behindertenbe-
auftragten zu übertragenden Befugnisse entscheiden, welche Rege-
lungsform (Satzung, Geschäftsordnung, Gremiumsbeschluss) an-
gemessen ist. 

Die Aufnahme eines Beteiligungstatbestandes dient der Klarstel-
lung. 
 
Zu § 2 − Änderung des Bayerischen Behindertengleichstel-

lungsgesetzes und Änderungsgesetze 

In § 9 des BayBGG und ÄndG entfällt die bislang geltende Befris-
tung, da sich die Einführung des Behindertengleichstellungsgeset-
zes bewährt hat. 
 
Zu § 3 − Änderung der Bayerischen Kommunikationshilfen-

verordnung 

Zu § 3 Nr. 1 

Die Übertragung der Zuständigkeit auf den überörtlichen Träger 
der Sozialhilfe war zwingend notwendig durch den Zuständig-
keitswechsel in der Eingliederungshilfe zum 01.01.2008 durch das 
Zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Sozialgesetze. Mit diesem Gesetz wurde die Zuständigkeit für die 
stationären, teilstationären und ambulanten Leistungen für die 
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung bei den Bezir-
ken als überörtliche Sozialhilfeträger gebündelt. Auch wenn sich 
die Rechtsgrundlage für die Erstattung nach § 11 Abs. 1 Satz 3 
BayBGG nicht im Recht der Eingliederungshilfe findet, sondern 
in einer landesrechtlichen Norm, ist es sinnvoll, unter dem Aspekt 
der „Leistungen aus einer Hand“ eine Zuständigkeit der Bezirke 
für die Erstattung von Dolmetscherkosten im Bereich der Schule 
zu begründen. Die gehörlosen Menschen haben dann – wie im 
Übrigen alle Menschen, die Leistungen der Eingliederungshilfe 
benötigen − nur noch einen Ansprechpartner. Dies wird mit der 
Festlegung der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit der Bezirke 
in § 1 Abs. 2 S. 2 BayKHV sichergestellt. 
 
Zu § 3 Nr. 2 

Die Einfügung dient der Klarstellung, da in der Praxis hierzu 
mehrere Nachfragen eingingen. 
 
Zu § 3 Nr. 3 

Die bislang geltende Befristung der BayKHV wird aufgehoben, da 
sich die Verordnung bewährt hat. 
 
Zu § 4 − Änderung der Gebärdensprachkursleiter-Prüfungs-

ordnung 

Zu § 4 Nr. 1 und Nr. 6 

Die bislang geltende Befristung der GKPO wird aufgehoben, da 
sich die Verordnung bewährt hat. 

Zu § 4 Nr. 2 

Die Durchführung der Prüfung im Sinne der GKPO durch das 
GIB hat sich bisher bewährt und es soll auch weiterhin daran 
festgehalten werden. Um jedoch auf etwaige Änderungen, die eine 
Durchführung durch das GIB nicht mehr ermöglichen, reagieren 
zu können und damit auch die Durchführung der Prüfung sicher-
zustellen, soll das Sozialministerium die Möglichkeit erhalten, 
eine andere geeignete Stelle mit der Durchführung der Prüfung 
beauftragen zu können. 
 
Zu § 4 Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 5 

Die Vorschriften müssen aufgrund der Änderung des § 1 Abs. 1 
angepasst werden. 

Bei der bisherigen Formulierung des § 21 GKPO musste die ge-
samte Prüfung in allen Prüfungsteilen wiederholt werden. Da sich 
die Prüfungstermine über einen langen Zeitraum hin strecken, 
bedeutete dies faktisch, dass die Prüflinge aufgrund des hohen 
Zeitaufwands die Prüfung nicht wiederholen würden, was aus 
fachlicher Sicht nicht wünschenswert ist. Es ist daher künftig das 
Wiederholen einzelner Prüfungsteile möglich.  

Durch die Änderung des § 21 ist § 16 Satz 3 überflüssig; § 16 
wird entsprechend angepasst. 
 
Zu §§ 5 und 6   
Änderung der Bayerischen Verordnung zur Zugänglichma-
chung von Dokumenten für blinde, erblindete und sehbehin-
derte Menschen im Verwaltungsverfahren und der Landesbe-
hindertenratsverordnung 

Diese Bestimmungen heben die bislang geltende Befristung der 
entsprechenden Verordnungen auf. Da sich die Verordnungen be-
währt haben, wird deren Befristung aufgehoben. 
 
Zu § 7 - Änderung der Bayerischen Bauordnung 

Aufgrund des demographischen Wandels wird künftig noch mehr 
barrierefreier Wohnraum benötigt werden. Im Jahr 2020 steigt die 
Gesamtzahl der älteren Menschen in der Altersgruppe ab 65 Jah-
ren in Bayern auf etwa 2,6 Mio., das sind etwa 20,8 % der Bevöl-
kerung während es im Jahr 2004 noch 17,8 % waren. Teure Heim-
aufenthalte können verhindert werden, wenn es dem Einzelnen 
ermöglicht wird, möglichst lange in den barrierefrei erreichbaren 
und nutzbaren eigenen vier Wänden zu wohnen und ambulante 
Dienste in Anspruch zu nehmen. 
 
Zu § 7 Nr. 1 

Beidseitige Handläufe für Treppen kommen insbesondere moto-
risch unsicheren Menschen oder Menschen mit motorischer Be-
hinderung zu Gute. Während die geschlossene Ausbildung der 
Treppen mit Setzstufen als Voraussetzung für „bequeme“ Treppen 
im Geschosswohnungsbau ohnehin Standard ist, besteht für den 
zweiten Handlauf noch Regelungsbedarf. Aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit schreibt Satz 2 Nr. 1 nun für Treppen in Gebäuden 
mit mehr als zwei Wohnungen, die nicht stufenlos erreichbar sind, 
regelmäßig einen zweiten Handlauf vor. Dadurch soll beispiels-
weise älteren Menschen in Gebäuden, die keine Aufzüge haben, 
auch außerhalb der Geschosse mit barrierefrei erreichbaren Woh-
nungen ausreichende Sicherheit beim Benutzen der Treppe gebo-
ten werden.  
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Zu § 7 Nr. 2 

Die Neufassung von Satz 2 stellt klar, dass neben der Zugänglich-
keit mit dem Rollstuhl oder einer anderen Mobilitätshilfe auch die 
barrierefreie Nutzbarkeit der genannten Räume der Wohnung 
erforderlich ist. Voraussetzung dafür sind entsprechende Türbrei-
ten und Bewegungsflächen im Sinn der DIN 18025 Teil 2. Eine 
„rollstuhlgerechte“ Ausbildung der Wohnung ist damit nicht ge-
meint.  

Satz 2 Nr. 2 enthält die neue Forderung, dass in Gebäuden, in 
denen aufgrund von Art. 37 Abs. 4 ohnehin der Einbau eines 
Aufzugs erforderlich ist und in denen die Wohnungen ohnehin 
barrierefrei erreichbar sein müssen, der Anteil der barrierefrei 
nutzbaren Wohnungen auf ein Drittel erhöht wird. So kann der 
Vorteil des Aufzugs, die stufenlose Erreichbarkeit, für mehr bar-
rierefreien Wohnraum genutzt werden.  

Satz 3 wird redaktionell ergänzt. 
 

Zu § 7 Nr. 3 und Nr. 4 

Es handelt sich um redaktionelle Berichtigungen. 
 
Zu § 8 - Inkrafttreten 

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Nach 
Art. 76 Abs. 2 BV ist hierfür ein konkreter Tag zu bestimmen. 
Eine nochmalige Kontrolle durch das Parlament erscheint nicht 
notwendig, so dass kein Außerkrafttreten aufgeführt ist.   
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 
des Ausschusses für Sozial-, Gesundheits- und 
Familienpolitik 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 15/10390, 15/11124 

zur Änderung des Bayerischen Behindertengleich-
stellungsgesetzes und anderer Rechtsvorschriften 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Chris-
ta Steiger, Kathrin Sonnenholzner, 
Dr. Simone Strohmayr u.a. und Fraktion SPD 

Drs. 15/10693, 15/11124 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Behindertengleichstellungsge-
setzes und anderer Rechtsvorschriften 
(Drs. 15/10390) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Joa-
chim Unterländer u.a. CSU 

Drs. 15/10698, 15/11124 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Behindertengleichstellungsge-
setzes und anderer Rechtsvorschriften 
(Drs. 15/10390) 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Joa-
chim Unterländer u.a. CSU 

Drs. 15/11034, 15/11124 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Behindertengleichstellungsge-
setzes und anderer Rechtsvorschriften 
(Drs. 15/10390) 
 
 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Ände-
rungen vorgenommen werden: 

1. § 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 
 „ 3. Art. 11 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 
 ‚1. Voraussetzung und Umfang des An-
spruchs nach Abs. 1 Satz 1, wobei eine 
Regelung dahingehend getroffen werden 
kann, dass ein Anspruch nur dann besteht, 
wenn der hör- oder sprachbehinderte 
Mensch einen Gebärdensprachdolmet-
scher, einen Gebärdensprachdozenten, der 
hörend und der Lautsprache mächtig ist, 
oder eine sonstige gemäß Nr. 4 anerkannte 
Kommunikationshilfe selbst zur Verfü-
gung stellt,‛ 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Im Einleitungssatz wird das Wort 
‚Gebärdensprachkursleiter‛ durch das 
Wort ‚Gebärdensprachdozenten‛ er-
setzt.  

bb) In Nr. 4 wird das Wort ‚Gebärden-
sprachkursleiter‛ durch das Wort ‚Ge-
bärdensprachdozenten‛ ersetzt.“ 
 

2. § 4 erhält folgende Fassung: 

 
„§ 4 

         Änderung der Gebärdensprachkursleiter-
Prüfungsordnung 

 
Die Verordnung über die Anerkennung der Prü-
fung für Gebärdensprachkursleiterinnen und Ge-
bärdensprachkursleiter (Gebärdensprachkursleiter-
Prüfungsordnung  - GKPO) vom 17. Oktober 2006 
(GVBl S. 796, BayRS 805-9-5-A) wird wie folgt 
geändert: 

 

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung:  
‚Verordnung über die Anerkennung der Prüfung 
für Gebärdensprachdozentinnen und Gebärden-
sprachdozenten (Gebärdensprachdozenten-
Prüfungsordnung – GDozPO)‛ 
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2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In § 18 werden die Worte ‚Gebärden-
sprachkursleiterinnen und -kursleitern‛ 
durch die Worte ‚Gebärdensprachdozentin-
nen und -dozenten‛ ersetzt. 

b) In § 23 werden das Komma und das Wort 
‚Außerkrafttreten’ gestrichen. 

3. § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:  

‚(1) Die Prüfung für Gebärdensprachdozen-
tinnen und Gebärdensprachdozenten wird 
durch das Bayerische Institut zur Förderung 
der Kommunikation Gehörloser und Hörbe-
hinderter e.V. (Gehörlosen Institut Bayern) 
oder durch eine andere vom Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen beauftragte geeignete Stelle durchge-
führt.‛  

 

4. § 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

 
‚(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus drei 
Mitgliedern, und zwar: 

1. einem Vorstandsmitglied des Gehörlosen 
Instituts Bayern oder einer geeigneten 
Person der Stelle, die vom Staatsministe-
rium für Arbeit und Sozialordnung, Fami-
lie und Frauen beauftragt wurde, als vor-
sitzende Person,

2. einer erfahrenen Gebärdensprachdozentin 
oder einem erfahrenen Gebärdensprach-
dozenten und 

3. einer erfahrenen Lehrkraft der Ausbildung 
für Gebärdensprachdozentinnen und Ge-
bärdensprachdozenten des Gehörlosen In-
stituts Bayern oder einer anderen Einrich-
tung, in der Gebärdensprachdozentinnen 
und Gebärdensprachdozenten ausgebildet 
werden.‛ 

 
5. In § 4 Satz 2 werden jeweils die Worte ‚Gebär-

densprachkursleiterinnen und Gebärdensprach-
kursleiter‛ durch die Worte ‚Gebärdensprachdo-
zentinnen und Gebärdensprachdozenten‛ er-
setzt. 

6. In § 6 Abs.1 Nr. 1 und Nr. 3 wird jeweils das 
Wort ‚Gebärdensprachkursleiterin‛ durch das 
Wort ‚Gebärdensprachdozentin‛ und das Wort 
‚Gebärdensprachkursleiter‛ durch das Wort 
‚Gebärdensprachdozent‛ ersetzt. 

7. In § 10 Satz 1 werden die Worte ‚Gebärden-
sprachkursleiterin oder eines Gebärdensprach-
kursleiters‛ durch die Worte ‚Gebärdensprach-

dozentin oder eines Gebärdensprachdozenten‛ 
ersetzt. 

8. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 3 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden Sätze 
3 und 4. 

9. In § 17 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort ‚Gebärden-
sprachkursleiterin‛ durch das Wort ‚Gebärden-
sprachdozentin‛ und das Wort ‚Gebärden-
sprachkursleiter‛ durch das Wort ‚Gebärden-
sprachdozent‛ ersetzt. 

10. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Worte ‚Ge-
bärdensprachkursleiterinnen und -
kursleiter‛ durch die Worte ‚Gebärden-
sprachdozentinnen und -dozenten‛ ersetzt. 

b) In Satz 1 werden die Worte ‚Gebärden-
sprachkursleiterinnen oder -kursleiter‛ 
durch die Worte ‚Gebärdensprachdozen-
tinnen oder -dozenten‛ und die Worte ‚Ge-
bärdensprachkursleiterinnen und -
kursleiter‛ durch die Worte ‚Gebär-
densprachdozenntinnen und -dozenten‛ er-
setzt. 

11. §§ 21 und 22 erhalten folgende Fassung: 

‚§ 21 
Wiederholung der Prüfung 

1Der theoretische Teil der Prüfung gemäß § 12, 
der praktische Teil der Prüfung gemäß § 13 
und das Kolloquium gemäß § 14 können je-
weils zweimal wiederholt werden. 2Eine Wie-
derholung der bestandenen Prüfung oder von 
Prüfungsteilen, deren Ergebnis nach § 16 für 
das Bestehen der Prüfung hinreichend ist, ist 
nicht möglich. 

§ 22 
Prüfungsvergütung, Kostenerstattung 

1Das Gehörlosen Institut Bayern oder die vom 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie und Frauen nach § 1 Abs. 1 be-
auftragte Stelle kann von den Prüflingen eine 
Vergütung zur Deckung der Kosten für die 
Durchführung der Prüfung verlangen. 2Die 
Höhe der Vergütung wird im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium für Arbeit und So-
zialordnung, Familie und Frauen allgemein 
festgelegt. 3Soweit die Kosten für die Durch-
führung der Prüfung nicht gedeckt werden, 
werden sie dem Gehörlosen Institut Bayern 
oder der nach § 1 Abs. 1 beauftragten Stelle 
vom Staatsministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie und Frauen erstattet.‛ 
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12. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden das Komma und 
das Wort ‚Außerkrafttreten‛ gestrichen. 

b) In Satz 1 wird die Satznummerierung ge-
strichen. 

c) Satz 2 wird aufgehoben.“ 
 
 
 

3. Nach § 7 wird folgender § 8 eingefügt: 

 
     „§ 8 

Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
 Sozialgesetze 

In Art. 118 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Sozialgesetze vom 8. Dezember 2006 
(GVBl S. 942, BayRS 86-7-A), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 20. Dezember 2007 (GVBl 
S. 979), wird die Jahreszahl „2008“ durch die Jah-
reszahl „2009“ ersetzt.“ 
 
 

4. Der bisherige § 8 wird § 9. 
 

 

Berichterstatter: Joachim Unterländer 
Mitberichterstatterin: Christa Steiger 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für So-
zial-, Gesundheits- und Familienpolitik federfüh-
rend zugewiesen. Der Ausschuss für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Verkehr und Technologie und der 
Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen ha-
ben den Gesetzentwurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und Par-
lamentsfragen hat den Gesetzentwurf endberaten. 
Zum Gesetzentwurf wurden die Änderungsanträge 
Drs. 15/10693, 15/10698 und 15/11034 einge-
reicht. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzent-
wurf Drs. 15/10390 und die Änderungsanträge Drs. 
15/10693 und 15/10698 in seiner 96. Sitzung am 
29. Mai 2008  beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfs hat der Ausschuss 
e i n s t i m m i g  mit den in I. enthaltenen Ände-
rungen Zustimmung empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 15/10698 
hat der Ausschuss e i n s t i m m i g  Zustimmung 

empfohlen. 
Durch die Aufnahme in I. hat der Änderungsantrag 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 15/10693 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 B90 GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur, Ver-
kehr und Technologie hat den Gesetzentwurf und 
die Änderungsanträge Drs. 15/10693 und Drs. 
15/10698 in seiner 97. Sitzung am 12. Juni 2008 
mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Auss-
chuss e i n s t i m m i g  der Beschlussempfehlung 
des federführenden Ausschusses zugestimmt. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 15/10698 
hat der Ausschuss einstimmig Z u s t i m m u n g  
empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 15/10693 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 B90 GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfra-
gen hat den Gesetzentwurf und die Änderungsan-
träge Drs. 15/10693 und Drs. 15/10698 in seiner 
210. Sitzung am 24. Juni 2008 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Auss-
chuss e i n s t i m m i g  der Beschlussempfehlung 
des federführenden Ausschusses zugestimmt. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 15/10698 
hat der Ausschuss einstimmig Z u s t i m m u n g  
empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 15/10693 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
  CSU: Ablehnung 
  SPD: Zustimmung 
  B90 GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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5. Der Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und Par-
lamentsfragen hat den Gesetzentwurf und die Än-
derungsanträge Drs. 15/10693, Drs. 15/10698 und 
Drs. 15/11034 in seiner 88. Sitzung am 10. Juli 
2008 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Auss-
chuss e i n s t i m m i g  der Beschlussempfehlung 
des federführenden Ausschusses zugestimmt mit 
der Maßgabe, dass folgende Änderung vorgenom-
men wird: 

§ 3 Nr. 2 wird wie folgt geändert. 

1. Im Einleitungssatz werden die Worte „Abs.1“ 
gestrichen. 

2. Es werden folgender neuer Buchst. a und 
Doppelbuchst. aa eingefügt: 

„a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 1 werden die Worte ‚Gebär-
densprachkursleiterinnen oder Gebär-
densprachkursleiter‛ durch die Worte 
‚Gebärdensprachkursdozentinnen oder 
Gebärdensprachkursdozenten‛ er-
setzt.“ 

3. Die bisherigen Buchst. a und b werden Dop-
pelbuchst. bb und cc. 

4. Es wird folgender Buchst. b angefügt: 

„b) In Abs. 2 Satz 1 werden die Worte ‚Gebär-
densprachkursleiterinnen oder Gebärden-
sprachkursleiter‛ durch die Worte ‚Gebär-
densprachkursdozentinnen oder Gebär-
densprachkursdozenten‛ ersetzt.“ 
 

Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 15/10698 
und 15/11034 hat der Ausschuss einstimmig Z u -
s t i m m u n g  empfohlen. 
Die Änderungsanträge haben durch die Aufnahme 
in I. ihre Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 15/10693 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 B90 GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Joachim Unterländer 
Stellvertretender Vorsitzender 
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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 15/10390, 15/11124 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Behinderten-
gleichstellungsgesetzes und anderer Rechtsvorschriften 

§ 1 

Änderung des  
Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes 

Das Bayerische Gesetz zur Gleichstellung, Integration und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung (Bayerisches 
Behindertengleichstellungsgesetz − BayBGG) vom 9. Juli 
2003 (GVBl S. 419, BayRS 805-9-A) wird wie folgt geän-
dert: 

1. Art. 1 Abs. 3 wird wie folgt geändert:  

a) In Satz 3 werden nach dem Wort „Bedürfnissen“ 
die Worte „von Menschen mit Behinderung“ ein-
gefügt. 

b) Es wird folgender Satz 4 angefügt: 

„4Das gilt auch, soweit deren Behinderung, wie im 
Fall von Menschen mit seelischer Behinderung, 
nicht offenkundig ist.“ 

2. Art. 7 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Satznummerierung gestrichen. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

3. Art. 11 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

„1. Voraussetzung und Umfang des Anspruchs 
nach Abs. 1 Satz 1, wobei eine Regelung da-
hingehend getroffen werden kann, dass ein 
Anspruch nur dann besteht, wenn der hör- oder 
sprachbehinderte Mensch einen Gebärden-
sprachdolmetscher, einen Gebärdensprachdo-
zenten, der hörend und der Lautsprache mäch-
tig ist, oder eine sonstige gemäß Nr. 4 aner-
kannte Kommunikationshilfe selbst zur Verfü-
gung stellt,“ 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Im Einleitungssatz wird das Wort „Gebärden-
sprachkursleiter“ durch das Wort „Gebärden-
sprachdozenten“ ersetzt.  

bb) In Nr. 4 wird das Wort „Gebärdensprachkurs-
leiter“ durch das Wort „Gebärdensprachdozen-
ten“ ersetzt.“ 

4. Dem Art. 17 Abs. 1 wird folgender Satz 5 angefügt: 

„5Die beauftragte Person der Bayerischen Staatsregie-
rung für die Belange von Menschen mit Behinderung 
hat Tätigkeiten, die neben dem Amt wahrgenommen 
werden, offen zu legen.“ 

5. Art. 18 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Näheres, insbesondere die Beteiligung bei behinder-
tenspezifischen Belangen, wird durch Satzung oder an-
derweitige Regelung bestimmt.“  

 
§ 2 

Änderung des Bayerischen Behinderten- 
gleichstellungsgesetzes und Änderungsgesetze 

Das Bayerische Gesetz zur Gleichstellung, Integration und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung und zur Ände-
rung anderer Gesetze (Bayerisches Behindertengleichstel-
lungsgesetz und Änderungsgesetze – BayBGG und ÄndG) 
vom 9. Juli 2003 (GVBl S. 419) wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden bei § 9 das Komma und 
das Wort „Außer-Kraft-Treten“ gestrichen. 

2. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden das Komma und das 
Wort „Außer-Kraft-Treten“ gestrichen. 

b) Satz 3 wird aufgehoben. 
 

§ 3 

Änderung der  
Bayerischen Kommunikationshilfenverordnung 

Die Bayerische Verordnung zur Verwendung der Deut-
schen Gebärdensprache und anderer Kommunikationshilfen 
im Verwaltungsverfahren und in der Kommunikation mit 
der Schule (Bayerische Kommunikationshilfenverordnung - 
BayKHV) vom 24. Juli 2006 (GVBl S. 432, BayRS 805-9-
1-A) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Für die Erstattung nach Art. 11 Abs. 1 Satz 3 Bay-
BGG sind die überörtlichen Träger der Sozialhilfe, in 
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deren Bezirk der Antragsteller seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, zuständig.“ 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „Gebärdensprach-
kursleiterinnen oder Gebärdensprachkursleiter“ 
durch die Worte „Gebärdensprachdozentinnen 
oder Gebärdensprachdozenten“ ersetzt.

bb) Es werden folgende neue Sätze 2 und 3 einge-
fügt:  

„2Der Vomhundertsatz bezieht sich nur auf die 
Dolmetscherleistung. Fahrtkosten und sonsti-
ge notwendige Auslagen werden in vollem 
Umfang erstattet.“ 

3

cc) Die bisherigen Sätze 2, 3 und 4 werden Sätze 
4, 5 und 6. 

b) In Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „Gebärden-
sprachkursleiterinnen oder Gebärdensprachkurs-
leiter“ durch die Worte „Gebärdensprachkursdo-
zentinnen oder Gebärdensprachkursdozenten“ er-
setzt. 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden das Komma und das 
Wort „Außerkrafttreten“ gestrichen. 

b) Im Wortlaut werden der Strichpunkt und die Worte 
„sie tritt mit Ablauf des 31. Juli 2008 außer Kraft“ 
gestrichen. 

 
§ 4 

Änderung der  
Gebärdensprachkursleiter-Prüfungsordnung 

Die Verordnung über die Anerkennung der Prüfung für 
Gebärdensprachkursleiterinnen und Gebärdensprachkurslei-
ter (Gebärdensprachkursleiter-Prüfungsordnung - GKPO) 
vom  17. Oktober 2006 (GVBl S. 796, BayRS 805-9-5-A) 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung:  

„Verordnung über die Anerkennung der Prüfung für 
Gebärdensprachdozentinnen und Gebärdensprachdo-
zenten (Gebärdensprachdozenten-Prüfungsordnung – 
GDozPO)“ 

2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In § 18 werden die Worte „Gebärdensprachkurslei-
terinnen und -kursleitern“ durch die Worte „Ge-
bärdensprachdozentinnen und -dozenten“ ersetzt. 

b) In § 23 werden das Komma und das Wort „Außer-
krafttreten“ gestrichen. 

3. § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung:  

„(1) Die Prüfung für Gebärdensprachdozentinnen und 
Gebärdensprachdozenten wird durch das Bayerische 
Institut zur Förderung der Kommunikation Gehörloser 
und Hörbehinderter e.V. (Gehörlosen Institut Bayern) 
oder durch eine andere vom Staatsministerium für Ar-
beit und Sozialordnung, Familie und Frauen beauftrag-
te geeignete Stelle durchgeführt.“ 

4. § 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitglie-
dern, und zwar: 

1. einem Vorstandsmitglied des Gehörlosen Instituts 
Bayern oder einer geeigneten Person der Stelle, die 
vom Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie und Frauen beauftragt wurde, als 
vorsitzende Person, 

2. einer erfahrenen Gebärdensprachdozentin oder ei-
nem erfahrenen Gebärdensprachdozenten und 

3. einer erfahrenen Lehrkraft der Ausbildung für Ge-
bärdensprachdozentinnen und Gebärdensprachdo-
zenten des Gehörlosen Instituts Bayern oder einer 
anderen Einrichtung, in der Gebärdensprachdozen-
tinnen und Gebärdensprachdozenten ausgebildet 
werden.“ 

5. In § 4 Satz 2 werden jeweils die Worte „Gebärden-
sprachkursleiterinnen und Gebärdensprachkursleiter“ 
durch die Worte „Gebärdensprachdozentinnen und Ge-
bärdensprachdozenten“ ersetzt. 

6. In § 6 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 wird jeweils das Wort „Ge-
bärdensprachkursleiterin“ durch das Wort „Gebärden-
sprachdozentin“ und das Wort „Gebärdensprachkurslei-
ter“ durch das Wort „Gebärdensprachdozent“ ersetzt. 

7. In § 10 Satz 1 werden die Worte „Gebärdensprachkurs-
leiterin oder eines Gebärdensprachkursleiters“ durch 
die Worte „Gebärdensprachdozentin oder eines Gebär-
densprachdozenten“ ersetzt. 

8. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 3 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden Sätze 3 und 4. 

9. In § 17 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Gebärdensprach-
kursleiterin“ durch das Wort „Gebärdensprachdozen
tin“ und das Wort „Gebärdensprachkursleiter“ durch 
das Wort „Gebärdensprachdozent“ ersetzt. 

10. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Worte „Gebärden-
sprachkursleiterinnen und -kursleiter“ durch die 
Worte „Gebärdensprachdozentinnen und -dozen-
ten“ ersetzt. 
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b) Im Einleitungssatz werden die Worte „Gebärden-
sprachkursleiterinnen oder -kursleiter“ durch die 
Worte „Gebärdensprachdozentinnen oder -dozen-
ten“ und die Worte „Gebärdensprachkursleiterin-
nen und -kursleiter“ durch die Worte „Gebärden-
sprachdozentinnen und -dozenten“ ersetzt. 

11. §§ 21 und 22 erhalten folgende Fassung: 

„§ 21 
Wiederholung der Prüfung 

1Der theoretische Teil der Prüfung gemäß § 12, der 
praktische Teil der Prüfung gemäß § 13 und das Kollo-
quium gemäß § 14 können jeweils zweimal wiederholt 
werden. 2Eine Wiederholung der bestandenen Prüfung 
oder von Prüfungsteilen, deren Ergebnis nach § 16 für 
das Bestehen der Prüfung hinreichend ist, ist nicht 
möglich. 

§ 22 
Prüfungsvergütung, Kostenerstattung 

1Das Gehörlosen Institut Bayern oder die vom Staats-
ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen nach § 1 Abs. 1 beauftragte Stelle kann von den 
Prüflingen eine Vergütung zur Deckung der Kosten für 
die Durchführung der Prüfung verlangen. 2Die Höhe 
der Vergütung wird im Einvernehmen mit dem Staats-
ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen allgemein festgelegt. 3Soweit die Kosten für die 
Durchführung der Prüfung nicht gedeckt werden, wer-
den sie dem Gehörlosen Institut Bayern oder der nach 
§ 1 Abs. 1 beauftragten Stelle vom Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen er-
stattet.“ 

12. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden das Komma und das 
Wort „Außerkrafttreten“ gestrichen. 

b) In Satz 1 wird die Satznummerierung gestrichen. 

c) Satz 2 wird aufgehoben. 

 

§ 5 

Änderung der Bayerischen Verordnung zur Zugäng-
lichmachung von Dokumenten für blinde, erblindete 

und sehbehinderte Menschen im Verwaltungsverfahren 

§ 7 der Bayerischen Verordnung zur Zugänglichmachung 
von Dokumenten für blinde, erblindete und sehbehinderte 
Menschen im Verwaltungsverfahren (BayDokZugV) vom 
24. Juli 2006 (GVBl S. 434, BayRS 805-9-2-A) wird wie 
folgt geändert: 

1. In der Überschrift werden das Komma und das Wort 
„Außerkrafttreten“ gestrichen. 

2. Im Wortlaut werden der Strichpunkt und die Worte „sie 
tritt mit Ablauf des 31. Juli 2008 außer Kraft“ gestri-
chen. 

§ 6 

Änderung der Landesbehindertenratsverordnung 

§ 7 der Verordnung über den Landesbehindertenrat (Lan-
desbehindertenratsverordnung – LBRV) vom 14. Januar 
2005 (GVBl S.14, BayRS 805-9-3-A) wird wie folgt geän-
dert: 

1. In der Überschrift werden das Komma und das Wort 
„Außer-Kraft-Treten“ gestrichen. 

2. In Satz 1 wird die Satznummerierung gestrichen. 

3. Satz 2 wird aufgehoben. 
 

§ 7 

Änderung der Bayerischen Bauordnung 

Die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl S. 588, 
BayRS 2132-1-I) wird wie folgt geändert: 

1. Art. 32 Abs. 6 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Für Treppen sind Handläufe auf beiden Seiten und 
bei großer nutzbarer Breite auch Zwischenhandläufe 
vorzusehen, 
1. in Gebäuden mit mehr als zwei nicht stufenlos er-

reichbaren Wohnungen, 
2. im Übrigen, soweit es die Verkehrssicherheit er-

fordert.“ 

2. Art. 48 Abs. 1 Sätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„2Die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad, 
die Küche oder Kochnische sowie der Raum mit An-
schlussmöglichkeit für eine Waschmaschine müssen  
1. in den Wohnungen nach Satz 1 Halbsatz 1, 
2. in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen und 

Aufzügen nach Art. 37 Abs. 4 in einem Drittel der 
Wohnungen  

mit dem Rollstuhl zugänglich und barrierefrei nutzbar 
sein. 3Art. 32 Abs. 6 Satz 2, Art. 35 Abs. 2 und Art. 37 
Abs. 4 bleiben unberührt.“ 

3. In Art. 56 Satz 1 Nr. 1 wird das Wort „Nutzung“ durch 
das Wort „Benutzung“ ersetzt. 

4. In Art. 81 Abs. 1 Nr. 7 wird das Wort „überbaut“ durch 
das Wort „unterbaut“ ersetzt. 

 
§ 8 

Änderung des Gesetzes  
zur Ausführung der Sozialgesetze 

In Art. 118 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes zur Ausführung der 
Sozialgesetze (AGSG) vom 8. Dezember 2006 (GVBl 
S. 942, BayRS 86-7-A), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20. Dezember 2007 (GVBl S. 979), wird die Jahreszahl 
„2008“ durch die Jahreszahl „2009“ ersetzt. 
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§ 9 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 31. Juli 2008 in Kraft.   

Der Präsident 

I.V. 

Barbara Stamm 

I. Vizepräsidentin 
 



Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de – 
Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung.

Geschäftliches . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9344

Gedenken an den vor zehn Jahren verstor- 
benen Vizepräsidenten Karl-Heinz Hiersemann . .  .  9344

Ministerbefragung auf Antrag der SPD-Fraktion  
„Aktuelle Entwicklungen und Auswirkungen der 
US-Finanzmarktkrise auf die Bayerische Lan-
desbank!“

Adelheid Rupp (SPD). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9344
Staatsminister Erwin Huber. .  .  .  .  .   9344, 9346, 9347, 
� 9348, 9349, 9350
Werner Schieder (SPD). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9345
Manfred Ach (CSU). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9346
Eike Hallitzky (GRÜNE) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9347
Engelbert Kupka (CSU). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9349
Franz Maget (SPD) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9349

Besetzung des Bayerischen Verfassungsge-	
richtshofs;	
Neuwahl berufsrichterlicher Mitglieder und Wahl 
der zweiten Vertreterin des Präsidenten

Geheime Wahl . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9352, 9361

Gesetzentwurf des Abg. Peter Welnhofer u.  a. 
(CSU)	
zur Aufhebung der Dritten Verordnung des 
Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft 
und Finanzen und zur Bekämpfung politischer 
Ausschreitungen (Drs. 15/10518)	
– Zweite Lesung –

Beschlussempfehlung des Verfassungsaus-	
schusses (Drs. 15/11084)

Beschluss. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9352
Schlussabstimmung. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9352

Gesetzentwurf der Staatsregierung	
zur Änderung des Gesetzes über die Zuständig-
keiten in der Landesentwicklung und in den Um-
weltfragen (Drs. 15/10527)	
– Zweite Lesung –

Beschlussempfehlung des Umweltausschusses 
(Drs. 15/11155)

Beschluss. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9352
Schlussabstimmung. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9352

Gesetzentwurf der Staatsregierung	
zur Änderung des Gesetzes über den öffent-
lichen Personennahverkehr in Bayern 	
(Drs. 15/10595)	
– Zweite Lesung –

Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses 
(Drs. 15/11088)

Beschluss. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9353
Schlussabstimmung . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9353

Gesetzentwurf der Staatsregierung 	
zur Änderung des Sparkassengesetzes und an-
derer Rechtsvorschriften	
(Drs. 15/10604)	
– Zweite Lesung –

Beschlussempfehlung des Kommunalausschusses 
(Drs. 15/11085)

Beschluss . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9353
Schlussabstimmung . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9353

128. Sitzung
am Dienstag, dem 15. Juli 2008, 14.00 Uhr, 

in München

Bayerischer Landtag
15. Wahlperiode Plenarprotokoll 	 15/128 

15.07.2008



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode9342	 Plenarprotokoll 15/128 v. 15. 07. 2008

Gesetzentwurf der Staatsregierung	
zur Änderung des Bayerischen Immissions-
schutzgesetzes (Drs. 15/10671)	
– Zweite Lesung –

Beschlussempfehlung des Umweltausschusses	
 (Drs. 15/11087)

Beschluss . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9353
Schlussabstimmung . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9353

Gesetzentwurf der Staatsregierung	
zur Änderung des Gesetzes über die Organisa- 
tion der Gerichte für Arbeitssachen im Freistaat 
Bayern (Drs. 15/10672)	
– Zweite Lesung –

Beschlussempfehlung des Sozialausschusses 	
(Drs. 15/11100)

Beschluss . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9354
Schlussabstimmung . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9354

Antrag der Staatsregierung	
auf Zustimmung zum Staatsvertrag zwischen 
dem Freistaat Bayern und dem Saarland über 
die Zugehörigkeit der Mitglieder der Psycho- 
therapeutenkammer des Saarlandes zur Baye-
rischen Ingenieurversorgung-Bau mit Psycho-
therapeutenversorgung (Drs. 15/10638)	
– Zweite Lesung –

Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses 
(Drs. 15/11122)

Beschluss. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9354

Gesetzentwurf der Staatsregierung	
zur Änderung des Gesetzes zum Schutz der  
Gesundheit (ber. Drs. 15/10393)	
– Zweite Lesung –

Beschlussempfehlung des Sozialausschusses 	
(Drs. 15/11104)

Dr. Thomas Zimmermann (CSU). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9354
Kathrin Sonnenholzner (SPD) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9355
Barbara Rütting (GRÜNE). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9356
Hermann Memmel (SPD). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9357
Engelbert Kupka (CSU). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9358
Christine Kamm (GRÜNE). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9359
Staatsminister Dr. Otmar Bernhard. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9359

Beschluss . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9360
Schlussabstimmung . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9360

Persönliche Erklärung gem. § 112 GeschO

Hermann Memmel (SPD). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9361

Gesetzentwurf der Staatsregierung	
zur Änderung des Gesundheitsdienst- und Ver-
braucherschutzgesetzes (Drs. 15/10596)	
– Zweite Lesung –

Beschlussempfehlung des Umweltausschusses	
 (Drs. 15/11086)

Christian Meißner (CSU. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9361
Ludwig Wörner (SPD) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9362
Ruth Paulig (GRÜNE). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9363
Staatsminister Dr. Otmar Bernhard. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9364

Beschluss . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9364
Schlussabstimmung . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9364

Gesetzentwurf der Abg. Franz Maget, Joachim 
Wahnschaffe, Christa Steiger u. a. u. Frakt. (SPD)	
für ein Gesetz zur Änderung des Bayerischen 
Gesetzes zur Gleichstellung, Integration und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung und 
zur Änderung anderer Gesetze (Bayerisches Be-
hindertengleichstellungsgesetz und Änderungs-
gesetze – BayBGG und ÄndG)	
und	zur Änderung des Bayerischen Gesetzes zur 
Gleichstellung, Integration und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung (Bayerisches Behin-
dertengleichstellungsgesetz – BayBGG) 	
(Drs. 15/9482)	
– Zweite Lesung –

Beschlussempfehlung des Sozialausschusses 	
(Drs. 15/11081)

und

Gesetzentwurf der Staatsregierung	
zur Änderung des Bayerischen Behinderten-
gleichstellungsgesetzes und anderer Rechts-
vorschriften (Drs. 15/10390)	
– Zweite Lesung –

hierzu:

Änderungsantrag der Abg. Christa Steiger, Kathrin 
Sonnenholzner, Dr. Simone Strohmayr u. a. u. Frakt. 
(SPD) (Drs. 15/10693)

Änderungsanträge des Abg. Joachim Unterländer 
u. a. (CSU) (Drsn. 15/10698 und 15/11034)

Beschlussempfehlung des Sozialausschusses 	
(Drs. 15/11124)

Christa Steiger (SPD). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9365, 9370
Joachim Unterländer (CSU). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9366, 9368
Dr. Thomas Beyer (SPD). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9368
Renate Ackermann (GRÜNE) . .  .  .  .  9369, 9370, 9372
Staatsministerin Christa Stewens. .  .  .  .  .  .  9370, 9372

Beschluss zum SPD-Entwurf 15/9482. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9373

Beschluss zum SPD-Änderungs- 
antrag 15/10693. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9373



Bayerischer Landtag · 15. WahlperiodePlenarprotokoll 15/128 v. 15. 07. 2008	 9343

Beschluss zum Regierungs- 
entwurf 15/10390. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9373

Namentliche Schlussabstimmung zum  
Regierungsentwurf 15/10390 (s. a. Anlage). .  .  9373, 9375

Erledigung der CSU-Änderungsan- 
träge 15/10698 und 15/11034. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9375

Antrag der Staatsregierung	
auf Zustimmung zum Elften Staatsvertrag zur 
Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 
(Elfter Rundfunkänderungsvertrag) 	
(Drs. 15/10879)	
– Zweite Lesung –

Beschlussempfehlung des Hochschulausschusses 
(Drs. 15/11105)

Peter Hufe (SPD). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9373
Prof. Dr. Hans Gerhard Stockinger (CSU). .  .  .  .  .  9374
Staatsminister Eberhard Sinner. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9374

Beschluss. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9375

Schluss der Sitzung . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9375



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode9344	 Plenarprotokoll 15/128 v. 15. 07. 2008

(Beginn: 14.01 Uhr)

Präsident Alois Glück: Verehrte Kolleginnen und Kol-
legen! Ich eröffne die 128.  Vollsitzung des Bayerischen 
Landtags. Presse, Funk und Fernsehen sowie Foto-
grafen haben um Aufnahmegenehmigung gebeten; sie ist 
erteilt.

Ich möchte daran erinnern, dass heute vor zehn Jahren 
der damalige Vizepräsident Karl-Heinz Hiersemann ge-
storben ist. Wer ihn hier im Parlament kennengelernt hat, 
der wird sich, so glaube ich, gerne an diesen engagierten, 
sensiblen und in der parlamentarischen Auseinanderset-
zung robusten Menschen, der immer wieder den Brü-
ckenschlag zu den Menschen gesucht hat, erinnern. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 auf:

Ministerbefragung

Die vorschlagsberechtigte SPD-Fraktion hat als Thema für 
die heutige Ministerbefragung „Aktuelle Entwicklungen 
und Auswirkungen der US-Finanzmarktkrise auf die 
Bayerische Landesbank!“ gewählt. Zuständig für die 
Beantwortung ist der Staatsminister der Finanzen. 

Erste Fragestellerin ist Frau Kollegin Rupp.

Adelheid Rupp (SPD): Herr Präsident, Herr Staatsminister 
Huber, aufgrund gravierender Veränderungen stellen 
wir Ihnen heute Fragen bezüglich der Landesbank. Wir 
wollen das Thema zwar nicht wöchentlich auf die Tages-
ordnung setzen, aber heute ist die letzte Gelegenheit, zu 
diesem Thema Stellung zu beziehen. Diese gravierenden 
Veränderungen stehen im Zusammenhang mit der Krise 
des US-Finanzmarkts: Erstens handelt es sich um die 
Pleite der Hypothekenbank Indy Mac, zweitens um die 
extreme Schieflage der Immobilienfinanzierer Freddie 
Mac und Fannie Mae. Das hat Einfluss auf die Situation 
der Landesbank. Wir erwarten heute von Ihnen, dass Sie 
die Karten auf den Tisch legen, dass Sie Konsequenzen 
aus den Veränderungen ziehen und dass Sie dem Infor-
mationsrecht des Parlaments entsprechen und Ihre Kom-
munikationsstrategie der Vergangenheit verändern und 
heute nicht, wie Sie es in der Vergangenheit getan haben, 
das Parlament belügen, 

(Widerspruch bei der CSU – Beifall bei der SPD 
und bei den GRÜNEN)

sondern es umfassend und wahrheitsgemäß informieren. 

Wie lauten die aktuellen Zahlen aus dem Wochenbericht? 
Wie hoch sind die Marktwertminderungen? Wie hoch 
sind die echten Zahlungsausfälle? Gibt es neben der 
Pleite von Indy Mac und der Schieflage von Freddie Mac 
und Fannie Mae weitere Indikatoren für eine nochmalige 
Verschärfung der Krise auf dem US-Immobilienmarkt? 
Wie wirkt sich dies auf die Landesbank aus? Wie sieht 
die Situation bei den sogenannten Monolinern aus? Hat 
sich die Lage gegenüber dem Jahresanfang weiter zuge-
spitzt? Wie bewerten Sie die Entwicklung auf dem US-

Hypothekenmarkt? Hat der Verwaltungsrat die Marktent-
wicklung beobachtet, und hat der Verwaltungsrat Konse-
quenzen für die Unternehmenspolitik der Bank gezogen? 
Was kann diese Strategie im Worst Case für die Bank 
und die Eigentümer bedeuten? Welche Strategie ist hier 
einzuschlagen? 

Diese Fragen möchten wir heute von Ihnen beantwortet 
bekommen. Wie gesagt, es ist die letzte Gelegenheit, das 
Parlament zu informieren. Kommen Sie dem Informati-
onsrecht des Parlaments bitte nach!

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Erwin Huber (Finanzministerium): Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Bevor ich auf die 
Fragen eingehe, soweit man sie heute überhaupt beant-
worten kann, möchte ich schon das Informationsgebaren 
der SPD und der GRÜNEN der letzten Zeit darstellen. 
Der Vorstand der Bayerischen Landesbank hat für den 
24. Juni die Mitglieder des Haushaltsausschusses zu einer 
Informationsveranstaltung in die Landesbank eingeladen. 
Es haben Kollegen von der CSU teilgenommen; Kollegen 
von der SPD und von den GRÜNEN haben dieses Infor-
mationsangebot nicht wahrgenommen. 

(Georg Schmid (CSU): Hört! Hört!)

Ich stelle fest: Es geht der SPD offenbar um ein Spek-
takel, nicht um ein Informationsbedürfnis. 

(Beifall bei der CSU)

Wenn es Ihnen um Information gegangen wäre –  der 
Fraktionsvorsitzende Maget ist am Sonntag sofort mit 
einer Presseerklärung an die Öffentlichkeit gegangen –, 
dann hätten Sie sinnvollerweise einen Brief an den Vor-
stand der Landesbank oder an mich als stellvertretenden 
Verwaltungsratsvorsitzenden geschrieben. Nein, das 
haben Sie nicht gemacht. Sie sind sofort am Sonntag an 
die Öffentlichkeit gegangen. Aus meiner Sicht ist das ein 
Vorgehen ohne Rücksicht auf das Ansehen der Bank, nur 
um ein parteipolitisches Spektakel zu veranstalten. 

(Beifall bei der CSU – Widerspruch bei der SPD 
und bei den GRÜNEN – Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD): Wer hat denn dem Ansehen der 
Landesbank geschadet? Waren wir das?)

Sie haben die heutige Ministerbefragung beantragt, was 
selbstverständlich Ihr parlamentarisches Recht ist. Man 
muss aber auch die Folgen sehen. Ich möchte aus einem 
Brief zitieren, den der Vorstandsvorsitzende der Landes-
bank, Herr Dr. Kemmer, gestern an den Fraktionsvorsit-
zenden der SPD geschrieben hat. Ich lese zwei Absätze 
vor:

Ich bin mir bewusst, dass die BayernLB und die 
internationale Finanzmarktkrise reizvollen Stoff 
für die parteipolitische Auseinandersetzung im 
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nalen Finanzmärkte anzugeben oder auch nur abzu-
schätzen. Deshalb ist es natürlich auch nicht möglich, 
Zahlen darüber zu nennen, wie die Auswirkungen auf die 
Landesbank sein könnten. Man muss abwarten, wie sich 
die Finanzmärkte in der nächsten Zeit entwickeln. 

Seit Anfang Mai bis in den Juni hinein hat sich auf den 
Finanzmärkten eine Beruhigung ergeben. Anfang Juli ist 
noch eine schwierige Situation eingetreten. Aber dies 
alles hängt mit den internationalen Märkten zusammen. 

Die Bayerische Landesbank hat die Zahlen für das Jahr 
2007 im April veröffentlicht. Im Mai hat sie die Zahlen 
für das erste Quartal 2008 veröffentlicht. Die Bayerische 
Landesbank hat angekündigt, dass sie die Zahlen für das 
zweite Quartal 2008 am 13. August bekannt geben wird. 

Der Vorstand der Landesbank hat mir mitgeteilt, dass das 
Ergebnis vor Steuern im zweiten Quartal 2008 deutlich 
besser ist als im ersten Quartal 2008, dass die Auswir-
kungen der internationalen Finanzmarktkrise im zweiten 
Quartal 2008 deutlich geringer sind als im ersten Quartal 
2008 und dass die BayernLB operativ weiterhin auf gutem 
Kurs ist. Wie er mir mitgeteilt hat, ist es jetzt aber nicht 
möglich, Aussagen über den weiteren Verlauf des Jahres 
zu machen. Konkrete Zahlen für das zweite Quartal 
werden, wie gesagt, am 13. August vorgelegt werden. 

Ich finde diese neue Informationsstrategie der Landes-
bank richtig. Wir haben im Untersuchungsausschuss 
deutlich gemacht, dass die wöchentliche Veröffentli-
chung vorläufiger Zahlen keinen Sinn macht, dass dies 
keine Bank der Welt macht und dass es – wir haben hier 
eine öffentliche Veranstaltung – weder im Sinne der Bank 
noch im Sinne eines Informationsgewinns wäre, ständig 
schwankende wöchentliche Ergebnisse zu verkünden. 

Wie man weiß, ist die Landesbank nicht verpflichtet, die 
Zahlen quartalsmäßig bekannt zu geben. Ich finde, die 
Umstellung, die letztlich auf meinen Einsatz zurückzu-
führen ist, ist richtig. Deshalb sage ich: Am 13. August 
wird die Landesbank für den Gesamtkonzern die Zahlen 
für das zweite Quartal darstellen. Die Informationen, die 
ich Ihnen jetzt gegeben habe, sind durchaus positiv. 

Präsident Alois Glück: Die erste Nachfrage stellt Herr 
Kollege Schieder. 

Werner Schieder (SPD): Herr Staatsminister, würden Sie 
erstens zur Kenntnis nehmen, dass es sich einfach nicht 
geziemt, sich als Parlamentarier während eines laufenden 
Untersuchungsausschussverfahrens von der Landesbank 
zu einem opulenten Abendessen einladen zu lassen!

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Würden Sie bezüglich der von Ihnen eben angespro-
chenen gespielten oder von Ihnen vielleicht selber be-
stellten künstlichen Aufregung des Herrn Dr.  Kemmer 
zweitens zur Kenntnis nehmen, dass die Diskussion über 
die Landesbank, soweit sie sich in der Öffentlichkeit ab-
spielt, nicht auf uns, sondern einzig und allein auf Ihre 

Wahlkampf bieten. Gleichwohl schadet die 
dadurch ausgelöste neuerliche Diskussion 
unserer Bank massiv, nachdem in den letzten 
Wochen erfreulicherweise etwas Ruhe einge-
kehrt ist. 

Es heißt weiter – an Sie gerichtet –: 

Spekulationen, die jeder sachlichen Grundlage 
entbehren, wie sie von Ihnen in der obigen Pres-
semitteilung verbreitet wurden, führen zur Verun-
sicherung der Mitarbeiter und schädigen das 
Ansehen der Bank in der Öffentlichkeit bei fünf 
Millionen Kunden. 

Das ist eindeutig.

(Beifall bei der CSU – Widerspruch bei der SPD)

Der Freistaat Bayern ist zu 50 % Eigentümer dieser Bank. 
Der Bayerische Landtag muss jedes Interesse daran 
haben, dass das Vermögen, das in der Landesbank invol-
viert ist, für den Freistaat Bayern bestmöglich verwaltet 
wird 

(Zuruf des Abgeordneten Dr.  Sepp Dürr 
(GRÜNE))

und dass auch die Kontrollaufgaben im Sinne der Bank 
wahrgenommen werden. Ich stelle fest: Das Verhalten der 
SPD ist verantwortungslos. 

(Beifall bei der CSU – Lachen bei der SPD)

Jetzt zu den Fragen:

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Es ist in der Tat am Wochenende bekannt geworden, 
dass in Kalifornien –  ich sage dazu: Das entzieht sich 
dem bayerischen Einfluss – die große amerikanische Hy-
pothekenbank Indy Mac zusammengebrochen und unter 
staatliche Verwaltung gestellt worden ist. Außerdem sind 
zwei große Hypothekenfinanzierer, Freddie Mac und 
Fannie Mae, in eine kritische Situation geraten. Der Kurs 
ihrer Aktien ist deutlich gefallen. Deshalb hat die amerika-
nische Regierung schon am Montag einen Rettungsplan 
angekündigt. Sie hat verbilligte Kredite für diese beiden 
großen Banken zur Verfügung gestellt. Das hat bereits 
gestern zu entsprechenden Reaktionen auf den Finanz-
märkten geführt. 

Das Ganze bestätigt: Die Lage auf den Finanzmärkten ist 
nach wie vor angespannt. Es herrscht weiterhin große Un-
sicherheit über die Bonität wichtiger Finanzinstitute. Ins-
gesamt steht Liquidität nur eingeschränkt zur Verfügung. 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Heute ist niemand in der Welt in der Lage, die Auswir-
kungen der Vorfälle der letzten Tage auf die internatio-
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Ich komme zu Ihrer vierten Frage. Eigentlich ist es die 
einzige Frage, die Sie gestellt haben. Es geht um die 
Abschirmung. Der Bayerische Landtag hat am 16. April 
die haushaltsgesetzliche Regelung beschlossen und die 
Staatsregierung ermächtigt, sich an einer solchen Ab-
schirmmaßnahme zu beteiligen, und zwar mit maximal 
2,4 Milliarden Euro. Entgegen dem, was von der Opposi-
tion seinerzeit gesagt wurde, haben sich die Sparkassen 
paritätisch an der Abschirmmaßnahme beteiligt. 

In der Zwischenzeit sind die Verhandlungen weitergeführt 
worden. Sie sind kompliziert. Wir haben im Haushalts-
recht mehrere unterschiedliche Optionen. Es ist Aufgabe 
der Bank selber, einen Schirm inhaltlich auszuarbeiten. 
Nach den Eckpunkten, wie sie sich jetzt darstellen, wird 
eine Lösung mit der Ausgliederung in eine Zweckgesell-
schaft angestrebt. Es wird geprüft, welche Papiere aus 
dem ABS-Portfolio ausgelagert werden. 

Im Übrigen hat sich das Portfolio vom 31. Dezember 2007 
mit seinerzeit mehr als 24 Milliarden auf 20 Milliarden Euro 
zum 30. Juni 2008 reduziert. 

(Franz Maget (SPD): Wodurch?)

– Auch durch Abverkauf, Absicherung und Tilgung. Das Port-
folio ist unabhängig von einer Neubewertungsrücklage. 

(Zuruf von der SPD)

– Herr Abgeordneter, wenn Sie die Bewertungsrichtlinien 
kennen würden, wüssten Sie das. 

Es wird versucht, neben den beiden Anteilseignern auch 
einen oder mehrere private Drittinvestoren in den Schirm 
einzubeziehen. Es handelt sich um eine sehr kompli-
zierte und komplexe Angelegenheit. Es werden auch Ge-
spräche mit der Europäischen Kommission geführt. Wie 
es aussieht, wird die endgültige Entscheidung erst in ei-
nigen Monaten möglich sein. Wie es der Regelung hier 
entspricht, wird das Ergebnis dem Haushaltsausschuss 
dann zur Genehmigung vorgelegt werden. Der Bayerische 
Landtag wird sicherlich die letzte Entscheidung über eine 
Abschirmmaßnahme des Freistaates Bayern treffen. 

Präsident Alois Glück: Der nächste Fragesteller ist Herr 
Kollege Ach. 

Manfred Ach (CSU): Herr Staatsminister, ist Ihnen be-
kannt, dass die Einladung der Landesbank zum Abend-
essen erst nach Abschluss der Sitzungen des Untersu-
chungsausschusses erfolgt ist? Ist Ihnen auch bekannt, 
dass daran durchaus auch einige Kolleginnen und Kol-
legen der Opposition teilnehmen wollten? Und muss hier 
nicht festgestellt werden, dass die Opposition wieder ver-
sucht, aus durchsichtigen parteipolitischen Gründen die 
BayernLB, wie heute wiederholt geschehen, schlechtzu-
reden und daraus leider Gottes politisches Kapital zum 
Schaden der Bayerischen Landesbank und auch des 
Freistaats Bayern zu schlagen? 

wochen- und monatelange Desinformation und die Ver-
weigerung der Wahrheit in diesem Parlament zurückzu-
führen ist? 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Meine dritte Frage betrifft Folgendes. Herr Dr.  Hanisch 
hat im Untersuchungsausschuss völlig ungefragt aus den 
Wochenberichten zitiert und damals den aktuellen Stand 
mit 4,6 Milliarden Euro angegeben. Können Sie heute, in 
der letzten Plenarwoche der Legislaturperiode, eine aktu-
elle Information über die Entwicklung geben? 

Viertens frage ich Sie, ob der Schirm, den Sie aufge-
spannt haben, überhaupt funktionieren wird, wieweit die 
Vorbereitungen getroffen sind und ob die Abschirmung in 
der finanziellen Größenordnung angesichts der neueren 
Entwicklung auf den Finanzmärkten überhaupt ausrei-
chend ist. 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister. 

Staatsminister Erwin Huber (Finanzministerium): Die 
ersten zwei Punkte nehme ich zur Kenntnis, teile sie aber 
inhaltlich nicht. Die Polemik, mit der Sie vorgetragen 
haben, bestätigt mir, dass es Ihnen nicht um Informati-
onsgewinn, sondern um Auseinandersetzung geht. 

(Widerspruch bei der SPD) 

– Das kennen wir doch vom Herrn Kollegen Schieder. 
Mich hätte es gewundert, wenn Sie die letzte Plenar-
woche nicht dazu nutzen würden, dieses Thema auf-
zuwärmen, nachdem Ihnen im Wahlkampf die Felle 
davonschwimmen. 

(Beifall bei der CSU)

Es sieht doch jeder, dass Sie der Politik der Staatsregie-
rung nichts entgegenzusetzen haben. Darum konstru-
ieren Sie einen Skandal. Aber auch das wird Sie keinen 
Millimeter nach vorn bringen. 

Als dritten Punkt haben Sie von Hanisch und den Wo-
chenberichten gesprochen. Da geht es um eine Frage, 
die der Untersuchungsausschuss zu klären hat. Ich bleibe 
bei der Strategie, die ich dargestellt habe und die auch im 
Verwaltungsrat der Landesbank abgestimmt ist, die wir 
übrigens auch in den Gremien des Landtags dargestellt 
haben. Es geht um eine vierteljährliche Information. Es 
macht keinen Sinn, wöchentlich schwankende Wasser-
standsmeldungen zu verbreiten. 

Ich muss etwas wiederholen. Was Sie mit den wöchent-
lichen Berichten hier darstellen, macht keine Bank der 
Welt. Es schadet dem Ansehen. Es ist – das sage ich 
brutal – der SPD offenbar völlig egal, welche Wirkungen 
sich auf die Bank ergeben. 

(Beifall bei der CSU)
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Deswegen sind Sie das Problem und nicht die Opposi-
tion oder die GRÜNEN, die darauf hinweisen, dass Sie 
versagt haben. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie haben das Auskunftsrecht des Parlaments mit Füßen 
getreten. 

(Manfred Ach (CSU): Frage stellen!)

Sie treten es auch jetzt wieder mit Füßen, da wir bezüg-
lich der Marktwertminderungen seit dem 31. März nach-
fragen. Aber netterweise hindert Sie das nicht daran, 
eine Positivmeldung in die Welt zu setzen, die sinngemäß 
lautet: Die operativen Geschäfte sind gut verlaufen. Of-
fensichtlich sind für Sie gute Nachrichten zu jeder Tages- 
und Nachtzeit belastbar und für schlechte Nachrichten 
grundsätzlich nicht. Das ist Ihre Strategie. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)

Sie haben völlige Inkompetenz bei der Kontrolle be-
wiesen. Die Behauptung der Staatsregierung, das hätten 
alle so gemacht, ist vom Sachverständigenrat, vom Un-
tersuchungsausschuss und von allen Fachleuten als 
bloße Schutzbehauptung mehrfach widerlegt. Bei der 
Kontrolle der BayernLB haben Sie eine in der bayerischen 
Geschichte einmalige Inkompetenz bewiesen: Nicht nur 
wegen des Informationsdesasters, dem Anspruch des 
Parlaments nicht genügt zu haben, sondern auch wegen 
Ihrer Kontrollinkompetenz müssten Sie zurücktreten.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)

Oder sind Sie bereit – das ist jetzt eine Frage –, dafür zu 
sorgen, dass zukünftig in dem Kontrollgremium seitens 
des Freistaates Leute sitzen, die tatsächlich etwas von 
der Sache verstehen und nicht hinterher sagen: Ich habe 
das geschluckt, was der Vorstand mir gesagt hat; ich 
hatte keine Ahnung davon; deswegen konnte ich nicht 
anders kontrollieren?

Halten Sie es für sinnvoll, dass künftig auch Oppositi-
onsabgeordnete den Vertretern der Staatsregierung im 
Verwaltungsrat zur Seite springen – offensichtlich haben 
sie es nötig – und dass die Opposition im Landtag die 
Landesbank im Verwaltungsrat mit kontrolliert?

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD – 
Zurufe von der CSU)

Sie haben bis heute nachgewiesen, dass Sie keine 
Ahnung von der künftigen Struktur der Landesbank 
haben. Die Staatsregierung setzt bis heute offiziell auf 
die im November – übrigens mit den Stimmen der SPD 
– im Haushaltsausschuss vereinbarte oder gutgehei-
ßene Stand-alone-Strategie. Die GRÜNEN haben sich 
mit Händen und Füßen, allerdings vergeblich, dagegen 
gewehrt. Diese Stand-alone-Strategie hat bisher dazu 
geführt, dass 350  Arbeitsplätze den Bach hinunterge-
gangen sind. 

Mich würde interessieren: Wie ist die BayernLB dazu am 
Markt aufgestellt? Das zu erfahren, wäre der Sache dien-
licher als diese polemischen Äußerungen. 

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Erwin Huber (Finanzministerium): Herr 
Abgeordneter, die in Ihrer Frage enthaltenen Informati-
onen waren sicherlich außerordentlich wichtig und inte-
ressant für das gesamte Plenum. 

(Lachen bei der SPD – Joachim Wahnschaffe 
(SPD): Völlig richtig! Das war Ihre erste richtige 
Aussage!)

Ich möchte auch nur darauf aufmerksam machen, dass 
der Hinweis auf den Untersuchungsausschuss mögli-
cherweise für jenen gilt, der Mitglied des Untersuchungs-
ausschusses war. Aber das sind nicht alle Mitglieder des 
Haushaltsausschusses. So gesehen hat die Ausrede, die 
Kollege Schieder gebraucht hat, vielleicht Gültigkeit für 
ihn, aber nicht für die anderen. Einzelne hatten wohl eine 
Zusage gegeben, offenbar ist aber eine Order der Frakti-
onsführung ergangen, man solle auf Distanz zur Landes-
bank gehen und doch bitte nicht mit den Vorstandsmit-
gliedern reden. 

(Werner Schieder (SPD): Sie erzählen Blech! – 
Weitere Zurufe von der SPD)

Das ist meines Erachtens ein gutes Beispiel dafür, dass 
man ein Vorurteil hat, das man aufgrund von Informati-
onen nicht revidieren will. 

(Beifall bei der CSU)

Verharren Sie nur in Ihrem Vorurteil! Das wird Ihnen auch 
nichts helfen. 

Präsident Alois Glück: Nächster Fragesteller: Herr Kol-
lege Hallitzky. 

Eike Hallitzky (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Minister, 
Order in dieser Art gibt es vielleicht bei der CSU; bei uns, 
bei den GRÜNEN, gibt es sie nicht. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Unbeschadet Ihrer durchsichtigen Versuche und auch der 
Versuche des Kollegen Ach – ich hätte ihm einen schö-
neren Abgang gewünscht –, das multiple Totalversagen 
der Staatsregierung bei der Landesbank kleinzureden – 
Sie haben einleitend wieder einmal eine solche Nummer 
gebracht –, muss man feststellen: Erstens haben Sie nicht 
kontrolliert, zweitens haben Sie die Auskunft verweigert, 
und drittens haben Sie keine Ahnung, wie es in der Struk-
turfrage mit der Landesbank weitergeht. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)
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Hinsichtlich des zukünftigen Modells ist zu sagen: Ein-
fach zu behaupten, man habe keines, obwohl Sie noch 
gar nicht gefragt haben, ist auch eine Methode, um zu 
punkten. Aber es offenbart, dass Sie, Herr Hallitzky, große 
Informationslücken haben. 

(Zuruf des Abgeordneten Dr.  Sepp Dürr 
(GRÜNE))

In der Polemik sind Sie stark, im Wissen aber sehr 
schwach.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Aber Sie 
sind besser! – Weitere Zurufe von der SPD)

Wir haben dem Landtag mehrfach dargestellt, dass 
der Verwaltungsrat dem Vorstand aufgegeben hat, das 
Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Wir haben dem 
Landtag mehrfach dargestellt, dass wir für mehrere Op-
tionen offen sind, dass das Stand-alone eine mögliche, 
aber nicht die ausschließliche Option ist, sondern dass 
eine ganze Reihe von Möglichkeiten hinzukommt. Das 
können Fusionen sein, das kann auch die Hereinnahme 
weiterer Beteiligter sein. Insoweit sind wir völlig offen. 

Aber eines ist auch klar: Ein sinnvolles Vorgehen setzt 
voraus, dass man zuvor die Vor- und Nachteile aller 
Möglichkeiten abwägt und dann die beste Möglichkeit 
heraussucht und nicht schon vorweg eine Entscheidung 
mehr oder weniger vorgibt. 

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Nach diesem sachgerechten Verfahren werden wir wei-
terarbeiten. Im Übrigen hat die Bayerische Landesbank 
ein Geschäftsmodell, das, jedenfalls unter den Landes-
banken, positiv hervorsticht. Wir haben mit der Hypo 
Group Alpe Adria – HGAA – ein starkes Standbein in Süd-
osteuropa, mit der Exportbank in Ungarn haben wir ein 
außerordentlich gutes Standbein in diesem Teil Europas, 
wir haben mit der DKB-Bank eine Internetbank, die in 
ganz Deutschland tätig und außerordentlich erfolgreich 
ist. Sie sehen: Die Landesbank verfügt nicht nur über ein 
Standbein im Bereich der Mittelstandsfinanzierung, son-
dern sie ist breiter aufgestellt. Man kann also nicht sagen, 
dass kein Geschäftsmodell vorhanden wäre. 

Eine Bank, die seit 1972, also seit es sie in dieser Form 
gibt, jedes Jahr sehr hohe Dividenden an die Anteils-
eigner ausgeschüttet hat, kann man nicht als erfolglos 
hinstellen. 

(Beifall bei der CSU – Zuruf des Abgeordneten 
Dr. Sepp Dürr (GRÜNE))

Eine Bank, deren liquide Mittel und deren Eigenkapital in 
den letzen Jahren und Jahrzehnten stets gestiegen sind 
– trotz der Einbrüche, die wir jetzt auf dem ABS-Markt 
zu verzeichnen haben –, ist nicht nur erfolgreich, sondern 
gehört zu den wertvollen Assets, die der Freistaat Bayern 
hat. Niemandem wird es gelingen, diese Bank kleinzu-
reden oder sie ins Gerede zu bringen. 

(Beifall bei der CSU)

Meine Fragen lauten: Erstens. Welche Arbeitsplatzeffekte 
erwarten Sie, wenn Sie bei der Stand-alone-Strategie 
bleiben, die offiziell das ist, was Sie tun, und die auch 
für die Politik des Vorstands der Landesbank derzeit bin-
dend ist?

Zweitens. Rechnet die Staatsregierung damit, dass sie 
sich für den Gewinn einer Bürgschaft, für eine Risikoab-
schirmung, von Beteiligungen in großem Umfang trennen 
muss?

Drittens. Gibt es einen Plan B für den gar nicht unwahr-
scheinlichen Fall, dass es zu dieser Risikoabschirmung 
auf EU-Ebene gar nicht kommt, entweder weil die EU 
sagt, es liege keine Existenzgefährdung und deshalb 
auch keine Notwendigkeit vor bzw. das Land führe damit 
die Gewährträgerhaftung durch die Hintertüre ein, oder 
weil die Hürden so hoch sind, dass es zu keiner Einigung 
kommt? – Gibt es einen Plan B, und wenn ja: Wie sieht 
er aus?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister. 

Staatsminister Erwin Huber (Finanzministerium): Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Zum ersten Teil, 
zur Polemik, brauche ich nichts zu sagen. Das war Wahl-
kampf pur, hat aber mit den Fakten überhaupt nichts zu 
tun.

(Beifall bei der CSU – Lachen bei den GRÜNEN)

Nun zu den beiden konkreten Fragen, die in dieser Po-
lemik verpackt waren. 

Wenn es zu einer Veränderung in der Zusammensetzung 
des Verwaltungsrats auf der staatlichen Seite kommen 
sollte, dann suchen wir Experten. Die finde ich aber mit 
Sicherheit nicht in den Reihen von SPD und GRÜNEN, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CSU – Zurufe von der SPD)

Was den Schirm und die Frage angeht, die ich bereits be-
antwortet habe: Hinsichtlich des Schirms wird eine Reihe 
verschiedener Optionen geprüft. 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Die Eckpunkte, die ich dargestellt habe – unter anderem 
Auslagerung in eine Zweckgesellschaft, vielleicht mit 
einer möglichen Beteiligung Dritter –, werden derzeit mit 
der Kommission erörtert. Dabei geht es um die Frage, ob 
das Beihilfe ist oder nicht. Die Gespräche mit der Kom-
mission sind noch nicht abgeschlossen. Man wird diese 
Gespräche mit der Kommission – sicherlich mit fachkun-
diger Unterstützung – weiterführen. Danach wird dem 
Landtag das entsprechende Modell zur Entscheidung 
vorgelegt werden. 
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Präsident Alois Glück: Herr Kollege, einen Moment bitte. 
Ich bitte hier um mehr Ruhe, sonst können wir uns nicht 
wechselseitig verständigen. 

Engelbert Kupka (CSU): Die trainieren jetzt schon für die 
künftigen Tage. 

Mich würde über diese beiden Fragen hinaus, die Sie 
Herrn Hallitzky schon beantwortet haben, interessieren, 
wie sich die tatsächlichen Verluste gegenüber den Wert-
berichtigungen darstellen. Hat sich da in der Zwischen-
zeit etwas ergeben? 

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister. 

Staatsminister Erwin Huber (Finanzministerium): Ers-
tens: Die Zeitungsmeldungen bestätigen das, was mir 
der Vorstandsvorsitzende auch zur heutigen Information 
des Parlaments gesagt hat, nämlich dass das Ergebnis 
im zweiten Quartal 2008 vor Steuern deutlich besser als 
im ersten Quartal 2008 gewesen ist. 

Zweitens: Nach den Informationen, die mir jetzt zur Ver-
fügung stehen und die ich aus dem Kopf sagen kann, be-
tragen die tatsächlichen Zahlungsausfälle bisher 100 Mil-
lionen Euro. Alles andere sind Wertberichtigungen oder 
Neubewertungsrücklagen nach den neuen Bewertungs-
richtlinien oder Bilanzierungsvorschriften. Man kann 
nicht sagen, in welchem Umfang das eintritt. 100 Milli-
onen Euro, kann man sagen, sind verloren. Das andere 
ist eine Vorsichtsmaßnahme. Die Bank wird natürlich jetzt 
versuchen, diese Verluste durch eine andere Portfolio-
Struktur so gering wie möglich zu halten. 

Herr Abgeordneter, was das Geschäftsmodell angeht, 
wird natürlich weiterhin daran gearbeitet. Die Punkte, die 
ich genannt habe, die heute wichtige Assets der Bayeri-
schen Landesbank sind, werden in eine Gesamtstrategie 
eingefügt. Dann muss man entscheiden, wie die Zukunft 
aussehen wird.

Ich wiederhole auch Ihnen gegenüber die Bereitschaft 
der Staatsregierung, alle sinnvollen Veränderungen mehr 
oder weniger vorbehaltlos vorzunehmen. Es muss nicht 
zu einer Veränderung kommen. Aber ich meine auch – 
das richte ich an alle Beteiligten auch außerhalb dieses 
Hohen Hauses –: Man sollte sich nicht aus irgendwelchen 
Gründen ohne Kenntnis der Konsequenzen auf eine Form 
festlegen, ohne zu wissen, was dabei herauskommt. 
Sachgerecht ist es, alles auf den Prüfstand zu stellen und 
dann eine Entscheidung zu treffen. Das werde ich jeden-
falls dem Bayerischen Landtag vorschlagen. 

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Nächster Fragesteller: Herr Kol-
lege Maget.

Franz Maget (SPD): Herr Finanzminister, Sie haben das 
Geschäftsmodell der Landesbank erörtert und es, glaube 
ich, gut beschrieben. Aber Sie haben verschwiegen, dass 
die Beteiligung der Landesbank an Immobilienhypo-

Präsident Alois Glück: Damit kommen wir zur nächsten 
Fragerunde und zunächst zu Herrn Kollegen Kupka, dann 
zum Kollegen Maget. Ich darf zur Orientierung sagen: Die 
CSU verfügt noch über eine Restfragezeit von 2 Minuten 
47 Sekunden, die SPD verfügt noch über 1 Minute 18 Se-
kunden. Die Redezeit der GRÜNEN ist aufgebraucht. 

Ich darf alle hier im Haus darauf hinweisen, dass an-
schließend die schriftliche Abstimmung zur Besetzung 
des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs erfolgt. 

Das Wort hat Herr Kollege Kupka.

Engelbert Kupka (CSU): Herr Präsident, verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Nachdem die Opposition die Frage-
stunde immer mehr für eine Ministerbeschimpfung nutzt 
und keine Fragen stellt – –

(Lachen bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Ich wüsste nicht, was insbesondere die letzten Wortmel-
dungen, die bisher von der Opposition kamen, mit dem 
ersten Teil der Fragestellung zu tun haben. 

(Zuruf des Abgeordneten Joachim Wahnschaffe 
(SPD))

Ich kann meine Feststellung auch in eine Frage kleiden. 
Aber ich halte es für unerträglich, dass, wenn wir zur In-
formation zur Landesbank gehen, hier in der Öffentlichkeit 
der Eindruck erweckt wird, wir wären wegen eines Essens 
käuflich. Das weise ich mit Entschiedenheit zurück. 

(Beifall bei der CSU – Maria Scharfenberg 
(GRÜNE): Warum denn nicht?)

Sie waren jahrelang dabei. Jetzt bekamen Sie die Order, 
zu Hause zu bleiben, und machen ein Spektakel daraus. 
Ist das demokratisch? Sie sollten sich schämen. 

(Franz Maget (SPD): Wer hat denn diese Order 
gegeben?)

Und dann reden Sie hier von der Landesbank, als ver-
stünden Sie etwas vom Bankengeschäft. 

(Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN)

Herr Staatsminister, die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet 
heute, die Bayerische Landesbank habe nach Informa-
tionen der „SZ“ im zweiten Jahresquartal im Ergebnis 
deutlich besser als im ersten Quartal abgeschnitten. 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Ich wollte zwei Fragen stellen, die auch der Herr Kollege 
Hallitzky gestellt hat. 

(Unruhe)
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Wer Zahlungsausfälle und Risiken, wie ich gerade dem 
Kollegen Kupka bestätigt habe, nicht auseinanderhalten 
kann, 

(Franz Maget (SPD): Er addiert sie!)

– nein –, dem fehlt das kleine Einmaleins der Finanzbuch-
haltung und der Bewertung solcher Dinge. 

(Beifall bei der CSU)

Sie sind im Mai 2008 mit großem Getöse in die USA ge-
reist. Aber ich stelle fest, die Reisekosten waren für die 
Katz’, denn klüger sind Sie nicht geworden. 

(Beifall bei der CSU – Zuruf der Abgeordneten 
Maria Scharfenberg (GRÜNE))

Jeder weiß nämlich, dass der Zahlungsausfall der bisher 
eingetretene Verlust ist. 

(Unruhe bei der SPD und bei den GRÜNEN – 
Glocke des Präsidenten)

Das andere ist das Risiko, das sich aus der Marktent-
wicklung durch die Anlagen ergibt. 

(Franz Maget (SPD): So habe ich das gesagt, 
Herr Minister!)

– Nein, nein. 

(Franz Maget (SPD): Jawohl!)

Dieses Risiko kann im Endeffekt heute keiner einschätzen. 
Man kann dafür aber Vorsorge treffen. Diese Vorsorge 
wird getroffen, indem Wertberichtungen und nach den 
heutigen Bilanzierungsvorschriften andere Teile in die 
Neubewertungsrücklage gestellt werden. 

Der Schirm hat die Aufgabe, die möglichen Risiken – die 
möglichen! – abzudecken. Heute kann Ihnen niemand 
sagen – niemand! –, in welcher Höhe diese Risiken sich 
tatsächlich verwirklichen. 

(Franz Maget (SPD): Wie wäre die Werthaltigkeit 
jetzt?)

Deshalb ist die Frage, wie die Anteilseigner beim Schirm 
und bei der Garantie möglicherweise in Anspruch ge-
nommen werden, nicht zu beantworten, weil niemand 
die Entwicklung der internationalen Immobilienmärkte, 
vor allem des amerikanischen Marktes, der hierauf sehr 
stark einwirkt, in den nächsten sechs Jahren vorhersehen 
kann; es geht beim Schirm um sechs Jahre. 

(Franz Maget (SPD): Ich habe die Frage der aktu-
ellen Werthaltigkeit gestellt!)

 – Das kann man auch heute nicht beantworten. 

(Franz Maget (SPD): Doch!)

theken in den USA genau nicht zu dem Geschäftsmodell 
gehört, das Sie beschrieben haben,

(Beifall bei der SPD)

und genau deswegen versuchen Sie eine Umkehrung der 
Verhältnisse. Es waren Ihre Fehler, die die Krise der Lan-
desbank ausgelöst haben. 

(Beifall bei der SPD)

Es war Ihre katastrophale Kommunikationsstrategie, die 
der Bank und ihrem Ansehen massiv geschadet hat. 

(Beifall bei der SPD)

Und es waren Ihre Versäumnisse und Fehler, die dazu ge-
führt haben, 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

dass die Bank eine Summe von 4,5 Milliarden Euro an 
Abschreibungen, Wertberichtigungen, Verlusten und Ri-
siken zu verkraften hat. 

(Zurufe von der CSU)

Daraus ergeben sich folgende Fragen: 

Sie reden vom operativen Ergebnis. Gegenfrage: Wie ist 
die Werthaltigkeit der ABS-Papiere nach heutigem Stand 
tatsächlich? Sie sprechen erneut von 100 Millionen Euro 
Verlust, und dafür müssen Sie als Sicherheitsrisiko einen 
Schirm von 4,5 Milliarden Euro aufspannen. Deswegen ist 
die erste Frage: Mit welcher Höhe von Verlusten rechnen 
Sie?

Zweitens: Welche tatsächliche Inanspruchnahme der Ei-
gentümer der Bank halten Sie für wahrscheinlich?

Drittens: Sind weitere Kapitalmaßnahmen der Eigentümer 
notwendig? Wenn ja, wann und in welcher Höhe? 

Viertens: Musste die Bank bereits Vermögen – auch Ver-
mögen von Töchtern, zum Beispiel Wohnungsbestände 
– verkaufen, oder plant sie einen solchen Verkauf, um die 
Konsequenzen aus den ABS-Verlusten aufzufangen? 

(Beifall bei der SPD)

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister. 

Staatsminister Erwin Huber (Finanzministerium): Herr 
Abgeordneter Maget, zu Ihrer ersten Frage: Dieses Fra-
gerecht ist natürlich unbegrenzt. Aber das Fragerecht 
birgt auch das Risiko, dass man damit die eigene Un-
kenntnis outet. 

(Beifall bei der CSU)
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Sie können noch so oft mit dem Obama-Hemd ums Weiße 
Haus laufen, Herr Maget, ein Finanzexperte werden Sie 
nie. 

(Beifall bei der CSU – Franz Maget (SPD): Oh, oh, 
oh! – Joachim Wahnschaffe (SPD): Das war 
unterste Schublade! – Lebhafte Zurufe von der 
SPD und von den GRÜNEN – Glocke des Präsi-
denten)

Präsident Alois Glück: Damit ist dieser Tagesordnungs-
punkt abgeschlossen.

(Franz Maget (SPD): Was ist mit dem Immobilien-
geschäft? Keine Frage beantwortet! – Joachim 
Wahnschaffe (SPD): Das ist unerhört!)

So können wir miteinander nicht verfahren. Sie haben 
eine bestimmte Redezeit. Sie haben Ihre Fragen gestellt. 
Sie können Antworten bewerten, wie Sie wollen. 

(Franz Maget (SPD): Es gab keine!)

Aber es gibt keine Fortsetzung – das bitte ich zur Kenntnis 
zu nehmen.

(Beifall bei der CSU – Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): 
Der hat sich um die Antwort gedrückt! – Johanna 
Werner-Muggendorfer (SPD): Scheinbar hat er 
was zu verbergen, sonst hätte er nämlich was 
gesagt!)

– Die Aufregung kann außerhalb des Plenarsaals fort-
gesetzt werden, Herr Dr. Dürr, aber nicht beim nächsten 
Tagesordnungspunkt.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Besetzung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 	
Neuwahl berufsrichterlicher Mitglieder	
und Wahl der zweiten Vertreterin des Präsidenten

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Dies gilt auch für Mitglieder der Staatsregierung, die 
durch die Reihen gehen, und alle anderen. 

Der Ministerpräsident hat mitgeteilt, dass der Vorsitzende 
Richter am Oberlandesgericht Nürnberg Dietmar Klieber 
aus gesundheitlichen Gründen sein Amt als Richter des 
Bayerischen Verfassungsgerichtshofs zum 1.  Februar 
2008 niedergelegt hat. Der Präsident des Verfassungsge-
richtshofs schlägt als Nachfolger in seiner Eigenschaft als 
berufsrichterliches Mitglied Herrn Peter Hilzinger, Richter 
am Oberlandesgericht Nürnberg, zur Neuwahl vor.

Ferner hat der Ministerpräsident mitgeteilt, dass mit 
Ablauf des 31. Juli 2008 der Vorsitzende Richter am Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshof Dr. Elmar Festl in den Ru-
hestand tritt und damit aus dem Verfassungsgerichtshof 

Das heißt, wer Fragen stellt, die nicht zu beantworten 
sind, outet zunächst einmal entweder seine Unkenntnis 
oder ein anderes Motiv, wie ich Ihnen schon dargestellt 
habe. 

(Beifall bei der CSU – Johanna Werner-Muggen-
dorfer (SPD): Mit dieser Antwort kann man seine 
Unkenntnis auch kaschieren!)

Und deshalb kann ich nur sagen: Sie thematisieren in 
diesem Jahr die Risiken der ABS-Papiere in dieser Art 
und Weise, versehen mit Vorwürfen an die Staatsregie-
rung. Das führt jedoch zur Frage, warum Sie in den letzten 
14 Jahren nichts gesagt haben. 

(Beifall bei der CSU – Franz Maget (SPD): Wann 
haben Sie denn verkauft? – Weitere Zurufe von 
der SPD und von den GRÜNEN)

Sie tun doch so, als wäre im Jahre 2006 oder 2007 
oder 2008 die Landesbank erstmals in diese Geschäfte 
eingetreten. 

(Franz Maget (SPD): Nein, aber nicht ausge-
stiegen!)

– Nein, der Höhepunkt war am Anfang dieses Jahrzehnts. 
Die Landesbank ist in diese Geschäfte zu Beginn der 
Neunzigerjahre eingestiegen. 

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Sepp Dürr 
(GRÜNE))

Was die ABS-Papiere angeht, ist das Engagement der 
Landesbank nie verheimlicht worden. 

(Franz Maget (SPD): Doch, doch!)

Das war in den Geschäftsberichten immer dargestellt.

(Franz Maget (SPD): Das stimmt nicht!)

Wer sagt, dass er keine Kenntnis hatte, der hat die Ge-
schäftsberichte nicht gelesen, und das fällt auf ihn selber 
zurück, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CSU – Franz Maget (SPD): Stimmt 
doch gar nicht!)

Im Mai 2008 nach Amerika zu reisen und zu sagen: Wir 
haben es immer schon gewusst, das ist nicht nur eine Ir-
reführung der Bevölkerung, sondern eine Verblödung der 
Menschen, um es deutlich zu sagen.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU – Johanna 
Werner-Muggendorfer (SPD): Unverschämtheit! 
Wer da blöd ist!)
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schlossen. Die Wahlergebnisse werden außerhalb des 
Plenarsaals ermittelt. 

Wir fahren zwischenzeitlich mit der Tagesordnung fort. 
Ich bitte also, die Gespräche auch an der Regierungs-
bank einzustellen. Wir werden nicht eher fortfahren.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Gesetzentwurf des Abg. Peter Welnhofer u. a. (CSU)	
zur Aufhebung der Dritten Verordnung des Reichs-
präsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finan-
zen und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen 
(Drs. 15/10518)	
– Zweite Lesung –

Eine Aussprache hierzu findet nicht statt. Wir kommen 
deshalb sofort zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen 
der Gesetzentwurf auf Drucksache 15/10518 und die 
Beschlussempfehlung mit Bericht des federführenden 
Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parlaments-
fragen auf Drucksache 15/11084 zugrunde. Der feder-
führende und endberatende Ausschuss für Verfassungs-, 
Rechts- und Parlamentsfragen empfiehlt Zustimmung 
mit der Maßgabe, dass in § 2 als Datum des Inkrafttretens 
der „01. August 2008“ eingefügt wird.

Wer dem Gesetzentwurf mit dieser Ergänzung zustimmen 
will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die 
Abgeordneten von CSU, SPD und GRÜNEN, soweit sie 
an der Abstimmung teilnehmen. Gegenstimmen? – Keine. 
Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in ein-
facher Form durchzuführen.  – Widerspruch erhebt sich 
nicht. Es wird so verfahren. Wer dem Gesetzentwurf in 
der soeben besprochenen Fassung seine Zustimmung 
geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben.  – 
Das sind die Abgeordneten von CSU, SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Nie-
mand. Stimmenthaltungen?  – Auch niemand. Dann so 
beschlossen. 

Das Gesetz ist damit angenommen. Es hat den Titel: 
„Gesetz zur Aufhebung der Dritten Verordnung des Reichs-
präsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen 
und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen“.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung	
zur Änderung des Gesetzes über die Zuständigkeiten 
in der Landesentwicklung und in den Umweltfragen 
(Drs. 15/10527)	
– Zweite Lesung –

Eine Aussprache hierzu findet nicht statt. Wir kommen 
deshalb sofort zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen 
der Gesetzentwurf auf Drucksache 15/10527 und die 
Beschlussempfehlung mit Bericht des federführenden 

ausscheidet. Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs 
hat als dessen Nachfolger in seiner Eigenschaft als be-
rufsrichterliches Mitglied Herrn Dieter Zöllner, Richter 
am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, zur Neuwahl 
vorgeschlagen.

(Unruhe)

– Ich habe nicht vor, gegen einen Geräuschpegel anzu-
sprechen. Das gilt für alle Fraktionen gleichermaßen. 

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): So ist es!)

Ebenfalls mit Ablauf des 31. Juli 2008 tritt die Präsidentin 
des Landgerichts München I Constanze Angerer, zugleich 
zweite Vertreterin des Präsidenten des Bayerischen Ver-
fassungsgerichtshofs, in den Ruhestand und scheidet 
damit ebenfalls aus dem Verfassungsgerichtshof aus. 
Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs hat als deren 
Nachfolger in ihrer Eigenschaft als berufsrichterliches 
Mitglied Herrn Ivo Moll, Präsident des Bayerischen Ver-
waltungsgerichts Augsburg, zur Neuwahl vorgeschlagen.

Als Nachfolgerin von Frau Constanze Angerer in ihrer 
Funktion als zweite Vertreterin des Präsidenten schlägt 
der Präsident des Verfassungsgerichtshofs Frau Angelika 
Mack, Präsidentin des Landesarbeitsgerichts München, 
vor. Frau Mack ist bereits berufsrichterliches Mitglied des 
Bayerischen Verfassungsgerichtshofs.

Die Richter-Wahl-Kommission hat am 9.  Juli 2008 den 
Vorschlägen des Präsidenten des Verfassungsgerichts-
hofs zugestimmt und beschlossen, der Vollversammlung 
zu empfehlen, diese Wahlvorschläge anzunehmen. Die 
Vorgeschlagenen sind bereit, im Falle ihrer Wahl das Amt 
anzunehmen. 

Wir kommen damit zu den Wahlen, die im Einvernehmen 
aller Fraktionen in einem Wahlgang durchgeführt werden. 
An Ihrem Platz finden Sie vier Stimmzettel in verschie-
denen Farben vor, auf denen die vorgeschlagenen Kandi-
daten aufgeführt sind; außerdem ist die in Ihrer Stimmkar-
tentasche enthaltene Namenskarte für diesen Wahlgang 
zu verwenden.

Urnen für die Namenskarten und für die Stimmzettel 
befinden sich auf den beiden Seiten des Sitzungssaals 
im Bereich der Eingangstüren sowie auf dem Stenogra-
fentisch. Ich bitte, sowohl die Namenskarte als auch die 
Stimmzettel nicht selbst in die Urnen einzuwerfen, son-
dern diese den hierfür bereitstehenden Schriftführern und 
Mitarbeitern des Landtagsamts auszuhändigen. Nur so 
kann der ordnungsgemäße Ablauf des Wahlvorgangs si-
chergestellt werden.

Wir beginnen nun mit dem Wahlgang. Für die Wahlen 
stehen fünf Minuten zur Verfügung. 

(Geheime Wahl von 14.46 bis 14.51 Uhr)

Sind alle Stimmzettel abgegeben? – Meine Damen und 
Herren, damit ist der Wahlgang beendet und abge-
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Ich rufe Tagesordnungspunkt 6 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 	
zur Änderung des Sparkassengesetzes und anderer 
Rechtsvorschriften (Drs. 15/10604)	
– Zweite Lesung –

Eine Aussprache hierzu findet nicht statt. Wir kommen 
deshalb sofort zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen 
der Gesetzentwurf auf Drucksache 15/10604 und die 
Beschlussempfehlung mit Bericht des federführenden 
Ausschusses für Kommunale Fragen und Innere Sicher-
heit auf Drucksache 15/11085 zugrunde. Der federfüh-
rende Ausschuss empfiehlt die unveränderte Annahme. 
Wer dem Gesetzentwurf zustimmen will, den bitte ich um 
das Handzeichen. – Danke. Die Gegenprobe! – Niemand. 
Stimmenthaltungen? – Auch niemand. Damit einstimmig 
so beschlossen. 

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir die Schlussabstimmung in einfacher Form 
durch. Wer zustimmt, den bitte ich, sich vom Platz zu er-
heben. – Danke. Die Gegenstimmen? – Niemand. Stimm-
enthaltungen? – Auch niemand. Damit so beschlossen. 

Das Gesetz ist damit angenommen. Es hat den Titel: 
„Gesetz zur Änderung des Sparkassengesetzes und an-
derer Rechtsvorschriften“. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung	
zur Änderung des Bayerischen Immissionsschutzge-
setzes (Drs. 15/10671)	
– Zweite Lesung –

Eine Aussprache hierzu findet nicht statt. Wir kommen 
deshalb sofort zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen 
der Gesetzentwurf auf Drucksache 15/10671 und die Be-
schlussempfehlung mit Bericht des federführenden Aus-
schusses für Umwelt und Verbraucherschutz auf Druck-
sache 15/11087 zugrunde. Der federführende Ausschuss 
empfiehlt die unveränderte Annahme. Der Ausschuss für 
Verfassungs-, Rechts- und Parlamentsfragen stimmt bei 
seiner Endberatung ebenfalls zu, allerdings mit der Maß-
gabe, dass der Einleitungssatz zu § 1 geändert wird. Ich 
verweise insoweit auf die Drucksache 15/11087.

Wer dem Gesetzentwurf mit dieser Änderung zustimmen 
will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind wie-
derum alle drei Fraktionen. Gegenstimmen? – Niemand. 
Stimmenthaltungen? – Auch niemand. So beschlossen. 

Ein Antrag auf Dritte Lesung wurde nicht gestellt. Wir 
führen die Schlussabstimmung in einfacher Form durch. 
Wer zustimmt, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – 
Danke. Die Gegenstimmen!  – Niemand. Stimment-
haltungen?  – Auch niemand. Damit ist das Gesetz so 
beschlossen.

Das Gesetz ist angenommen. Es hat den Titel: „Gesetz zur 
Änderung des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes“. 

Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz auf 
Drucksache 15/11155 zugrunde. Der federführende Aus-
schuss für Umwelt und Verbraucherschutz empfiehlt die 
unveränderte Annahme. Der Ausschuss für Verfassungs-, 
Rechts- und Parlamentsfragen stimmt bei seiner Endbe-
ratung ebenfalls zu. Ergänzend schlägt er vor, in § 2 in 
Satz 1 als Datum des Inkrafttretens den „01. August 2008“ 
und in Satz  2 als Datum des Außerkrafttretens den 
„31. Juli 2008“ einzufügen. Wer dem Gesetzentwurf mit 
diesen Ergänzungen zustimmen will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das sind wiederum alle drei Fraktionen. 
Gegenstimmen? – Niemand. Stimmenthaltungen? – Auch 
niemand. Dann einstimmig so beschlossen. 

Ein Antrag auf Dritte Lesung wurde nicht gestellt. Be-
steht damit Einverständnis, die Schlussabstimmung 
in einfacher Form durchzuführen?  – Ich sehe keinen 
Widerspruch. Wer dem Gesetzentwurf in dieser Fas-
sung zustimmen will, den bitte ich, sich vom Platz zu 
erheben.  – Danke schön. Die Gegenprobe!  – Niemand. 
Stimmenthaltungen? – Auch niemand. Dann einstimmig 
so beschlossen.

Das Gesetz ist damit angenommen. Es hat den Titel: 
„Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Zu-
ständigkeiten in der Landesentwicklung und in den 
Umweltfragen“. 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 5 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung	
zur Änderung des Gesetzes über den öffentlichen 
Personennahverkehr in Bayern (Drs. 15/10595)	
– Zweite Lesung –

Eine Aussprache dazu findet nicht statt. Wir kommen 
deshalb sofort zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen 
der Gesetzentwurf auf Drucksache 15/10595 und die Be-
schlussempfehlung mit Bericht des federführenden Aus-
schusses für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Tech-
nologie auf Drucksache 15/11088 zugrunde. Der feder-
führende Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 
und Technologie empfiehlt die unveränderte Annahme. 
Der Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen stimmt bei seiner Endberatung ebenfalls zu. 
Ergänzend schlägt er vor, in § 2 in Absatz 1 als Datum des 
Inkrafttretens den „01. August 2008“ und in Absatz 2 als 
Datum des Außerkrafttretens den „31. Juli 2008“ einzu-
fügen. Wer dem Gesetzentwurf mit diesen Ergänzungen 
zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen.  – 
Danke schön. Die Gegenprobe!  – Niemand. Stimment-
haltungen? – Auch niemand. Damit so beschlossen. 

Ein Antrag auf Dritte Lesung ist nicht gestellt worden. 
Wir führen die Schlussabstimmung in vereinfachter Form 
durch. – Niemand widerspricht. Wer dem zustimmt, den 
bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Danke. Die Gegen-
probe! – Niemand. Stimmenthaltungen? – Auch niemand. 
Damit einstimmig so beschlossen. 

Das Gesetz ist damit angenommen. Es hat den Titel: 
„Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den öffentli-
chen Personennahverkehr in Bayern“.



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode9354	 Plenarprotokoll 15/128 v. 15. 07. 2008

Ich eröffne die Aussprache. Im Ältestenrat wurde hierzu 
eine Redezeit von zehn Minuten pro Fraktion vereinbart. 
Erster Redner: Herr Kollege Dr. Zimmermann.

Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Herr Präsident, Kol-
leginnen und Kollegen! Ich dachte, die Redner von der 
Opposition kämen vor mir zu Wort; ich hätte dann auf 
die eine oder andere Argumentation eingehen können. 
Wir haben diesen Gesetzentwurf in Erster Lesung sowie 
in den zuständigen Ausschüssen eingehend vorberaten, 
und so sind mir die Argumente der Opposition zu dem 
Änderungsgesetz zum Nichtraucherschutzgesetz klar. 
Das in den Ausschüssen immer wieder vorgetragene 
Argument, uns hätten unangenehme Ergebnisse bei der 
Kommunalwahl dazu veranlasst, dieses Nichtraucher-
schutzgesetz, das wir im Parlament in einem interaktiven 
Prozess gemeinsam verabschiedet haben, auf dem Ok-
toberfest oder anderen Festzeltveranstaltungen in Bayern 
nicht anzuwenden, ist falsch. 

Ich muss immer wieder sagen: Glauben Sie uns endlich, 
dass dieses Argument allenfalls Ihnen in Ihrer bisherigen 
Argumentation zupasskam. Ich muss Ihnen aber ganz 
ehrlich sagen: Diese Argumentation ist dünn; es han-
delt sich um Einfalt in Vielfalt. Sie wissen genauso gut 
wie ich – ich habe aus diesem Brief schon einmal zitieren 
dürfen –, dass nach einem eingehenden Gespräch meh-
rerer Staatsminister mit der Stadtspitze Münchens, dem 
Oberbürgermeister und dem Kreisverwaltungsreferenten, 
über eine Erkenntnis diskutiert wurde, wonach die logis-
tischen baulichen Voraussetzungen für das Oktoberfest 
2008, die notwendig wären, um das Gesetz beim Okto-
berfest ordnungsgemäß umzusetzen, vonseiten der Stadt 
München als nicht gegeben erachtet werden. Im Gegen-
teil: Die Stadt München bringt schriftlich zum Ausdruck, 
dass die vorhandene Situation eine ordnungsgemäße 
Durchführung des Oktoberfestes nicht ermöglicht.

Wenn die Landeshauptstadt München – ich habe es 
schon bei der Ersten Lesung gesagt – mit ihrer hervorra-
genden Stadtverwaltung und ihren Referenten zu dem Er-
gebnis kommt, dass eine ordnungsgemäße und sichere 
Durchführung der Veranstaltung nicht möglich ist, ist 
diesen Bedenken Rechnung zu tragen. Nach mehreren 
Gesprächen, die sich den Detailverhandlungen ange-
schlossen haben, kam man zu dem Ergebnis, dass die 
Überlegungen der Stadt München in nachvollziehbarer 
Weise vorgetragen wurden und es feststeht, dass auch 
nach Rückfrage bei Wiesn-Wirten es unmöglich ist, die 
Veranstaltung unter den gegebenen Voraussetzungen 
durchzuführen. Für mich als Münchner war es nicht nach-
vollziehbar, auch wenn ich es mir aus logistischer Sicht 
eingehen lasse, dass eine Umsetzung bauliche Verände-
rungen auf dem Oktoberfest erforderlich machen würde. 
Das ist aber so; es müssen Toilettenanlagen verlegt 
werden und so weiter. Dies ist nach Auskunft der Stadt 
auf die Schnelle bis 21. September nicht möglich.

Dass heuer der Wahlsonntag, dem wir schon alle entge-
genfiebern, tatsächlich auf den mittleren Wiesn-Sonntag 
fällt, ist kein Argument – auch wenn es von der Opposi-
tion in diesem Zusammenhang immer wieder angespro-
chen wird –, das Rauchverbot auf dem Oktoberfest nicht 
umzusetzen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 	
zur Änderung des Gesetzes über die Organisation der 
Gerichte für Arbeitssachen im Freistaat Bayern (Drs. 
15/10672)	
– Zweite Lesung –

Eine Aussprache hierzu findet nicht statt. Wir kommen 
deshalb sofort zur Abstimmung. 

Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf auf Druck-
sache 15/10672 und die Beschlussempfehlung mit Be-
richt des federführenden Ausschusses für Sozial-, Ge-
sundheits- und Familienpolitik auf Drucksache 15/11100 
zugrunde. Der federführende Ausschuss empfiehlt die 
unveränderte Annahme. Wer so zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. – Das sind wiederum alle drei 
Fraktionen. Gegenstimmen? – Niemand. Stimmenthal-
tungen? – Auch niemand. Dann ist so beschlossen. 

Ein Antrag auf Dritte Lesung wurde nicht gestellt. Wir 
führen daher gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort 
die Schlussabstimmung in einfacher Form durch. – Ich 
sehe keinen Widerspruch. Wer dem Gesetzentwurf zu-
stimmen will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. 
– Danke schön. Gegenprobe! – Niemand. Stimmenthal-
tungen? – Auch niemand. Damit ist so beschlossen.

Das Gesetz ist angenommen. Es hat den Titel „ Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über die Organisation der 
Gerichte für Arbeitssachen im Freistaat Bayern“. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 9 auf:

Antrag der Staatsregierung 	
auf Zustimmung zum Staatsvertrag zwischen dem 
Freistaat Bayern und dem Saarland über die Zugehö-
rigkeit der Mitglieder der Psychotherapeutenkammer 
des Saarlandes zur Bayerischen Ingenieurversor-
gung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung 	
(Drs. 15/10638)	
– Zweite Lesung –

Eine Aussprache findet nicht statt. Wir kommen sofort zur 
Abstimmung. Der Abstimmung liegen der Staatsvertrag 
auf Drucksache 15/10638 und die Beschlussempfehlung 
mit Bericht des federführenden Ausschusses auf Druck-
sache 15/11122 zugrunde. Gemäß § 58 der Geschäfts-
ordnung kann die Abstimmung nur über den gesamten 
Staatsvertrag erfolgen. Der federführende Ausschuss 
empfiehlt Zustimmung. Wer dem Staatsvertrag zustimmt, 
den bitte ich um ein Handzeichen. – Danke schön. Gegen-
probe! – Niemand. Stimmenthaltung? – Auch niemand. 
Dann ist einstimmig so beschlossen. Dem Staatsvertrag 
ist damit zugestimmt worden.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 10 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 	
zur Änderung des Gesetzes zum Schutz der Gesund-
heit (ber. Drs. 15/10393)	
– Zweite Lesung –
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Respekt vor den GRÜNEN: Frau Kollegin Schopper stand 
wie eine Eins, wie ein Mann. 

(Zurufe von den GRÜNEN: Wie eine Frau!)

Großes Kompliment. Sie hat als Mutter von Kindern ihre 
Argumentation vor der etwas ungehobelten Szene auf 
dieser Veranstaltung verkündet. Frau Kollegin Bause, so 
stelle ich mir das vor. So sollte man einen Beschluss, den 
man 14 Tage oder vier Wochen vorher im Parlament ge-
fasst hat, verteidigen. Das Verhalten der SPD hat mich 
dagegen etwas eigenartig berührt. 

Kolleginnen und Kollegen, wir haben Ihnen die genannten 
Änderungen in einem Gesetzentwurf vorgelegt. Ich bitte 
dafür um Zustimmung. Alle diejenigen, die dagegen-
stimmen, müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, 
ob es tatsächlich richtig ist, die Sicherheit der Besuche-
rinnen und Besucher auf dem Oktoberfest infrage zu 
stellen. Sie würden damit einer Notwendigkeit, die von 
der Münchner Stadtverwaltung für das Oktoberfest 2008 
angemahnt worden ist, nicht Rechnung tragen.

(Beifall bei der CSU) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Sonnenholzner.

Kathrin Sonnenholzner (SPD): Frau Präsidentin, Kol-
leginnen und Kollegen! Herr Kollege Dr.  Zimmermann, 
die SPD-Landtagsfraktion muss sich von Ihnen wahrlich 
nicht vorwerfen lassen, dass sie nicht für den Nichtrau-
cherschutz eintreten würde. Wir waren die Ersten, die 
eine entsprechende Regelung in diesem Haus unter 
großen Schwierigkeiten durchsetzen wollten. Wir waren 
die Ersten, die im Landtag einen Gesetzentwurf dazu ein-
gebracht haben. Das ist wirklich ein Vorwurf, der total ins 
Leere geht. Das wissen Sie auch ganz genau.

Wenn unsere Argumentation dünn ist –  wie Sie das 
gerade gesagt haben –, ist Ihre Argumentation geradezu 
beunruhigend anorektisch. Zum Rauchen in Festzelten 
hatte ich am letzten Donnerstag ein entsprechendes Er-
lebnis in einem Festzelt mit 3000 Leuten. Dieses Zelt war 
rappelvoll, weil dort eine Veranstaltung mit der Biermösl 
Blosn stattfand. Das Rauchen war erlaubt. Trotzdem hat 
kein Mensch geraucht. Auch in Festzelten wäre daher ein 
Rauchverbot durchführbar. Das gilt auch für das Okto-
berfest, zumal die Menschen, die sich dort aufhalten, aus 
Ländern kommen, wo ohnehin nicht geraucht werden 
darf. Das habe ich bei der Ersten Lesung schon gesagt. 

Sie haben dem Kreisverwaltungsreferenten der Stadt 
München Glauben geschenkt. Tun Sie das doch bitte in 
jeder Beziehung.

(Beifall bei der SPD)

Ändern Sie bitte endlich die Ausführungsverordnung zu 
diesem Gesetz in einer Weise, die dieses Gesetz voll-
ziehbar macht. Auch das ist eine Forderung des Kreis-
verwaltungsreferenten in München, einer Stadt, wo be-

Für mich ist die Sinnhaftigkeit dieser Argumentation nicht 
nachvollziehbar. Im Vordergrund steht – bitte nehmen Sie 
mir das ab – die Sicherheit der Gäste auf dem Oktober-
fest, die die Landeshauptstadt München als Veranstalter 
nicht garantieren kann, wenn das Rauchverbot umgesetzt 
wird. – Erste Feststellung. 

Zweite Feststellung: In den vergangenen Tagen und 
Wochen hat es zum Nichtraucherschutzgesetz viele Ver-
anstaltungen gegeben. Es haben sich Rauchverbotsakti-
visten getroffen und zu Aktionen aufgerufen. Eine war für 
mich sehr erkenntnisreich und bleibt mir in Erinnerung: 
Münchens Raucher von mehreren Raucherverbänden 
haben sich organisiert, zu einer großen Demonstration auf-
gerufen und sich auf dem Oktoberfestgelände getroffen. 
Ich war beeindruckt, als man im Vorfeld angekündigt hat, 
es kämen mindestens 5000 Personen und sollten es nur 
4000 sein, so wäre diese Veranstaltung missglückt. An 
diesem Sonntagnachmittag – es war ein wunderschöner 
Sonntag in München – bin ich gegen 16.00 Uhr brav zur 
Bavaria hinabgestiegen. Beim Hinuntergehen habe ich 
mir, als ich laute Musik gehört habe, gedacht, es werde 
sicherlich eine harte Veranstaltung. Ich war allerdings be-
ruhigt, als ich mich dieser Veranstaltung genähert habe. 
Es war ein überschaubarer Kreis von Sommerfrischlern 
auf der Wiesn. Ich würde sagen, dass annähernd – so hat 
auch die Münchner Presse berichtet – 200 bis circa 250 
Besucher dieser Veranstaltung beigewohnt haben. 

Des Weiteren hat mich beeindruckt zu sehen, wer von 
den Politikern alles zugegen war. Unter der Flagge der 
FDP haben sich Zahnärzte, Humanmediziner und Ge-
neralsekretäre zusammengefunden und gegen unser 
Nichtraucherschutzgesetz opponiert. Auch ein latexbe-
schichteter Herr Aiwanger hat gemeint, er müsse seine 
Erkenntnisse zum Besten geben. Für mich persönlich 
war eindrucksvoll zu sehen, welche Vertreter der beiden 
Parlamentsparteien an der Veranstaltung teilgenommen 
haben. Warum hat mich das beeindruckt? – Das war zum 
einen, weil die SPD Herrn Memmel geschickt hat. Herr 
Memmel ist ein bekannter Wiesn-Stadtrat, der sich auf-
grund seiner Erfahrungen mit dem Oktoberfest im Vorfeld 
klar positioniert hat. Er hat den Zuhörern den Eindruck 
vermittelt, als wäre die SPD bei der Verabschiedung des 
Nichtraucherschutzgesetzes überhaupt nicht dabei ge-
wesen. So wie er sich auf der Veranstaltung geäußert 
hat, hätte man meinen können, die SPD habe sich bei der 
Verabschiedung des Gesetzes unter dem Teppich verkro-
chen und hätte nicht mitgestimmt. Herr Kollege Memmel, 
liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, ich muss Ihnen 
sagen: Ich halte so etwas für unredlich. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Für Sie 
ist es doch nichts Besonderes, hier so zu reden 
und woanders anders zu reden!)

– Frau Kollegin, Sie kennen meine Position zum Nicht-
raucherschutzgesetz. Bei einer Veranstaltung, zu der alle 
drei Fraktionen des Parlamentes eingeladen waren, hätte 
ich erwartet, dass die im Parlament vertretenen Parteien, 
die das Gesetz gemeinsam verabschiedet haben, Flagge 
zeigen. 
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Barbara Rütting (GRÜNE): Frau Präsidentin, Kolleginnen 
und Kollegen! Herr Dr. Zimmermann, die Erkenntnisse, die 
gewonnen wurden, hätte man schon gewinnen können, 
bevor der Gesetzentwurf der CSU vorgelegt wurde. 
Ich erinnere daran, dass wir GRÜNEN den ersten und 
strengsten Gesetzentwurf zu diesem Thema vorgelegt 
haben. Hätten Sie diesem Gesetzentwurf zugestimmt, 
wäre das Debakel mit den Raucherclubs und den an-
deren Schlupflöchern gar nicht entstanden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir haben einen Gesetzentwurf ohne Wenn und Aber 
vorgelegt. Auch die Drogenbeauftragte der Bundesre-
gierung, Sabine Bätzing, hat sich dafür ausgesprochen, 
Ausnahmeregelungen beim Nichtraucherschutz in Gast-
stätten zu streichen. Als Folge der Sonderregelungen ent-
stünden Wettbewerbsverzerrungen und finanzielle Nach-
teile, da gerade die Kleingastronomie keine Möglich-
keit zur Einrichtung von eigenen Raucherräumen habe. 
Zudem sind die kürzlich gefällten Gerichtsurteile gegen 
Rauchverbote in Gastronomiebetrieben, zum Beispiel im 
Land Rheinland-Pfalz, im Wesentlichen auf die gesetzli-
chen Ausnahmeregelungen zurückzuführen. Durch diese 
Ausnahmeregelungen wurde die Misere verursacht.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das Ganze ist einfach absurd. Die „Abendzeitung“ be-
richtete unter der Überschrift „Nichtraucherzonen auf 
dem Oktoberfest“, dass auf dem Oktoberfest heuer doch 
nicht so viel wie erhofft oder befürchtet geraucht würde. 
In den Zelten der kleinen Wiesnwirte werde es zwar nicht, 
wie irrtümlich berichtet, ein komplettes Rauchverbot 
geben, dafür wollten die Gastronomen wie im vergan-
genen Jahr in ihren Betrieben werktags bis 18 Uhr spe-
zielle Zonen einrichten, in denen das Rauchen verboten 
sei. Lediglich in den Abendstunden, an Feiertagen und 
am Wochenende dürfe dann in dem gesamten Betrieb 
geraucht werden. In den anderen Zelten könne dagegen 
heuer ein letztes Mal nach Herzenslust gequalmt werden. 
Diese Regelung ist doch absolut absurd.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich höre immer wieder von Nichtrauchern, die nicht mehr 
in ihre Kneipe gehen können, es sei denn, dass sie Mit-
glied in Raucherclubs würden. Diese Auswüchse sind 
dadurch entstanden, dass Sie diese ganzen Ausnahme-
regelungen zugelassen haben. In wenigen Wochen ent-
standen in Bayern 1500 Raucherclubs, die helfen, das 
Gesetz zu umgehen. Das ist absurd. Dabei befürworten 
80  % der Bevölkerung ein striktes Rauchverbot. Das 
Deutsche Krebsforschungszentrum weist immer wieder 
auf die Schädlichkeit des Passivrauchens hin, dem die 
Beschäftigten in der nicht rauchfreien Gastronomie aus-
gesetzt sind. 

Ich habe als Sprecherin der GRÜNEN für Verbraucher-
schutz Hunderte von Mails erhalten, die uns ermutigen, 
an unserem strengen Kurs festzuhalten. Ich wiederhole: 
Es geht nicht um die Diskriminierung der Raucher, son-
dern um den Schutz der Nichtraucher. Anscheinend wird 

reits sehr viel früher Rauchverbote in den Behörden und 
im Rathaus eingeführt wurden. Damals hat die Mehr-
heitsfraktion hier noch gar nicht über dieses Thema 
nachgedacht.

(Beifall bei der SPD)

Dass dies nicht geschieht, ist ein Zeichen dafür, dass 
es die Staatsregierung mit dem Nichtraucherschutz in 
diesem Land nicht ernst meint. Ansonsten hätten Sie die 
Ausnahmen für die Gastronomie nicht zugelassen. Diese 
Ausnahmen haben dazu geführt, dass jetzt keine Hand-
habe besteht, im Falle solcher Ausnahmen einzugreifen. 

Sie behaupten in diesem Gesetzentwurf – das nehmen 
wir auch ernst  –, dass die Rettungswege versperrt 
würden. Das wird aber nicht nur im Jahr 2008 der Fall 
sein. Deshalb liegt der Verdacht nahe, dass Sie hier le-
diglich ein Oktoberfestgesetz verabschieden wollen. Am 
Wahlsonntag wird das Wetter wie an allen Wiesnsonn-
tagen schön sein. Sie wollen lediglich die Wählerinnen 
und Wähler, die nicht schon um 11 Uhr zum Wählen ge-
gangen sind, sondern erst um 17.45 Uhr zur Wahl gehen, 
nicht gegen sich aufbringen, weil diese auf dem Okto-
berfest nicht rauchen durften. Diese Bedenken verstehe 
ich gar nicht, weil die von Ihnen angesprochene Großver-
anstaltung der Nichtraucheraktivisten nur 300 Menschen 
auf die Theresienwiese gebracht hat. 

Wenn Sie tatsächlich etwas für die Sicherheit der Men-
schen auf dem Oktoberfest tun wollen, sollten Sie sich 
Gedanken über den exzessiven Alkoholkonsum auf dieser 
Veranstaltung machen. Das gilt auch für alle anderen Ver-
anstaltungen dieser Art. Die Sicherheit wird nämlich von 
denjenigen beeinträchtigt, die unter dem Einfluss mas-
siver Alkoholmengen Verkehrs- und Gewaltdelikte be-
gehen. Das ist das eigentliche Problem.

(Eduard Nöth (CSU): Sie verunglimpfen die Okto-
berfestbesucher!)

– Das ist vollkommener Blödsinn. Sehen Sie sich einmal 
die Polizeistatistik an und sprechen Sie mit den Leuten, 
die mit diesem Problem konfrontiert sind. Zahlreiche 
Delikte am Rande des Oktoberfests werden von Leuten 
begangen, die unter Einfluss großer Alkoholmengen 
stehen. 

(Zurufe des Abgeordneten Eduard Nöth (CSU))

– Herr Kollege, beruhigen Sie sich. Ich bin schon am Ende. 
Wir werden diesem Gesetzentwurf, weil er vordergründig 
und durchsichtig darauf abzielt, Ihre eigenen Interessen 
und nicht diejenigen der Bevölkerung durchzusetzen, 
nicht zustimmen. Die SPD-Fraktion wird dies mit großer 
Geschlossenheit tun.

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Jetzt darf ich 
Frau Kollegin Rütting das Wort erteilen.
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relativ unbeschadet. Das sind die Restaurants mit Selbst-
bedienung, McDonald‘s & Co. Das sind ja nun keine Rau-
cherkneipen. Da gehen die Leute noch hin, weil es dort 
weniger kostet. 

Wie Sie wissen, macht Rauchen süchtig und führt nach 
Angaben der Weltgesundheitsorganisation bei über 
einem Drittel 

(Unruhe)

– hören Sie doch bitte einmal zu! – zum Tod.

(Engelbert Kupka (CSU): Aber Redezeit macht 
auch süchtig!)

Aufhören mit dem Rauchen ist jedenfalls ansteckend, so 
fanden Forscher der Harvard Medical School in Boston 
heraus. 

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Wenn ein Ehepartner dem Zigarettenrauch abschwört, 
sinkt die Wahrscheinlichkeit für das Weiterrauchen seines 
Partners um 67 %. Bei Freunden sind es 37 %, bei Ar-
beitskollegen 34 %. Die Krebsraten in Nord- und Westeu-
ropa sinken, wenn ein Rauchverbot erlassen wird. Ich bitte 
Sie: Handeln wir human, sozial und christlich, und halten 
wir an einem absoluten Rauchverbot fest! Wir stimmen 
jedenfalls gegen diese Aufweichung des Gesetzes.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Frau Kollegin. Nächste Wortmeldung: Herr Kollege 
Memmel, bitte.

Hermann Memmel (SPD): Frau Präsidentin, meine ver-
ehrten Damen und Herren!

Ich lege ein Bekenntnis am letzten Tag ab, an dem ich in 
diesem Hause noch die Gelegenheit habe, zu reden: Ich 
bin weder Alkoholiker noch Raucher, bin also Nichtrau-
cher, aber ich bin ein Anhänger der Genusskultur. Wenn 
wir die Genusskultur nicht kennen würden, wären wir 
in unserer Zivilisation möglicherweise gar nicht so weit 
gekommen.

(Christine Stahl (GRÜNE): Das sieht man Ihnen 
gar nicht an! – Heiterkeit bei den GRÜNEN und 
bei der SPD)

– Das habe ich leider nicht verstanden, aber es war sicher-
lich gut. – Das beschlossene Gesetz hat den Hintergrund, 
dass 70 % der Menschen in Bayern für den Schutz der 
Nichtraucher sind. 70 % sind aber nach wie vor gegen 
die Art, wie dieses Gesetz durchgepaukt worden ist, und 
gegen die Inhalte.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

jetzt mehr gequalmt als vorher. Die Nichtraucher werden 
nicht mehr in Kneipen gelassen, wenn sie nicht Mitglied 
des Raucherclubs sind. Das großartig hinausposaunte 
Nichtraucherschutzgesetz ist tatsächlich zu einer Farce 
verkommen. Die Bürger und Bürgerinnen machen sich 
über uns Politiker schon lustig. 

Das ursprüngliche Gesetz enthält bewusst und planmäßig 
keine Übergangsfrist. Somit gibt es keinen Spielraum für 
die Vollzugsbehörden und die Staatsregierung, für be-
stimmte Zeiträume, bestimmte Orte oder ein bestimmtes 
Volksfest, nämlich für das Oktoberfest, öffentlich zu er-
klären, dass der Vollzug dieses Gesetzes ausgesetzt wird. 
Alle Behörden, vor allem die Staatsregierung, sind nach 
unserer Meinung dazu angehalten, für eine konsequente 
Umsetzung und Durchführung des Gesetzes zu sorgen 
und Verstöße zu ahnden. 

Dazu will ich einige neue Fakten vortragen. In unserer Ent-
scheidung für einen konsequenten Nichtraucherschutz 
haben wir die Studien über die Schädlichkeit des Pas-
sivrauchens der Deutschen Krebsforschungsgesellschaft 
ebenso einbezogen wie Studien über die Auswirkungen 
des Passivrauchens in der Schwangerschaft. Bei den 
Beschäftigten im Gaststättengewerbe liegt das Krebs-
risiko durch Passivrauchen um bis zu 50  % über dem 
Durchschnitt. Deshalb müssen die Beschäftigten besser 
geschützt werden. 

Wir haben uns dann auch mit Untersuchungen über Um-
satzrückgänge in den Ländern befasst, die das Rauch-
verbot in Gaststätten bereits vor Jahren eingeführt haben. 
Dort war zu beobachten, dass kurz nach Einführung des 
Rauchverbots die Umsätze tatsächlich zurückgingen, al-
lerdings später wieder anstiegen und heute zum Teil über 
den Umsätzen vor dem Rauchverbot liegen. Das müssen 
Sie doch auch einmal zur Kenntnis nehmen. Deshalb 
dürfen Sie die Position des Gaststättenverbandes, der 
aus rein wirtschaftlichen Gründen eine Lockerung des 
Nichtraucherschutzes fordert, nicht teilen. Die Konjunk-
turstatistiken der Statistischen Landesämter zeigen, dass 
die Gastronomieumsätze seit Jahren sinken und derzeit 
im Trend der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung liegen. 
Die Umsätze in der Gastronomie sinken generell. Dem-
nach hat das Rauchverbot einen allgemeinen Trend nur 
noch verstärkt. 

(Engelbert Kupka (CSU): Das steht gar nicht zur 
Debatte, Frau Kollegin!)

– Doch. Besonders stark gingen die Umsätze auch in 
Restaurants, Cafés und Eisdielen zurück, seit die Preise 
für Energie und für Lebensmittel steigen und die Mehr-
wertsteuer angehoben wurde. Herr Kupka, es geht schon 
darum, weil es damit zusammenhängt, dass grundsätz-
lich – –

(Engelbert Kupka (CSU): Es geht um die Verlän-
gerung!)

– Die Verlängerung ist absurd; das versuche ich gerade 
darzustellen. Ein Teil der Branche übersteht die Zeit, in 
der die Verbraucher ihr Geld zusammenhalten müssen, 
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gefegt ist, wie man allen Zeitungen entnehmen konnte. 
Sie haben einen emotionalen Befreiungsschlag gemacht. 
Sie haben erklärt, Sie nehmen die Festzelte vom Nicht-
raucherschutz aus. Damit ist aber vielerorts der Eindruck 
entstanden, nicht zuletzt durch die Äußerungen von Kol-
leginnen und Kollegen, als würde das Gesetz aufgeweicht 
und entschärft. Auf einmal gab es ein bisschen mehr 
Stille. In Wirklichkeit aber haben Sie die Änderung wegen 
der Wiesn 2008 gemacht, haben aber gleichzeitig alle 
Festzelte in Bayern von der gesetzlichen Regelung aus-
genommen. Wie soll das jetzt weitergehen? -Die Wiesn, 
die an 16 Tagen sechs bis sieben Millionen Besucher hat 
und am Wochenende manchmal 700 000 Besucher ver-
zeichnet, ist die sicherste Veranstaltung, die es überhaupt 
gibt. Sehen Sie sich doch einmal an, was in einer Groß-
stadt mit 500 000 bis 600 000 Einwohnern in 24 Stunden 
innerhalb des Burgfriedens passiert, und vergleichen Sie 
das mit dem, was auf der Wiesn passiert. Es gibt zwar 
die eine oder andere Entgleisung dort, aber die gibt es 
in jeder Großstadt. Insgesamt sind die Polizeiberichte er-
freulich und zeigen eine stabile Sicherheitslage.

Die Wiesn ist dank des Aufgebots an Sicherheitskräften 
und einer fachkundigen Organisation nach wie vor eine der 
sichersten Veranstaltungen. Wenn Sie an die Sache hand-
werklich und in Ruhe herangehen, werden Sie feststellen, 
dass es auch im nächsten Jahr riesige Probleme geben 
wird. Das könnte ich zwar im Einzelnen erläutern, aber die 
Zeit reicht dafür nicht aus. Sie werden im nächsten Jahr 
wieder vor der Situation stehen, dass Wahlen stattfinden, 
nämlich die Bundestags- und die Europawahlen. Dann 
werden Sie wieder einmal darüber nachdenken müssen, 
ob Sie eine außerordentliche Lösung für das Oktoberfest 
brauchen, wie Sie sie auch in anderen Bereichen ge-
funden haben, siehe die Raucherclubs, die heute schon 
zur Belustigung beitragen. 

Ich kenne Leute, die mittlerweile die Mitgliedskarten von 
Raucherclubs sammeln, und es gibt Leute, die auch als 
Nichtraucher in die Raucherclubs gehen müssen, um 
Freunde zu treffen, weil Sie gewisse Ausnahmemöglich-
keiten, die die Staatsregierung früher vorgesehen hatte, 
nicht berücksichtigt haben. 

Noch einmal meine persönliche Haltung: Ich bin gegen 
die Art, wie Sie hier alles über einen Kamm scheren und 
wie Sie insbesondere das Oktoberfest behandeln. Sie be-
fürchten offenbar, einen Scherbenhaufen zu hinterlassen, 
weil Sie jetzt noch einmal reparieren wollen. Zu dieser Re-
paratur bin ich nicht bereit. 

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Jetzt darf ich 
noch Herrn Kollegen Kupka ums Wort bitten.

Engelbert Kupka (CSU): Frau Präsidentin, verehrte Kol-
leginnen und Kollegen! Das ist die größte Chuzpe, die ich 
im Laufe meiner 18-jährigen Tätigkeit im Parlament erlebt 
habe.

(Beifall bei der CSU)

Herr Dr.  Zimmermann hat vorhin berichtet, er wäre auf 
dem Oktoberfest gewesen. Es war nicht das Oktoberfest, 
bei dem die Kundgebung bei 40 Grad im Schatten statt-
gefunden hat, sondern das war die Theresienwiese, und 
es waren nicht 250 Besucher, wie die Polizei mitgeteilt hat, 
es waren dort circa 1000 Leute. Es ist auch völlig egal, ob 
das 250 oder 1000 Leute waren. Jedenfalls ist auch dort 
der Eindruck entstanden, dass diese Menschen mit der 
Art, wie dieses Gesetz beschlossen worden ist, nicht ein-
verstanden sind. 

Nun hat Kollege Dr. Zimmermann kritisiert, dass ich dort 
gesprochen hätte. Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, ich habe nichts anderes getan – Kollege Pfaff-
mann war dabei und wird das bezeugen können –, als 
meine Position darzustellen. Ich habe gesagt, dass ich 
gegen diese Art des Gesetzes nicht nur gestimmt, son-
dern auch dagegen gesprochen habe. Ich habe schon 
damals der CSU ins Stammbuch geschrieben, dass das 
beim Oktoberfest mit dem Rauchverbot so nicht gehen 
wird. Ich habe das im Einzelnen auch noch mit Argu-
menten unterfüttert. Was aber hat damals Ihr Fraktions-
vorsitzender zu mir gesagt? – Wenn Kollege Memmel Be-
denken hat und will, dass wir das verändern, dann sage 
ich ihm, wir denken, reden und handeln, und von diesem 
Handeln werden wir nichts mehr zurücknehmen müssen. 
Das war der Hintergrund. Ich habe mit meiner Prognose 
doch recht behalten, dass Sie sich werden bewegen 
müssen, weil die Fakten nun einmal so sind. Ich weiß gar 
nicht, was daran falsch sein soll, wenn ich als Sozialde-
mokrat den Leuten schildere, was meine Position war 
und dass meine Argumente, die aufgrund meiner Kennt-
nisse vielleicht besser waren als die Ihren, von Ihnen nicht 
gehört wurden. 

Jetzt sagen Sie, das alles wäre notwendig, weil die Stadt 
München eine so schlechte Verwaltung habe oder weil sie 
so große Bedenken habe. Ich habe in den 14 Jahren, in 
denen ich dem Bayerischen Landtag angehöre, noch nie 
erlebt, dass von der Staatsregierung und von der CSU, 
also von den Verursachern, so oft auf eine kommunale 
Behörde oder auf die Aussagen eines Oberbürgermeis-
ters verwiesen worden ist wie in diesem Fall. Das Argu-
ment, die arme Stadt München wäre nicht in der Lage, 
das zu tun, ist doch äußerst scheinheilig, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren von der CSU. 

(Beifall bei der SPD)

Bei Ihrer Erkenntnis, dass der Nichtraucherschutz nur auf 
dem Oktoberfest im Jahr 2008 nicht zu handhaben ist, 
frage ich mich, warum Sie dann keine Lex Oktoberfest 
gemacht haben, sondern alle Festveranstaltungen in ganz 
Bayern freigegeben haben. Sie hätten sagen müssen: 
Überall geht es, deswegen lassen wir das im Gesetz, aber 
auf der Wiesn geht es nicht, wenigstens nicht 2008, und 
deshalb müssen wir es aus dem Gesetz herausnehmen. 
Das wäre glaubwürdig gewesen.

(Zurufe von der CSU)

In Wirklichkeit haben Sie aufgrund des Sturms gehan-
delt, der nach der Kommunalwahl durch ganz Bayern 
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Dem können wir nicht zustimmen. Da machen wir nicht 
mit.

(Beifall bei der CSU – Christine Stahl (GRÜNE): 
Der CSU dürfen Sie nichts glauben! – Lachen bei 
der CSU – Beifall bei den GRÜNEN – Wortmel-
dung der Abgeordneten Christine Kamm 
(GRÜNE))

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin 
Kamm, wollen Sie Ihre Redezeit noch ausnutzen? Dann 
bitte ich, dies hier auch rechtzeitig anzumelden. Dann 
brauchen Sie hier auch keinen Dauerlauf zu machen. 

Christine Kamm (GRÜNE): Ich war etwas erstaunt über 
die Ausführungen der Herren der CSU, die sich zwar über 
die Mannhaftigkeit der Kollegin Theresa Schopper ge-
freut haben, aber an eigener Mannhaftigkeit ziemlich zu 
wünschen übrig lassen. Sie behaupten oder stricken die 
Mär, Sie hätten ein Nichtraucherschutzgesetz ohne Wenn 
und Aber verabschiedet. Was ist die Situation? Schauen 
Sie sich im Lande um. Schauen Sie sich um, wie viele 
Gaststätten und Diskotheken in Raucherclubs umgewan-
delt worden sind. Beispielsweise sind in der Stadt Augs-
burg sämtliche Diskotheken mittlerweile Raucherclubs. 
Gerade die Orte, an denen sich die Jugend aufhält, sind 
verräuchert wie nie zuvor. Das nennen Sie ein Nichtrau-
cherschutzgesetz ohne Wenn und Aber! Das ist schänd-
lich, schändlich und noch einmal schändlich.

(Beifall bei den GRÜNEN – Zurufe von der CSU: 
Oh, oh!)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Jetzt darf ich 
für die Staatsregierung Herrn Staatsminister Dr. Bernhard 
das Wort erteilen.

Staatsminister Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Die 
Opposition versucht immer wieder, dieses Gesetz in einen 
Zusammenhang mit der Kommunalwahl zu bringen. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Das hat 
kein Mensch gesagt! Das ist euer Problem!)

– Aber natürlich, Sie sagen doch dauernd, wir würden 
dieses Gesetz im Hinblick auf die Landtagswahl und 
wegen der Kommunalwahl ändern.

Tatsache ist, dass das Rauchverbot in den Zelten in 
der Endphase der Beratungen in dieses Gesetz aufge-
nommen wurde. Kurz danach waren die Wirte bei mir und 
haben mir gesagt, sie können dieses Rauchverbot in der 
kurzen Zeit nicht vollziehen. Warum? Herr Memmel, wie 
Sie wissen, müssen die Wirte bereits Anfang des Jahres 
ihre Anträge einschließlich der Darstellung der baulichen 
Situation einreichen. Deshalb ist das Rauchverbot in der 
Tat so schwierig durchzusetzen. 

Dann hat es weitere Gespräche mit dem Ministerpräsi-
denten gegeben. Diese Gespräche wurden vor der Kom-
munalwahl geführt und auch vor der Diskussion darüber, 

Unsere Zuschauer sollen wissen, worum es hier über-
haupt geht. Wir haben ein Nichtraucherschutzgesetz 
ohne Wenn und Aber beschlossen, und dieses Gesetz 
wird in keiner Weise geändert. Lediglich für das Oktober-
fest und die anderen großen Feste in Bayern haben wir 
das Inkrafttreten auf den 1. Januar 2009 verschoben.

(Zurufe von der SPD: Ist das keine Änderung? – 
Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Für alle 
Feste haben Sie es gemacht! – Joachim Wahn-
schaffe (SPD): Ist das keine Ausnahme?)

Warum haben wir das gemacht? – Der Oberbürger-
meister und die SPD-Stadträte sind an uns herangetreten 
und haben gesagt, aufgrund von Besprechungen mit der 
Feuerwehr, der Polizei und den Rettungsdiensten könnten 
sie ein Rauchverbot auf dem Oktoberfest nicht verant-
worten. Sie seien noch nicht so weit, sie könnten vor dem 
1. Januar 2009 noch nicht garantieren, dass durch dieses 
Gesetz die Sicherheit nicht beeinträchtigt würde. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage?

Engelbert Kupka (CSU): Nein, ich habe nur noch einein-
halb Minuten, aber die genügen mir auch. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, hier sitzen ehema-
lige und amtierende Stadträte der Stadt München und 
stimmen gegen die Verlängerung, die der Oberbürger-
meister bei uns beantragt hat. Der Innenminister muss 
das genehmigen. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Den 
Antrag möchte ich sehen!)

Diese Stadträte erlauben es sich, dagegenzustimmen 
und den Eindruck zu erwecken, wir würden das Gesetz 
aufweichen. So etwas habe ich noch nicht erlebt. 

(Henning Kaul (CSU): Ich auch nicht!)

Wir hätten diese Verlängerung ablehnen sollen. Dann 
wären Sie in der Stadt München dagestanden. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Machen 
Sie es doch!)

Der Herr Festwirt ehrenhalber Hermann Memmel, der sich 
auf dem Oktoberfest gut auskennt, erzählt uns heute, 
dass die Stadt München das Rauchverbot ohne Weiteres 
hätte umsetzen können. Trotz seiner guten Beziehungen 
zum Oberbürgermeister und zur Stadtverwaltung war er 
aber nicht in der Lage, dies auch dort durchzusetzen. 
Dazu war er nicht in der Lage.

Meine Damen und Herren, dies zeigt doch, wie doppel-
bödig hier diskutiert wird. So kann es einfach nicht sein. 
Wir kommen dem Wunsch der Landeshauptstadt Mün-
chen nach, und jetzt wird hier so ein Fez aufgezogen. 
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nur die Nichtraucher in öffentlich zugänglichen Räumen 
schützen. Wenn der Münchner Kreisverwaltungsreferent 
feststellt, dass das Rauchverbot irgendwo nicht einge-
halten wird, ist es seine Aufgabe, dagegen vorzugehen 
und Bußgelder zu verhängen. 

So kann das Gesetz vernünftig vollzogen werden, wenn 
der Kreisverwaltungsreferent feststellen sollte, dass es 
Missstände gibt, wie er immer behauptet.

Zur Relation des Ganzen, Kolleginnen und Kollegen: In 
Bayern gibt es 42 000 Gaststätten und Restaurants. Für 
die Raucherclubs haben wir keine genauen Zahlen, doch 
Frau Kollegin Rütting hat von etwa 1000 bis 2000 Rau-
cherclubs gesprochen. In der Relation ist deshalb der 
Nichtraucherschutz, den der Bayerische Landtag be-
schlossen hat, ein riesiger Fortschritt. 

Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, diesem Gesetz 
zuzustimmen. Es ist eine vernünftige Übergangsregelung 
für Zelte vorgesehen, welche die Bedenken aus Sicher-
heitsgründen aufgreift. Diese Probleme hat an uns vor 
allem die Landeshauptstadt München herangetragen. 
Ob andernorts ähnliche Probleme bestehen oder nicht, 
das wissen wir nicht, und nach dem Gleichheitsgrundsatz 
sollten wir deshalb vernünftigerweise alle gleich behan-
deln. Das haben wir getan.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Mir liegen keine 
weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die Aussprache 
geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Der Ab-
stimmung liegen der Gesetzentwurf auf der berichtigten 
Drucksache  15/10393 und die Beschlussempfehlung 
mit dem Bericht des federführenden Ausschusses für 
Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik auf der Druck-
sache 15/11104 zugrunde. Der federführende Ausschuss 
für Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik empfiehlt 
die unveränderte Annahme. Wer dem Gesetzentwurf zu-
stimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 
ist die CSU-Fraktion. Ich bitte, Gegenstimmen anzu-
zeigen. – Das sind die SPD-Fraktion, die Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und zwei Stimmen aus 
der CSU-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Keine. Dann ist 
das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in ein-
facher Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich 
nicht. Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben 
will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das 
ist die CSU-Fraktion. Ich bitte, Gegenstimmen anzu-
zeigen. – Das sind die SPD-Fraktion und die Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN.

(Zurufe von der SPD – Unruhe)

– Ich bitte um Ruhe, wenn wir hier abstimmen. – Zwei Ge-
genstimmen aus der CSU-Fraktion. Stimmenthaltungen? 
– Keine. Dann so beschlossen.

ob der Nichtraucherschutz geändert werden soll. In dieser 
Diskussion hat die Tatsache eine wichtige Rolle gespielt, 
dass die zuständige Behörde, welche die Sicherheit 
auf dem Oktoberfest garantieren muss, gesagt hat, sie 
könne die Sicherheit nicht garantieren, sie könne inner-
halb dieser kurzen Zeit das Gesetz in dieser Form nicht 
durchsetzen. Diese Sicherheitsbedenken sind uns ein-
dringlich vorgetragen worden. Diese Bedenken sind uns 
schon in der Besprechung vorgetragen worden, die ich 
noch vor der Kommunalwahl mit dem Oberbürgermeister 
und Herrn Blume-Beyerle einberufen habe. Anschließend 
hat er mir geschrieben und zwei Problemszenarien darge-
stellt: den Versuch von Nichtrauchergruppen, das Rauch-
verbot eigenmächtig und gewaltsam unter dem Stichwort 
soziale Kontrolle durchzusetzen, und die Provokation und 
Eskalation von Streitigkeiten durch das Eingreifen von 
Ordnungskräften, des Festwirts oder auch der Raucher, 
die sich solidarisieren; das Versperren der Zelteingänge 
usw. Alle diese Szenarien, die eine Rolle gespielt haben, 
kennen Sie. Den Rauchern, die hinausgehen wollen, 
muss man Platz verschaffen. Anschließend müssen sie 
auch die Möglichkeit haben, wieder in das Zelt zurückzu-
gehen. Wie Sie wissen, sind die Zelte sehr häufig gesperrt, 
sodass die Raucher anschließend gar nicht mehr ins Zelt 
können. Damit wären die Notfallwege versperrt. Im Ernst-
fall könnte die Feuerwehr nicht mehr durchkommen. Alle 
diese Szenarien wurden besprochen.

Warum ist die Situation jetzt so, und warum ist sie beim 
übernächsten Oktoberfest nicht mehr so? – Jetzt müssen 
die Wirte bauliche Veränderungen vornehmen, die der 
neuen Situation Rechnung tragen, und daran hapert es 
im Moment. Ich will das im Einzelnen gar nicht erläutern. 
Diese Veränderungen sind notwendig, waren aber in der 
kurzen Zeit zwischen November letzten Jahres und dem 
Einreichen der Bauanträge nicht möglich. Im Übrigen teilt 
auch die Polizei diese Bedenken in vollem Umfang. 

Meine Damen und Herren, es gibt gravierende Sicher-
heitsbedenken. Sie sagen aber, das sei Ihnen egal; das 
Rauchverbot soll einfach einmal laufen, es soll erst einmal 
etwas passieren, und dann schauen wir, wie es ausgeht. 
Ich glaube, es wäre völlig unverantwortlich gewesen, 
wenn die Staatsregierung und der Bayerische Landtag 
eine solche Haltung eingenommen hätten.

Meine Damen und Herren, ich will auch klarmachen, 
dass der Nichtraucherschutz in Bayern in keiner Weise 
aufgeweicht wird. Das Inkrafttreten des Gesetzes wird le-
diglich für bestimmte Zelte und große Volksfeste zeitlich 
verschoben. Im nächsten Jahr gilt dieses Gesetz auch 
hierfür. 

(Christine Stahl (GRÜNE): Da bin ich sehr 
gespannt!)

Ich will noch eine weitere Bemerkung zum Vollzug 
machen. Wir alle im Bayerischen Landtag haben be-
schlossen, dass es nur in öffentlich zugänglichen Räumen 
einen Nichtraucherschutz gibt. Genau so ist die Situation. 
Wenn ein Raum nicht öffentlich zugänglich ist, kann ich 
einem Wirt nicht vorschreiben, wie er sein Lokal führen 
muss. Das gibt es nicht. Infolgedessen handelt es sich 
dabei nicht um eine Frage des Vollzugs. Das Gesetz will 
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Wahlvorschlag Dr.  Dieter Zöllner: An der Wahl haben 
ebenfalls 145  Abgeordnete teilgenommen. Es war kein 
Stimmzettel ungültig. Es entfielen auf Herrn Dr.  Zöllner 
132 Stimmen. Mit Nein hat kein Abgeordneter gestimmt. 
Der Stimme enthalten haben sich 13 Abgeordnete.

Wahlvorschlag Ivo Moll: An der Wahl haben 145 Abge-
ordnete teilgenommen. Kein Stimmzettel war ungültig. Es 
entfielen auf Herrn Moll 128 Stimmen. Zwei Stimmzettel 
waren mit Nein versehen. Der Stimme enthalten haben 
sich 15 Kolleginnen und Kollegen.

Wahlvorschlag Angelika Mack: An der Wahl haben eben-
falls 145 Abgeordnete teilgenommen. Es war kein Stimm-
zettel ungültig. Es entfielen auf Frau Mack 132 Stimmen. 
Mit Nein hat keiner der Abgeordneten gestimmt. Der 
Stimme enthalten haben sich 13 Abgeordnete. 

Ich stelle fest, dass der Bayerische Landtag Frau Ange-
lika Mack zur zweiten Vertreterin des Präsidenten des 
Bayerischen Verfassungsgerichtshofs sowie die Herren 
Hilzinger, Dr. Zöllner und Moll zu berufsrichterlichen Mit-
gliedern des Verfassungsgerichtshofs gewählt hat. Damit 
ist Tagesordnungspunkt 2 erledigt.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 11 auf: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 	
zur Änderung des Gesundheitsdienst- und Verbrau-
cherschutzgesetzes (Drs. 15/10596)	
– Zweite Lesung –

Ich eröffne die Aussprache. Im Ältestenrat wurde hierzu 
eine Redezeit von zehn Minuten pro Fraktion vereinbart. 
Ich darf zunächst Herrn Kollegen Meißner das Wort er-
teilen. Bitte schön, Herr Kollege.

Christian Meißner (CSU): Frau Präsidentin, Kolleginnen 
und Kollegen! Das Erstaunlichste an dem Gesetzentwurf 
ist für mich, dass es hierfür zehn Minuten Redezeit gibt. 
Aus meiner Sicht ist das nicht notwendig; denn das bay-
erische Landesrecht wird nicht in eine neue Dimension 
vorstoßen. Es geht lediglich um eine Bestimmung der 
Zuständigkeit im Verbraucherinformationsgesetz – VIG –, 
das am 1. Mai 2008 in Kraft getreten ist. 

Damit Sie wissen, über was wir beim VIG abstimmen: 
Alle Behörden in Bayern sind verpflichtet, Informationen 
mitzuteilen, die sie im Rahmen ihrer Aufgabenwahrneh-
mung nach dem Lebens- und Futtermittelgesetzbuch 
erlangen. Das sind in Bayern die Kreisverwaltungsbe-
hörden, die Regierungen, das Landesamt für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit, das Umweltministerium und 
die kreisfreien Gemeinden. Nun begibt es sich, dass die 
Gemeinden durch Bundesgesetz – das VIG ist ein Bun-
desgesetz – aufgrund der Föderalismusreform keine Auf-
gaben mehr übertragen bekommen dürfen. Wir müssen 
diese Aufgabenübertragung deshalb im Landesrecht vor-
nehmen. Die Staatsregierung hat sich deshalb Artikel 21 a 
Absatz 1 GDVG einfallen lassen. In diesem Artikel wird 
die Änderung geregelt. So viel zum Ersten.

Damit ist das Gesetz angenommen. Es hat den Titel: 
„Gesetz zur Änderung des Gesundheitsschutzgesetzes“.

Nach §  112 der Geschäftsordnung hat Herr Kollege 
Memmel gebeten, eine persönliche Erklärung zur Aus-
sprache abgeben zu dürfen. Herr Kollege, es geht um 
Angriffe, die Sie zurückweisen wollen, bitte nicht mehr 
zur Sache sprechen.

Hermann Memmel (SPD): Frau Präsidentin, ich habe 
nicht behauptet, dass die Landeshauptstadt München 
nicht in der Lage gewesen wäre, den Gesetzessinn zu er-
füllen, sondern ich habe gesagt – und deshalb habe ich 
den Begriff „Heuchelei“ verwendet –, dass die Argumente 
bereits vor dem Gesetzesbeschluss bekannt waren. Ich 
darf daran erinnern, dass das Kreisverwaltungsreferat der 
Landeshauptstadt München seine Bedenken der Bayeri-
schen Staatsregierung zugeleitet hat, Herr Minister.

(Allgemeine Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Die Stadt München hat mit ihren Sicherheitsorganen die 
Staatsregierung rechtzeitig davon verständigt, dass sie 
das Gesetz beim Oktoberfest nicht vollziehen kann.

(Engelbert Kupka (CSU): Dann hättet ihr zuge-
stimmt! Das ist unglaublich!)

– Moment einmal: Die Änderung ist in der Tat nach der 
Gesetzesentscheidung vorgenommen worden, nach der 
Kommunalwahl und nachdem die Ergebnisse analysiert 
worden sind.

Ich sage Ihnen auch, warum ich gegen diesen Gesetzent-
wurf gestimmt habe. Ich bin nicht bereit, eine Reparatur 
vorzunehmen, die Ihnen zuvor schon von mir angekün-
digt wurde, die Sie aber nicht ernst genommen haben. 
Sie tragen die Verantwortung für dieses Gesetz!

(Beifall bei der SPD – Reinhold Bocklet (CSU): 
Das gibt es doch nicht! – Weitere Zurufe von der 
CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Kolleginnen 
und Kollegen, bevor wir in der Tagesordnung fortfahren, 
gebe ich – –

(Allgemeine Unruhe)

– Ich bitte um etwas mehr Ruhe! Bevor wir in der Ta-
gesordnung fortfahren, gebe ich die Ergebnisse der 
vorher durchgeführten Richterwahlen bekannt. Das war 
Tagesordnungspunkt 2. 

Wahlvorschlag Peter Hilzinger: An der Wahl haben 145 Ab-
geordnete teilgenommen, keiner der Stimmzettel war un-
gültig. Es entfielen auf Herrn Hilzinger 133 Stimmen. Mit 
Nein hat niemand gestimmt. Der Stimme enthalten haben 
sich 12 Abgeordnete.
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dem Arm mit sich führen müssen, um zu wissen, wie das 
am günstigsten geht. 

(Christian Meißner (CSU): Nicht einen Juristen, 
sondern das Gesetzbuch!)

– Auch das ist ein Witz, wenn man als Verbraucher das 
Gesetzbuch mit sich herumtragen muss. 

Diese Stelle des Gesetzes beweist, dass es denkbar un-
tauglich für die Verbraucher ist. Wir wollen ein Gesetz, 
das der Verbraucher auch ohne Juristen und ohne Ge-
setzbuch versteht und zur Anwendung bringen kann, 
ohne dass es viel kostet. 

Selbst die kommunalen Spitzenverbände haben Be-
denken angemeldet. 

Ein wesentlicher Punkt ist, dass die Kostensprünge unter 
anderem auch bei den Lebensmitteln beklagt werden. 
Allerdings ist auch der Staat ein Kostentreiber, weil er 
nicht wie in anderen Ländern, etwa in Dänemark, seine 
staatliche Aufgabe wahrnimmt, nämlich sicherzustellen, 
dass die Verbraucher nichts Gammeliges auf den Tisch 
bekommen, sondern anständige Ware. Es wird erwartet, 
dass der Verbraucher bzw. der zu Kontrollierende nicht 
zahlen muss, weil die Kosten für die Kontrolle an die 
Verbraucher weitergegeben werden, also an die Damen 
und Herren, die einkaufen gehen. Dadurch entsteht ein 
Preisschub. Nachdem die Teuerungen ständig beklagt 
werden, müsste überlegt werden, ob der Staat mit gutem 
Beispiel vorangehen und wie in anderen Ländern solche 
Kontrollen kostenfrei stellen könnte. So ginge es auch.

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Die SPD wollte das Rotationsprinzip einführen. Allerdings 
wurde es im Gesetz so weich formuliert, dass sicher-
gestellt wurde, dass nicht allzu viel passieren kann. Wir 
finden das schade, weil wir nach wie vor der Meinung 
sind, dass die Rotation in bestimmten Berufen dazu 
dient, diejenigen, die kontrollieren müssen, keinen Vor-
würfen auszusetzen.

(Christian Meißner (CSU): Davon ist nicht die 
Rede!)

– Doch, das steht hier zwar verklausuliert, aber es steht 
drin. Wir wollten sicherstellen, dass die Beamtinnen und 
Beamten, die vor Ort Kontrollen durchführen müssen, 
keinen Verdächtigungen ausgesetzt werden können. 
Deshalb befürworten wir die Rotation. Das Gesetz sieht 
die Rotation nur unter Vorbehalt vor. Sie muss nicht strikt 
vollzogen werden.

Im Übrigen weise ich darauf hin, dass die früheren Ar-
tikel 9 und 23 bis 29 dank des Seehoferschen Gesetzes 
entfallen. Das geht unter. Wir finden das bedauerlich, weil 
damit das gesamte Verbraucherinformationsgesetz zu 
einem Minimalgesetz wird. 

Zum Zweiten waren wir alle geschockt zu hören, dass 
wir eine Regelungslücke haben. Es bestand deshalb der 
Wunsch, diese Lücke sofort zu schließen. Aufgrund von 
Vorgaben aus dem Bund und aus Europa haben wir näm-
lich eine Neuordnung des Gebührenrechts für Lebens- 
und Futtermittel. Diese Regelungslücke führt zu Einnah-
meausfällen in nicht unerheblicher Höhe für die Kom-
munen und die beliehenen Unternehmen. Diese Rege-
lungslücke gilt es zu schließen. Das bedeutet im Klartext: 
Wenn eine Kontrolle durchgeführt wird, beispielsweise in 
einem fleischverarbeitenden Betrieb, dann können hierfür 
kostendeckende Gebühren erhoben werden. 

Wir haben kurz darüber diskutiert. Es gibt auch andere 
Auffassungen; denn man kann immer sagen, wenn eine 
Kontrolle durchgeführt wird, dann muss sie etwas kosten. 
Wir meinen, auch bei beanstandungsfreien Regelkon-
trollen erscheint eine Gebühr sachgerecht; denn bei 
der Fleischkontrolle handelt es sich um ein besonderes 
Risiko. Wir denken deshalb, dass diese Kontrollen mit 
kostendeckenden Gebühren belegt werden müssen.

Wie gesagt, ich erachte zehn Minuten Redezeit pro Frak-
tion für kühn. Wenn sich aber nun bahnbrechende neue 
Erkenntnisse ergeben sollten, behalte ich mir eine weitere 
Wortmeldung vor. Ansonsten bitte ich um Zustimmung zu 
diesem Gesetzentwurf.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste 
Wortmeldung: Herr Kollege Wörner. Bitte schön, Herr 
Kollege.

Ludwig Wörner (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen! Wir haben uns im Umweltausschuss ausrei-
chend über das Gesetz unterhalten. Zusammenfassend 
ist zu sagen, es handelt sich um ein „Versuchsgesetz“, 
denn es handelt sich um einen Versuch, etwas zu regeln. 
Es ist ein untauglicher Gesetzentwurf, weil darin so viele 
Revisionsklauseln und so viel Wenn und Aber enthalten 
sind, dass man das Gesetz in dieser Form nicht brauchen 
kann bzw. sehr bald revidieren muss. Ich will das an ei-
nigen Punkten deutlich machen. 

Für den Anwender ist es äußerst schwierig zu erkennen, 
welche Kosten auf ihn zukommen. Sie sollten sich Ge-
danken machen, ob folgender Fall richtig sein kann: 
Wenn einem Lebensmittelüberwacher des Landrat-
samtes eine Beobachtung mitgeteilt und die Angelegen-
heit überwacht wird, muss nichts gezahlt werden. Wenn 
der Bürger seinem Recht auf Information nachkommt 
und diese Mitteilung an einer anderen geeigneten Stelle 
abgibt und nachfragt, „darf“ er dafür zahlen. Schon das 
ist ein Witz.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Das ist 
nicht ganz nachvollziehbar!)

Woher soll der Verbraucher denn wissen, wo die Untersu-
chung etwas kostet und wo nicht? Bei der Lektüre eines 
Gesetzes sollte man nicht unbedingt den „Juristen“ unter 
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an. Im Umweltausschuss gelang es wenigstens, einige 
Fragen über die Kosten beantwortet zu bekommen. Ich 
hätte mir gewünscht, dass der Gesetzentwurf der Staats-
regierung Klartext spricht. 

Das Gesetz stellt keinen Bürokratieabbau dar. Inzwischen 
gibt es nicht nur eine Kostenregelung für das Umwelt-
informationsgesetz, sondern auch eine für das Verbrau-
cherinformationsgesetz. Wie kann der Verbraucher denn 
wissen, was Umwelt- und was Verbraucherinformation 
ist? – Ich meine, eine klare Kostenregelung wäre nötig, 
damit die Verbraucherinnen und Verbraucher vorher 
wissen, wie viel ihr Informationsbedürfnis kostet. 

(Christian Meißner (CSU): Das muss in Berlin 
gemacht werden!)

– Ja, in Berlin ist die CSU beteiligt. Sie hätten sich dafür 
einsetzen können, dass etwas Ordentliches kommt. Auch 
wenn Ihnen der Vorwurf nicht passt, Herr Meißner, so sind 
Sie doch in der Verantwortung für den Schmarrn, der aus 
Berlin kommt. 

Wir bräuchten in Bayern ein vernünftiges Gesetz, aus dem 
die Verbraucherinnen und Verbraucher ersehen können, 
was zum Beispiel Daten über Lebensmittel oder über 
die Umwelt kosten. Schließlich gab es bereits extreme 
Auswüchse. Für ein paar Kopien wurden 200 Euro gefor-
dert. Auf den Einspruch und eine Schriftliche Anfrage hin 
wurde dieser Betrag reduziert. Das darf aber nicht sein. 
Wir brauchen Klarheit für die Verbraucherinnen und die 
Verbraucher. Erfreulich ist es, dass in manchen Fällen die 
Information kostenlos herausgegeben werden soll. Der 
Betrag von 7,50 Euro pro angefangene Viertelstunde kann 
sich summieren, wenn ein Behördenmitarbeiter lange er-
mitteln muss. Die GRÜNEN hätten sich gewünscht, dass 
das Gesetz klarer formuliert wird.

Ein weiteres Thema sind die Gebühren für die Fleisch-
hygiene. Die Kostendeckung ist sicherlich richtig, wenn 
sie risikoorientiert ist. Gleichzeitig kann die Verquickung 
von Kontrolle und Gebührenerhebung dazu führen, dass 
notwendige Kontrollen unterbleiben, weil man einem Be-
trieb die hohen Kosten bei mehrmaliger Kontrolle nicht 
zumuten will. 

Genau da wollen wir eine Trennung, damit ganz klar ist: 
Pauschale für die Kontrollen – und dann intensive Kon-
trollen. Kostendeckende Kontrollen führen dazu, dass 
Kontrolleure sicher in vielen Fällen eine gewisse Zurück-
haltung üben und dann notwendige Kontrollen nicht 
durchführen. 

Wir enthalten uns und hätten uns in diesen Bereichen 
einen effektiven Bürokratieabbau gewünscht.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Frau Kollegin. Jetzt darf ich Herrn Staatsminister Dr. Bern-
hard das Wort erteilen. Bitte schön, Herr Staatsminister. 

Die weitere Regelung im Bundesgesetz ist ebenfalls 
falsch. Das Gesetz sieht vor, dass dann, wenn Interessen 
von Unternehmern verletzt bzw. Geschäftsgeheimnisse 
preisgegeben werden müssen, das Unternehmen keine 
Auskunft geben muss. Was heißt das? – Jedes Unter-
nehmen wird sich hinter diesen Begrifflichkeiten verste-
cken und dafür Sorge tragen, dass man nichts erfährt, 
auch wenn dies dringend geboten wäre. Wir sind der 
Meinung, dass es besser gewesen wäre, wenn man si-
chergestellt hätte, dass man die Verbraucherinnen und 
Verbraucher informiert, wie das bei Lebensmitteln not-
wendig ist. Dabei bleiben wir. 

Wir werden das Gesetz auch unter anderem deshalb ab-
lehnen, weil wir es für schwer durchführbar halten, dass 
alle zuständigen Stellen, die bisher damit befasst waren, 
nun unter dem Dach des Umweltministeriums zusam-
mengefasst werden, offensichtlich um den Behörden 
einen Maulkorb zu verpassen und sicherzustellen, dass 
immer nur das Gefilterte nach außen kommt. Es soll si-
chergestellt werden, dass nur das nach außen dringt, 
was das Ministerium nach außen geben will, und nicht 
das, was gelegentlich offen und sauber arbeitende Be-
hörden wie etwa das Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelrecht entdecken. Erst muss die Information 
durch einen Filter oder – wie ein anderer das genannt hat 
– durch eine „Lehmschicht“, die dafür Sorge trägt, dass 
nur das nach außen dringt, was angenehm ist, und alles 
andere unterbleibt.

(Christian Meißner (CSU): Jetzt ist aber alles hin-
eingepackt! – Engelbert Kupka (CSU): Gegen die 
Lehmschicht sind wir auch!)

Wir können Ihnen den Vorwurf nicht ersparen, dass Sie 
selbst das schlechte Seehofer-Gesetz noch verschlimm-
bessert haben, indem Sie einen zusätzlichen Filter einge-
baut haben, anstatt denen, die die Feststellungen treffen, 
die Möglichkeit zu geben, dafür Sorge zu tragen, dass 
die Information rechtzeitig nach außen dringt und die 
Verbraucherinnen und Verbraucher in der erforderlichen 
Weise informiert werden. 

Die SPD ist der Meinung, dass Bayern mit diesem Gesetz 
wieder einmal eine große Chance für die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher vergibt. Wieder einmal hat man 
versucht, den Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht 
alles zu sagen, was notwendig ist. Noch dazu wurde eine 
Kostenregelung in das Gesetz aufgenommen, die dafür 
Sorge tragen wird, dass sich so mancher seine Frage 
überlegt, da er nicht weiß, welche Kosten auf ihn zu-
kommen. Deshalb lehnen wir das Gesetz ab. Wir bitten 
Sie, diese Ablehnung mit uns zu tragen.

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Paulig. Bitte schön.

Ruth Paulig (GRÜNE): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen! Wir GRÜNE werden uns der Stimme enthalten. 
In diesen Gesetzentwurf wurden zwei Gesetzesände-
rungen verpackt. Das Ganze mutet ziemlich bürokratisch 
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im Moment keine Gebühren erhoben werden können. 
Betroffen sind Fleischverarbeitungsbetriebe, Kühl- und 
Gefrierhäuser, Herstellungsbetriebe für Hackfleisch und 
Umpackbetriebe. Da hat es früher Gebühren gegeben. Es 
ist vernünftig – das haben auch die kommunalen Spitzen-
verbände so gesehen –, dass wir für diesen Bereich auch 
weiter Gebühren erheben, damit die Qualität der Kont-
rollen gesichert ist. Es gibt also keine neuen Gebühren, 
sondern die Gebühren sind schon früher verlangt worden 
und konnten nur vorübergehend aufgrund von Rechtsän-
derungen nicht erhoben werden. Den früheren Zustand 
wollen wir jetzt wieder herstellen. Ich bitte Sie, diesem 
Gesetzentwurf zuzustimmen.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Staatsminister. Mir liegen keine weiteren Wortmel-
dungen vor. Damit ist die Aussprache geschlossen.

Wir kommen zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen 
der Gesetzentwurf auf Drucksache 15/10596 und die 
Beschlussempfehlung mit Bericht des federführenden 
Ausschusses für Umwelt- und Verbraucherschutz auf 
Drucksache 15/11086 zugrunde. Der federführende Aus-
schuss für Umwelt- und Verbraucherschutz empfiehlt die 
unveränderte Annahme. Der Ausschuss für Verfassungs-, 
Rechts- und Parlamentsfragen stimmt bei seiner Endbe-
ratung ebenfalls zu, allerdings mit der Maßgabe, dass der 
Einleitungssatz zu § 1 geändert wird. Ich verweise inso-
weit auf die Drucksache 15/11086. Wer dem Gesetzent-
wurf mit dieser Änderung zustimmen will, den bitte ich 
um das Handzeichen. – Das ist die CSU-Fraktion. Gegen-
stimmen bitte ich anzuzeigen. – Das ist die SPD-Fraktion. 
Stimmenthaltungen? – Das ist die Fraktion des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN. Damit ist das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in ein-
facher Form durchzuführen. –  Widerspruch erhebt sich 
nicht. Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des end-
beratenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen seine Zustimmung geben will, den bitte 
ich, sich vom Platz zu erheben. – Das ist die CSU-Fraktion. 
Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. – Das ist die SPD-
Fraktion. Stimmenthaltungen? – Das ist die Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Damit ist das Gesetz so 
angenommen. Es hat den Titel: „Gesetz zur Änderung des 
Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes“. 

Ich rufe zur gemeinsamen Behandlung die Tagesord-
nungspunkte 12 und 13 auf:

Gesetzentwurf der Abg. Franz Maget, Joachim Wahn-
schaffe, Christa Steiger u. a. u. Frakt. (SPD)	
für ein Gesetz zur Änderung des Bayerischen Geset-
zes zur Gleichstellung, Integration und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung und zur Änderung ande-
rer Gesetze (Bayerisches Behindertengleichstellungs-
gesetz und Änderungsgesetze – BayBGG und ÄndG)	
und	
zur Änderung des Bayerischen Gesetzes zur Gleich-

Staatsminister Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Es ist 
schon angesprochen worden, dass dieser Gesetzentwurf 
zwei Sachverhalte enthält. Es geht darum, dass wir eine 
noch bestehende Lücke beim Verbraucherinformations-
gesetz schließen. Ich will aber betonen, dass wir schon in 
der bisherigen Praxis entsprechende Auskünfte erteilen. 
Uns ist wichtig, auch wenn Sie das immer wieder anzwei-
feln, die Verbraucher optimal zu informieren und so gut 
wie möglich über Risiken zu unterrichten. 

Mit dem Jahresbericht des Bayerischen Landesamts für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit – LGL –, der hier 
kürzlich behandelt worden ist, werden sämtliche Pro-
benergebnisse in Bayern – das sind 75 000 – ins Internet 
gestellt. Wir haben in Bayern ein Verbraucherinformati-
onssystem, in dessen Rahmen wir Tipps in Bezug auf 
Lebensmittelzusatzstoffe, Informationen über Wein usw. 
geben. Wir publizieren auf der Internetseite des LGL War-
nungen, wenn Lebensmittel möglicherweise gesundheits-
gefährdend sind. Wir haben die Publikation eines wö-
chentlichen Lebensmittelreports neu eingeführt, in dem 
wir die Mängel, die wir feststellen, bekannt geben und ins 
Internet stellen, zum Beispiel ob Obst Rückstände auf-
weist und wenn, in welchem Umfang. Selbstverständlich 
gibt es jetzt auf Antrag entsprechende Informationen. 

Ganz wichtig ist, dass nicht mehr das Amtsgeheimnis 
gilt, was bisher der Fall war, sondern dass jetzt der um-
gekehrte Grundsatz der Öffentlichkeit unserer Akten gilt. 
Auch die Frage der Kosten ist mit dem Kostenverzeichnis 
ganz klar geregelt. Ich will hier betonen, dass es eine Vor-
gabe des Bundes ist, dass wir kostendeckende Gebühren 
verlangen müssen. Das steht nicht im Belieben des bay-
erischen Gesetzgebers. Im Übrigen geben wir Auskünfte 
über Verstöße ohnehin kostenfrei, und Anträge – das hat 
Herr Kollege Wörner angesprochen – werden kostenlos 
weitergeleitet. 

Es ist ein großer Fortschritt, dass wir mit diesem Gesetz 
jetzt erweiterte Möglichkeiten haben, die Verbraucher zu 
informieren. Es gibt jedoch auch rechtsstaatliche Anforde-
rungen, die erfüllt sein müssen, damit so etwas geschehen 
kann. Es müssen bestimmte Verfahrensvoraussetzungen 
erfüllt sein, und Unternehmen müssen angehört werden, 
weil sonst das Verfahren vor Gericht keinen Bestand 
hätte. Wir haben – auch das ist ein Missverständnis des 
Kollegen Wörner – alle Behörden, die mit dem Verbrau-
cherschutz zu tun haben, für zuständig erklärt. Es gibt 
keinen Filter, um Gottes willen. Wenn wir im Umweltmi-
nisterium jedes Mal erst unser Plazet geben müssten, 
wenn ein Landratsamt eine Auskunft erteilt, dann hätten 
wir viel zu tun. Das ist völlig abwegig. Alle Behörden sind 
zuständig, und deswegen kann die Information dezen-
tral und ortsnah erfolgen. Es ist völlig falsch, was Herr 
Kollege Wörner hier zum Besten gegeben hat. Wir haben 
auch die für die Lebensmittelüberwachung zuständigen 
kreisfreien Gemeinden für zuständig erklärt, sodass hier 
umfassende Informationsmöglichkeiten bestehen.

Lassen Sie mich noch einige Bemerkungen zu den 
Gebühren im Hygienebereich machen. Es ist tatsäch-
lich so, dass durch diese Neuregelungen eine Lücke in 
einem kleinen Teilbereich entstanden ist, sodass dort 
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Jetzt wäre die Chance gewesen, das Gesetz zu opti-
mieren und den Betroffenen und Beteiligten entgegenzu-
kommen. Wir haben im Dezember vergangenen Jahres 
unseren Gesetzentwurf eingebracht, der auf eine un-
befristete Verlängerung abzielte. Dabei haben wir ganz 
bewusst keine inhaltliche Veränderung beabsichtigt. Wir 
wollten nämlich eine Anhörung mit allen beteiligten Orga-
nisationen durchsetzen, um die Erfahrungen der vergan-
genen fünf Jahre zu ermitteln und auf dieser Grundlage 
das Gesetz zu verbessern. Es sollte nämlich wirklich ein 
Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinde-
rung werden. Zu dem Zweck wollten wir wissen, was sich 
bewährt hat, was sich nicht bewährt hat und verbessert 
werden muss. 

Der Gesetzentwurf der Staatsregierung wurde zu spät 
eingereicht. Es ist mehr als unbefriedigend, dass keine 
Anhörung mehr stattfinden konnte. Die kommunalen 
Behindertenbeauftragten laufen zu Recht Sturm und kri-
tisieren dieses Verfahren. Die Beauftragten haben sich 
zusammengesetzt und auf einer Tagung erarbeitet, was 
verbesserungsbedürftig ist. Sie haben dann ihre Ände-
rungsvorschläge vorgelegt. Die SPD-Fraktion hat diese 
Vorschläge – das sage ich laut und deutlich – aufgegriffen. 
Wir haben diejenigen Vorschläge in unseren Änderungan-
trag aufgenommen, die für das Gesetzgebungsverfahren 
aufgegriffen werden konnten. Aber all diese Vorschläge 
wurden von der Mehrheitsfraktion abgelehnt. 

Wir bedauern, dass es die Beauftragte der Staatsregie-
rung nicht für nötig erachtet hat, ihre Stellungnahme zu 
dem Gesetzentwurf dem Landtag oder zumindest dem 
zuständigen Ausschuss vorzulegen, und zwar vor der 
entsprechenden Beratung. 

Wir wollten mit unserem Änderungsantrag zum Gesetz-
entwurf der Staatsregierung die Stärkung des Wunsch- 
und Wahlrechts für Menschen mit Behinderung erreichen. 
Wir wollten, dass den besonderen Bedürfnissen der ver-
schiedenen Formen von Behinderung durch differenzierte 
Angebote Rechnung getragen wird. Auch die seelische 
Behinderung, die nicht so offenkundig ist, wollten wir 
aufnehmen. Das ist einer der kleinen Schritte, dem zuge-
stimmt wurde. 

Wir wollten im Bereich der Kommunikation eine deutliche 
Verbesserung, eine leichtere Sprache erreichen. Im Be-
reich der Kommunikation, also auch der Medien, wollten 
wir eine deutliche Verbesserung durchsetzen. 

Wir wollten, dass bei gehörlosen Eltern die Dolmetscher-
kosten, die auch in Kindertagesstätten – nicht nur in Schulen 
– anfallen, übernommen werden, um Ausgrenzungen zu 
vermeiden. Das betrifft die Kommunikationsverordnung. 

Auch das Verbandsklagerecht bedarf einer Verbesse-
rung. Wir wollten, dass die Verpflichtungsklage und die 
Anfechtungsklage mit aufgenommen werden. Sonst 
handelt es sich um ein stumpfes Schwert. Bezüglich der 
Verbandsklage wollten wir auch erreichen, dass die Lan-
desverbände, die ausschließlich auf der Landesebene in 
Bayern tätig sind, die Berechtigung zur Klageerhebung 
bekommen. 

stellung, Integration und Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung (Bayerisches Behindertengleichstel-
lungsgesetz – BayBGG) (Drs. 15/9482)	
– Zweite Lesung –

Gesetzentwurf der Staatsregierung	
zur Änderung des Bayerischen Behindertengleich-
stellungsgesetzes und anderer Rechtsvorschriften 
(Drs. 15/10390)	
– Zweite Lesung –

hierzu:

Änderungsantrag der Abg. Christa Steiger, Kathrin 
Sonnenholzner, Dr. Simone Strohmayr u. a. u. Frakt. 
(SPD) (Drs. 15/10693)

Änderungsanträge des Abg. Joachim Unterländer 
u. a. (CSU) (Drsn. 15/10698 und 15/11034) 

Bevor ich die Aussprache eröffne, weise ich darauf hin, 
dass die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN 
beantragt hat, die Schlussabstimmung über den Gesetz-
entwurf der Staatsregierung, wie in § 127 Absatz 2 der 
Geschäftsordnung vorgesehen, in namentlicher Form 
durchzuführen. 

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Im Ältestenrat 
wurde hierzu eine Redezeit von 10  Minuten pro Frak-
tion vereinbart. Ich darf als erster Rednerin Frau Kollegin 
Steiger das Wort erteilen. Bitte schön, Frau Kollegin.

Christa Steiger (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen! Bevor wir heute über die Neufassung des Baye-
rischen Behindertengleichstellungsgesetzes abstimmen, 
gibt es zunächst einmal einen Ausflug in die Chronik. Wir 
als SPD-Fraktion haben damals erkämpft – das war ein 
langer Kampf –, dass in die Bayerische Verfassung 1998 
der Artikel 118 a zur Gleichstellung und zur aktiven För-
derung der Menschen mit Behinderung aufgenommen 
worden ist. Die logische Folge war dann das Gesetz zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. 

Wir als SPD-Fraktion haben 2002 einen Gesetzentwurf 
eingebracht, der abgelehnt worden ist; aber der Druck 
sowohl innerhalb als auch außerhalb des Parlaments war 
so groß, dass die Bayerische Staatsregierung einen Ge-
setzentwurf vorgelegt hat, der 2003 einstimmig von allen 
drei Fraktionen beschlossen worden ist – trotz der Kritik-
punkte, die wir damals angebracht haben, und trotz der 
Kritikpunkte, die von den betroffenen Verbänden vorge-
bracht worden sind. 

Die Defizite sind benannt worden. Es ist überhaupt keine 
Frage, dass hier jetzt deutliche Verbesserungen statt-
finden müssen. 

Es gibt immer noch Barrieren sichtbarer und unsichtbarer 
Art, nicht nur Barrieren für Menschen mit körperlicher 
Behinderung, sondern auch für Menschen mit Sinnes-
behinderungen sowie Barrieren für psychisch behinderte 
Menschen. 
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Wir wollen in der nächsten Legislaturperiode eine umfas-
sende Anhörung haben. Sie ist bitter nötig. Wenn man 
nämlich die Belange der Betroffenen und Beteiligten ernst 
nimmt, muss man diese Anhörung durchführen. 

Die Kritik, die es gibt, ist berechtigt. Ich habe sie for-
muliert. Ich transportiere damit teilweise auch die Kritik 
derjenigen, die Stellungnahmen abgegeben haben. Ich 
nenne die kommunalen Behindertenverbände, die Ge-
hörlosenverbände und die Selbsthilfeorganisationen 
psychisch Erkrankter, psychisch Behinderter und ihrer 
Angehörigen. 

Wegen der berechtigten Kritik ist die Anhörung not-
wendig. Trotz der Kritik stimmen wir dem Gesetzentwurf 
zu. Im federführenden sozialpolitischen Ausschuss haben 
alle Fraktionen zugestimmt. 

Was wäre die Folge, wenn wir das Gesetz jetzt ablehnen? 
Wir hätten dann eine gesetzlose Zeit. Das alte Gesetz 
wird nämlich am 1. August obsolet. Dann hätten wir kein 
Gesetz mehr. Was weg ist, ist weg und kommt nicht 
wieder. Diese Befürchtung habe ich. Wenn ein Gesetz 
verfällt, kommt ein neues nicht so leicht wieder. Dann 
müssten wir wieder von vorn anfangen. 

Wie gesagt, stimmen wir dem Gesetz trotz aller Mängel 
zu. Aber ich sage noch einmal: In der nächsten Legisla-
turperiode muss die Anhörung durchgeführt werden. 

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Jetzt darf ich 
dem Kollegen Unterländer das Wort erteilen. 

Joachim Unterländer (CSU): Liebe Frau Präsidentin, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! Nachdem im 
Jahr 2003 das erste Bayerische Gleichstellungsgesetz 
für Menschen mit Behinderung etwa an dem gleichen 
Tag, an dem wir heute beraten, beschlossen worden war, 
haben wir es gemeinsam mit Frau Staatsministerin Christa 
Stewens zu Recht als einen behindertenpolitischen 
Meilenstein im Freistaat Bayern gesehen. 

Auch wenn es für das federführende Sozialministerium in 
den vergangenen Jahren sehr mühsam war, die Ausfüh-
rungsverordnungen zu den einzelnen Bereichen tatsäch-
lich umzusetzen, kann man sagen: Seit dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes hat sich sehr viel positiv bewegt. Des-
halb ist es mehr als folgerichtig, dass wir nach Auslaufen 
dieses Gesetzes zum 31. Juli 2008 ein neues, etwas mo-
difiziertes Gesetz zum 1. August 2008 in Kraft setzen. 

So weit können wir noch übereinstimmen, Frau Kollegin 
Steiger. Aber – ich glaube, insoweit besteht auch Kon-
sens – die Umsetzung – diese beschäftigt sich in erster 
Linie mit der Beseitigung von Barrieren im öffentlichen 
Raum, nicht mit Leistungsansprüchen; ich komme darauf 
noch zu sprechen – erfordert ein Umdenken bei allen Ver-
antwortlichen und eine veränderte Bewusstseinsbildung. 
Nur wenn es zu einem Paradigmenwechsel kommt, wenn 
die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in unseren 

Unser Ansinnen ist, dass die Beauftragte für Menschen 
mit Behinderung, die jetzt bei der Staatsregierung ange-
siedelt ist, beim Landtag angesiedelt wird, wie es beim 
Datenschutzbeauftragten der Fall ist, damit die Unab-
hängigkeit gewährleistet ist. Weiter sollte die Beauftragte 
dem Landtag und der Staatsregierung zweimal in der Le-
gislaturperiode berichten. 

Außerdem wollten wir eine Berichtspflicht der Staatsre-
gierung gegenüber dem Landtag erreichen. Die Staats-
regierung sollte dem Landtag zweimal in einer Legisla-
turperiode berichten. Dies wurde abgelehnt. Ich finde es 
bedauerlich, dass sich die CSU-Fraktion nicht bewegt 
hat und lediglich einen Entschließungsantrag gestellt hat. 
Das ist so viel wie Anlauf nehmen, aber den Absprung 
verpassen. 

(Beifall bei der SPD)

Herr Unterländer, anders kann ich das nicht ausdrücken. 

Sie haben in der Ersten Lesung darauf hingewiesen, 
dass der Dialogprozess mit den Behindertenorganisati-
onen und mit denen, die in diesem Bereich sonst noch 
tätig sind, fortzuführen ist. Über Weiterentwicklungen 
und Feinjustierungen in diesem Gesetz ist zu beraten. 
Das war Ihre Aussage. Aber jetzt kommen Sie mit einem 
Entschließungsantrag, der ausgesprochen dürftig ist. Sie 
bekräftigen die Ziele des Gesetzentwurfs. Sie bekräf-
tigen, dass das Bayerische Erziehungs- und Unterrich-
tungsgesetz, der Bildungs- und Erziehungsplan sowie 
die Lehrpläne entsprechende Bestimmungen enthalten 
müssen, die umgesetzt werden sollten. Aber Sie hätten 
die Dinge gleich in das Gesetz schreiben sollen. Denn nur 
das macht Sinn. Uns haben Sie dies abgelehnt. 

Was ich gesagt habe, wird in den Wahlprüfsteinen des 
Landesverbandes der Lebenshilfe deutlich. In den Wahl-
prüfsteinen zur schulischen Integration wird gesagt: 

Was werden Sie tun, damit Bayern seine Schluss-
lichtposition in Deutschland bei der gemein-
samen Beschulung behinderter und nichtbehin-
derter Kinder in der Regelschule verliert und um 
die tatsächliche Wahlfreiheit zwischen den ver-
schiedenen Schulformen zu verwirklichen? 

Das ist eine deutliche Aussage. Was Sie in Ihrem Ent-
schließungsantrag schreiben, gehört ins Gesetz. Unter 
anderem muss das Erziehungs- und Unterrichtsgesetz 
nämlich erweitert werden. 

Fazit: In diesem Gesetz sind kleine Trippelschritte zur Ver-
besserung vorhanden. Aber wir stellen auch fest, dass 
überall dort, wo keine staatliche Finanzierung notwendig 
ist und wo es kaum einer staatlichen Finanzierung bedarf, 
die Trippelschritte gemacht werden. Aber dort, wo es not-
wendig wäre, Geld auszugeben, nämlich bei Maßnahmen 
auf der Grundlage des Erziehungs- und Unterrichtsge-
setzes, wollen Sie eine Aufnahme in das Bayerische Be-
hindertengleichstellungsgesetz nicht befürworten. 
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Die Petitionen der kommunalen Behindertenbeauftragten 
und die Stellungnahme der Behindertenbeauftragten der 
Bayerischen Staatsregierung, aber insbesondere auch 
der sehr aktiven Gehörlosenverbände gehen teilweise 
über den Inhalt des Gesetzentwurfs hinaus. Ich möchte 
ausdrücklich feststellen: Ich kann nicht nachvollziehen, 
warum Sie die Behindertenbeauftragte der Staatsregie-
rung angreifen, die sehr wohl einen inhaltlich mit dem 
Vorschlag der Behindertenbeauftragten der Kommunen 
deckungsgleichen Vorschlag gemacht und sich aktiv 
eingebracht hat. Das sollte man an dieser Stelle deutlich 
feststellen. 

(Christa Steiger (SPD): Ich greife nicht sie an, ich 
greife ihre Öffentlichkeitsarbeit an!)

Wir haben deshalb im federführenden Ausschuss ver-
einbart, dass rund ein Jahr nach Inkrafttreten des neuen 
Gesetzes mit allen Verbänden und Initiativen im Bayeri-
schen Landtag eine Anhörung zur Wirksamkeit des Ge-
setzes durchgeführt wird. – Diesbezüglich kommen wir 
zum gleichen Ergebnis. Insoweit bleiben auch sämtliche 
Petitionen und Anregungen zum Gesetz, die aus den ge-
nannten Gründen keine Berücksichtigung finden konnten, 
aufgegriffen. 

(Christa Steiger (SPD): Das war mein Antrag!)

Wir werden dies sowohl mit den Vertretern der Münchner 
Universitätsklinika als auch mit den Verbänden und Orga-
nisationen in weiteren Gesprächen vertiefen.

Was hat sich nun durch den Gesetzentwurf der Baye-
rischen Staatsregierung über den bisherigen Rahmen 
hinaus positiv verändert? Dazu möchte ich einen Punkt 
aufgreifen, den meine Vorrednerin schon kurz gestreift 
hat. Ich halte es für sehr wichtig, und es ist uns ein be-
sonderes Anliegen, dass sich der Geltungsbereich dieses 
Gesetzes auch auf Menschen mit seelischer Behinderung 
erstreckt. Diese Behinderungen sind häufig für die Öffent-
lichkeit nicht wahrnehmbar. Deshalb ist es notwendig, 
dass ein Zugang, dass eine Berechtigung gefunden wird, 
sodass deren Belange in der öffentlichen Verwaltung be-
rücksichtigt werden.

Die CSU-Fraktion hat in das Gesetzgebungsverfahren 
insbesondere noch Fragen der Ausbildung der Gebär-
densprachdolmetscher, der Gebärdensprachdozenten, 
wie wir in Zukunft sagen, eingebracht. Des Weiteren ist 
grundsätzlich zu fragen, wo die Behindertenbeauftragte 
des Landes anzusiedeln ist; denn es besteht eine stär-
kere inhaltliche Nähe zum Sozialministerium als zum 
Parlament. Wir haben nur einen Bereich, in dem es aus 
der logischen Konsequenz heraus anders ist. Das ist der 
Bereich des Datenschutzbeauftragten, weil dieser eine 
andere Funktion gegenüber der Staatsregierung hat als 
die Behindertenbeauftragte. Für ihn ist eine verstärkte 
Zusammenarbeit erforderlich. 

(Christa Steiger (SPD): Behindertenbeauftragter 
ist eine Querschnittsaufgabe!)

Gemeinden, in unseren öffentlichen Verwaltungen und 
auch bei der Bauleitplanung als Selbstverständlichkeit 
angesehen wird, werden wir tatsächlich Erfolg haben. 

(Zuruf von der CSU: Sehr richtig!)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die unbedingte 
Barrierefreiheit beim Zugang zur öffentlichen Verwaltung 
ist notwendig. Das gilt sowohl für Gebäude als auch für 
vermeintlich banale Dinge wie Formulare und Ähnliches. 
Barrierefreiheit muss auch im Internet hergestellt werden. 
Der Bedarf an behindertenfreundlichen Wohnungen ist 
größer denn je. Bei Neubaumaßnahmen und bei Sanie-
rungen müssen Behindertenwohnungen zur Vorausset-
zung gemacht werden. So muss, um nur ein Beispiel 
zu nennen, in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen 
und Aufzügen ein Drittel der Wohnungen barrierefrei er-
reichbar sein. 

Ich darf an die Gesetzesberatungen des Jahres 2003 er-
innern. Ohne unsere Initiative würde heute zur Barriere-
freiheit in den Medien nichts im Gesetz stehen. Gehörlose 
und blinde Menschen haben es schwer, Fernsehen in-
tensiv zu nutzen. Deshalb ist es notwendig, dass gerade 
die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, bei denen 
wir auch einen besonderen politischen Auftrag haben, 
stärker tätig werden. Hier muss dringend mehr getan 
werden. Sendungen müssen untertitelt werden, Hörfilme 
müssen verstärkt angeboten werden. Im Rahmen unserer 
Möglichkeiten müssen wir auch stärker an die privaten 
Fernsehsender herantreten. 

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Das Bayerische Fernsehen ist hier vorbildlich, aber bei 
den Privaten läuft im Moment überhaupt nichts. Für uns 
besteht ein großer politischer Auftrag, auch in diesem Be-
reich tätig zu werden. 

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Ihr seid doch mit den 
Privaten befreundet! Macht was! – Christa Steiger 
(SPD): Das Geld hat Herr Kirch!)

Es ist notwendig, durch den Landesbehindertenrat und 
durch die Behindertenbeauftragten eine verbesserte Be-
teiligungskultur für Menschen mit Behinderung zu errei-
chen. Schließlich muss die Umsetzung des Paradigmen-
wechsels von einer ausschließlich fürsorgebestimmten 
Behindertenpolitik hin zu einer Politik des selbstbe-
stimmten und autonomen Lebens gefördert werden. Ich 
sage an dieser Stelle aber auch: In diesem Gesetz – des-
wegen konnten wir vielen Vorschlägen nicht folgen – geht 
es darum, das Verhältnis zwischen Menschen mit Behin-
derung und öffentlichen Stellen zu regeln, nicht um Leis-
tungsgesetze. Das sind andere Themen, andere Gesetze, 
bei denen wir natürlich miteinander darum ringen müssen, 
was der beste Weg ist; aber hier geht es um ein anderes 
Gesetz. Darauf möchte ich ausdrücklich hinweisen. 

(Christa Steiger (SPD): Ach was!)
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zung des Gesetzes eine andere sei. Ich muss Ihnen ehr-
lich sagen, mich beschleicht das Gefühl, dass Sie doch 
wieder nur versuchen, auszuweichen; denn immer dann, 
wenn konkrete Anforderungen gestellt werden und es um 
die Finanzen geht, ruft die CSU nach einem Leistungsge-
setz. Dieses Spiel kennen wir aus allen Bereichen, ange-
fangen von der Frage, wie man die Bezirke ausstattet, bis 
hin zu diesem Thema. 

Was sagen Sie mir, wenn ich Sie damit konfrontiere, 
dass ich das Ganze für vorgeschoben halte? Sie können, 
dürfen und müssen als bayerischer Gesetzgeber natür-
lich hier konkrete Maßnahmen in die Wege leiten. Wenn 
Sie es nicht tun, weil Sie sagen, dafür will ich kein Geld 
ausgeben, damit will ich den Haushalt nicht belasten, 
dann sollten Sie das den Menschen mit Behinderung 
und denen, die für ein soziales Bayern eintreten, auch vor 
einer Landtagswahl deutlich sagen.

Noch einmal: Ich sehe keinen strukturellen Grund, warum 
wir als bayerischer Gesetzgeber nicht konkrete Maß-
nahmen für Menschen mit Behinderung auf den Weg 
bringen sollen, die ihre Integration stärken und zu einer 
wirklichen Gleichbehandlung führen. Das Argument, das 
Gesetz habe nur das Verhältnis zur öffentlichen Hand zum 
Inhalt, erscheint mir, wie gesagt, vorgeschoben. 

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn man diese Bedenken aus-
räumen könnte und sich dazu bekennen würde, dass im 
nächsten Jahr bei der von Ihnen in Aussicht gestellten 
Überprüfung des Gesetzes derartige vordergründige Ge-
sichtspunkte keine Rolle mehr spielen. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege 
Unterländer, bitte. 

Joachim Unterländer (CSU): Frau Präsidentin, Herr 
Kollege Dr. Beyer! Sie versuchen hier eine bewusste 
Verschleierung des Gesetzesauftrags. Nehmen Sie 
doch bitte in aller Sachlichkeit zur Kenntnis, dass dieses 
Gesetz dazu da ist, das Verhältnis zwischen Menschen 
mit Behinderung – also dem behinderten Bürger – und 
den öffentlichen Stellen zu regeln. 

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Das sagen Sie!)

Nehmen Sie bitte auch zur Kenntnis, dass als Antwort auf 
die Forderungen nach einer konkreten Verbesserung der 
Situation, die hier im Raum stehen, aus unserer Sicht drei 
Schritte notwendig sind: Zum einen müssen wir bei der 
Eingliederungshilfe das Thema „Zuständigkeitsverlage-
rung“ offensiv angehen; offensiv in dem Sinne, dass das 
Leistungsspektrum für Menschen mit Behinderung wei-
terentwickelt und verbessert wird. Zweitens müssen wir 
den nach der Sanierung des Staatshaushalts weiterent-
wickelten Weg mit Investitionen in den Behindertenbe-
reich und einer Stärkung und Verbesserung der offenen 
Behindertenarbeit im Staatshaushalt weitergehen. Der 
Nachtragshaushalt 2008 zeigt dies deutlich. Drittens ist 
natürlich auch ein eigenes Leistungsgesetz für Menschen 
mit Behinderung zu fordern, an dem sich letztlich Kom-
munen, Bund und Länder beteiligen. Zu dieser Forderung 
bekenne ich mich persönlich ganz offen. Es gibt in meiner 

Der Behindertenbeauftragte wird bei der Ressortanhö-
rung wie ein Ministerium behandelt. Das heißt: Alle behin-
dertenrelevanten Themen werden der Behindertenbeauf-
tragten von vornherein zugänglich gemacht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben einen 
Entschließungsantrag zum Gesetzgebungsverfahren ein-
gebracht, dies auch, weil viele Bereiche nicht in diesem 
Gesetz, das einen bestimmten Zweck hat, geregelt 
werden können. Es gibt aber Bereiche, die dennoch an-
gesprochen werden müssen. Zum einen betrifft dies die 
Frage einer verstärkten Barrierefreiheit durch Hörfilme 
und Untertitelungen bei den Privatsendern und bei der 
Umsetzung einer EU-Richtlinie für das öffentlich-recht-
liche Fernsehen. 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Dabei geht es auch um das Thema der Finanzierung der 
Übersetzungen für Gehörlose in Kindertagesstätten. Das 
ist eben nicht so einfach, wie Sie, Frau Kollegin Steiger, 
das dargestellt haben. Zur Entlastung der Eltern muss 
eine Finanzierungsregelung getroffen werden. So wird es 
auch kommen. Insoweit haben wir als Parlament mit dem 
Entschließungsantrag einen Auftrag gegeben. Darin wird 
die Bereitschaft, nach einem Jahr über die Wirksamkeit 
des Gesetzes miteinander zu beraten, noch einmal zum 
Ausdruck gebracht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dies ist ein guter 
Gesetzentwurf. Verbunden mit den übereinstimmenden 
politischen Zielsetzungen wird der Weg zur Integration, 
zur gleichberechtigten Teilhabe und zur Beseitigung der 
Barrieren für Menschen mit Behinderung im Freistaat 
Bayern weiter beschleunigt. Deswegen ist es gut, wenn 
wir diesem Gesetzentwurf mit einer möglichst breiten 
Mehrheit zustimmen, um auch in der Gesellschaft das 
Signal dafür zu geben, Barrieren zulasten der Behinderten 
niederzureißen. 

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Kollege Unterländer. Bleiben Sie bitte gleich für eine 
Zwischenbemerkung am Rednerpult. – Bitte sehr, Herr 
Kollege Beyer.

(Zurufe von der CSU: Bravo!)

Dr. Thomas Beyer (SPD): Frau Präsidentin, Herr Kollege 
Unterländer! Wir haben Ihnen signalisiert, dass wir diesem 
Gesetzentwurf mit all den Einschränkungen, die Frau 
Kollegin Steiger erwähnt hat, allein deshalb zustimmen 
werden, um eine Unterbrechung der gesetzgeberischen 
Regelung in Bayern zu verhindern.

Ich möchte nochmals darauf eingehen, dass Sie sich an 
mehreren Stellen fast entschuldigen und es ein bisschen 
bedauern, sich jetzt von diesem und jenem zurückge-
zogen zu haben, was in Bayern die Situation der Men-
schen mit Behinderung konkret verbessern würde. Sie 
täten es gerne, könnten es aber nicht, weil die Zielset-
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die Maßnahmen zu kostenintensiv oder vielleicht nicht 
wichtig genug? Sie können selbst beurteilen, ob sie nötig 
gewesen wären oder nicht. Deshalb will ich hier einige 
Kostproben von Vorschlägen der Behindertenbeauf-
tragten der Staatsregierung zum Besten geben. Die Vor-
schläge beruhen im Wesentlichen auf den im Rahmen 
der Fachtagung mit den Kommunalen Behindertenbeauf-
tragten und den Beiräten im letzten Oktober in Bad Gög-
ging getroffenen Vereinbarungen. Zum Beispiel ist das 
Ambulantisierungsprogramm, ein Fachprogramm analog 
dem Landespsychiatrieplan oder Landesbehinderten-
plan, in die Regelungen nicht eingeflossen. 

(Zuruf von der SPD: Das ist in unserem Ände-
rungsantrag enthalten! -Zuruf des Abgeordneten 
Joachim Unterländer (CSU))

– Herr Unterländer, warum nicht? Weil Sie nicht bereit 
sind, dieses Programm in die Regelungen aufzunehmen? 
Das kann doch kein Grund sein.

Oder die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ohne 
Antrag. Das heißt, dass demjenigen, der aufgrund einer 
Erkrankung eine staatsbürgerliche Pflicht versäumt oder 
nicht erfüllt hat, daraus kein Nachteil erwachsen darf. Das 
ist oft bei psychisch kranken Menschen wichtig, die dazu 
nicht in der Lage sind, aber danach massive Nachteile 
haben. Oder es gilt auch, das Benachteiligungsverbot 
von den Trägern der öffentlichen Hand auf Vereinigungen, 
Einrichtungen und Unternehmen auszudehnen, die sich 
teilweise unmittelbar oder mittelbar in öffentlicher Hand 
befinden. Ich könnte noch mehr Beispiele anführen, bei 
denen versucht wurde, auf den Gesetzgeber einzuwirken, 
ohne dass sich am Gesetzentwurf irgendetwas verändert 
hätte. Auch die Vergabe der öffentlichen Aufträge und 
Zuwendungen wurde zum Beispiel nicht an die Herstel-
lung der Barrierefreiheit gekoppelt. Im sozialpolitischen 
Ausschuss war die Behindertenbeauftragte der Staatsre-
gierung zugegen. Sie war sehr verwundert darüber, dass 
ihre Änderungsvorschläge nicht einmal als Tischvorlage 
existierten. 

(Zuruf der Abgeordneten Christa Steiger (SPD))

Bis heute gibt es von diesem Ausschuss kein endgültiges 
Protokoll. Ich habe mir gestern ein vorläufiges Protokoll 
schicken lassen. Auch das ist sehr verwunderlich; denn 
der Ausschuss hat bereits am 29.05.2008 getagt. 

Ich frage Sie: Was ist das für ein Gesetz, das nicht mit 
den Menschen diskutiert wird, die für seine Umsetzung 
sorgen sollen? 

Wovor haben Sie Angst? Was ist das für ein Gesetz, das 
keine Konsequenzen für die Nichtbeachtung der gesetz-
lichen Vorgaben vorsieht?

Wenn es Ihnen ernst damit ist, dass behinderte Men-
schen bessere Lebensverhältnisse bekommen sollen, 
dass sie ein Recht bekommen sollen, auch wenn sie es 
nicht vehement einfordern können, dann ist die erste Vo-
raussetzung, mit den Betroffenen und den Fürsprechern 

Fraktion oder gerade bei den Bundestagskollegen sicher 
viele, die einem solchen Gesetz nicht von vornherein zu-
stimmen können.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Der richtige Weg ist ein Gesetz der Eingliederung, das 
klar die Zuständigkeiten regelt. Wir werden versuchen, 
diese drei Schritte zu gehen. Da sind wir auf dem rich-
tigen behindertenpolitischen Weg, ohne die Barrierefrei-
heit zu vernachlässigen. Der Redlichkeit halber sollten 
wir zwischen diesen beiden Forderungen unterscheiden. 
Wenn Sie meine Ausführungen gehört haben, werden Sie 
auch zur Kenntnis nehmen, dass unser Konzept das Kon-
zept ist, das in der Zukunft trägt. Nehmen Sie das bitte 
zur Kenntnis.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Ich darf jetzt 
Frau Kollegin Ackermann das Wort erteilen. Bitte schön, 
Frau Kollegin. 

Renate Ackermann (GRÜNE): Frau Präsidentin, meine 
Damen und Herren! Das Gleichstellungsgesetz für behin-
derte Menschen befindet sich heute in der Zweiten Lesung. 
Wir, die Fraktion des BÜNDNISSES  90/DIE  GRÜNEN, 
haben in der Ersten Lesung und im sozialpolitischen 
Ausschuss diesem Gesetzentwurf zugestimmt. Leider 
mussten wir aber feststellen, dass zu dem Gesetzent-
wurf zu keiner Zeit und in keinem einzigen Gremium eine 
ernsthafte Auseinandersetzung mit den im Rahmen des 
Anhörungsverfahrens eingereichten Stellungnahmen der 
Selbsthilfeverbände, der Vereinigung Kommunaler Inte-
ressenvertreter für Menschen mit Behinderung und der 
Behindertenbeauftragten der Bayerischen Staatsregie-
rung stattgefunden hat. 

Wir wollen, dass die Novellierung erst nach einem of-
fenen Dialog mit den zuvor genannten Gruppierungen 
vonstatten geht. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir haben dem Anliegen zugestimmt, um sicherzustellen, 
dass die Kontinuität dieses Gesetzes gewährleistet ist, 
obwohl wir an diesem Gesetz erhebliche Kritik geäußert 
haben. Aber die Missachtung der Anliegen der Hauptbe-
teiligten, wie etwa der oben genannten Verbände, wiegt 
schwerer als die Fortführung; 

(Zuruf von der SPD)

denn es wurde in der Praxis festgestellt, dass dieses 
Gesetz zu keiner Zeit den Ansprüchen genügte und 
dass die Nichtbeachtung keinerlei Konsequenzen hatte. 
Gerade dadurch wurde natürlich eine Nichterfüllung des 
Sinnes des Gesetzes möglich. Zum Beispiel wurde der 
Forderung nach Schaffung barrierefreier Wohnungen in 
99 % der Fälle nicht entsprochen. Jetzt stellt sich natür-
lich die Frage: Warum wurden die Einwendungen nicht 
beachtet? Waren die Begehren zu weitreichend? Waren 
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Geschichte. Aber das habe ich jetzt schon ein paar Mal 
gesagt. 

Renate Ackermann (GRÜNE): Frau Kollegin Steiger, es 
tut mir leid, wenn Sie sich gekränkt fühlen. 

(Christa Steiger (SPD): Ich fühle mich nicht 
gekränkt!)

Sie haben mich missverstanden. Ich habe nicht gesagt, 
dass im sozialpolitischen Ausschuss nicht ordentlich dis-
kutiert worden ist.

(Christa Steiger (SPD): Es sei zu keinem Zeit-
punkt in den Gremien aufgenommen worden!)

Ich habe gesagt, dass die Betroffenen nicht zu Wort ge-
kommen sind, und die Betroffenen – das ist im Übrigen 
auch Ihre Kritik – sind nicht zu Wort gekommen. Bevor 
die Menschen, die es betrifft, und die, die das Gesetz um-
setzen sollen, nicht die Möglichkeit haben, ihre Meinung 
dazu zu sagen, werden wir dieses Gesetz nicht verab-
schieden. Das ist der springende Punkt. 

(Beifall der Abgeordneten Maria Scharfenberg 
(GRÜNE)) 

Es geht nicht um Ihre Arbeit, Sie haben fleißig gearbeitet. 
Wir haben keinen Änderungsantrag eingebracht, weil wir 
erst einmal wissen wollten: Was denken die Menschen? 
Dann werden wir uns dazu äußern, und dann kann es ver-
abschiedet werden.

(Christa Steiger (SPD): Sie werden es nicht 
glauben: Wir haben mit den Menschen vorher 
gesprochen!)

Wir sind es von unserem Demokratieverständnis her 
nicht gewohnt, erst etwas zu verabschieden und dann zu 
fragen, wie es ankommt.

(Beifall der Abgeordneten Maria Scharfenberg 
(GRÜNE) – Christa Steiger (SPD): Ich habe vorher 
mit denen gesprochen!)

Wir machen es immer umgekehrt. Wenn Sie es anders 
sehen, dann ist das Ihre Privatangelegenheit und betrifft 
uns nicht.

(Beifall der Abgeordneten Maria Scharfenberg 
(GRÜNE) – Christa Steiger (SPD): Nehmen Sie 
zur Kenntnis, dass wir einen Arbeitskreis „Politik 
für Menschen mit Behinderungen“ haben! – 
Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächste rufe ich Frau Ministerin Stewens auf.

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegin! Frau Kol-
legin Ackermann, ich glaube, den Luxus der Ablehnung 

der Betroffenen zu reden. Aber es ist bei Ihnen ja bereits 
Tradition, dass Sie nicht mit den Fröschen reden wollen. 

(Joachim Unterländer (CSU): Das ist eine Unver-
schämtheit!)

– Es ist eine Unverschämtheit, Herr Unterländer, wenn 
Sie zuerst ein Gesetz verabschieden und anschließend 
die Betroffenen zu Wort kommen lassen. Normalerweise 
interessiert man sich vorher für die Betroffenen und nicht 
hinterher. Das ist die Unverschämtheit.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN) 

Dies war kein demokratischer Prozess, sondern ein Pro-
zess, in dem Sie wieder einmal Ihre absolute Macht de-
monstriert haben. 

(Günter Gabsteiger (CSU): So ein Quatsch!)

Deshalb werden wir diesem Gesetz nicht zustimmen.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Frau Kollegin Ackermann, ich habe eine Zwischenbemer-
kung – ist das richtig? – von der Frau Kollegin Steiger.

Christa Steiger (SPD): Frau Kollegin Ackermann, Sie 
haben jetzt einige Gründe genannt, warum Sie das 
Gesetz ablehnen. Das ist Ihre Entscheidung. Aber ich darf 
Sie darauf hinweisen, dass das, was die kommunalen 
Behindertenbeauftragten bei ihrer Tagung in Bad Gög-
ging formuliert haben – ich habe es vorhin schon gesagt, 
aber vielleicht ist es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen 
–, in unsere Änderungsanträge, soweit es ging, aufge-
nommen wurde, soweit es also im gesetzlichen Rahmen 
aufzunehmen war. Das wurde von der CSU abgelehnt. 
Wir haben es im Ausschuss ausführlichst diskutiert. Dass 
es natürlich im Rahmen einer Anhörung besser gewesen 
wäre, habe ich auch formuliert.

Ist es des Weiteren Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, dass 
Frau Knochner gesagt hat, sie werde noch in Erfahrung 
bringen, weshalb die Stellungnahme den Abgeordneten 
nicht vorliegt? Ich denke mir, dass dies sehr wohl eine 
Bringschuld der Behindertenbeauftragten der Staatsre-
gierung ist, ihre Stellungnahme dem Landtag zur Verfü-
gung zu stellen. Sie hat gesagt – so ist es im Protokoll 
vermerkt –, die in ihrer Stellungnahme relevanten Aspekte 
seien von der SPD-Fraktion dargelegt worden. Es stimmt 
also nicht, dass gar nichts passiert ist. Deshalb frage ich 
Sie: Wie können Sie sagen, dass der Ausschuss, der sich 
wirklich stundenlang mit dem Gesetz auseinandergesetzt 
hat, nicht ausführlich diskutiert hat? Vonseiten der Frak-
tion der GRÜNEN ist hingegen nicht ein einziger Ände-
rungsantrag eingebracht worden. 

Ich verwahre mich dagegen, dass der Eindruck entsteht, 
im federführenden Sozialausschuss sei nicht ordentlich 
beraten worden. Dass wir eine ganz andere Verfahrens-
weise wollten mit einer Anhörung, ist eine ganz andere 
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dass wir ein Bayerisches Gleichstellungsgesetz in dieser 
Qualität haben. Ich denke schon, es ist ein gemeinsames 
Anliegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir die 
Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen in 
Bayern verbessern. 

Aber ich möchte doch noch sagen: Für mich ist durchaus 
interessant, dass die SPD einen Gesetzentwurf einge-
bracht hat, der lediglich die Entfristung zum Ziele hatte. 

(Christa Steiger (SPD): Ich habe es auch 
begründet!)

– Die Begründung war aber, ehrlich gesagt, ganz schön 
fadenscheinig, nicht mit Qualitätsverbesserungen be-
gründet, 

(Christa Steiger (SPD): Das habe ich auch deut-
lich gesagt, warum!)

sondern als Gesetzentwurf im Landtag eingebracht, und 
hinterher wurde ein Änderungsantrag nachgeschoben. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, solche Ent-
schuldigungen lasse ich ehrlich gesagt nicht gelten.

Ferner möchte ich sagen: Wir haben mit dem Behinder-
tengleichstellungsgesetz in Bayern seit 2003 wirklich 
viel erreicht. Dies sagt übrigens auch der Landesbehin-
dertenrat ganz klar. Ich habe dort bei der letzten Sitzung 
nachgefragt. Da ist sehr viel passiert. 

(Christa Steiger (SPD): Ich habe doch nichts 
gesagt!)

Gleichzeitig möchte ich sagen, dass die Behindertenbe-
auftragte in alle Kommunen gereist ist und sich intensiv 
dafür eingesetzt hat, dass überall ein Behindertengleich-
stellungsbeauftragter installiert wird. Da ist in Bayern un-
endlich viel geschehen, gerade auch im Bereich der öf-
fentlichen Verwaltung. Ich denke an barrierefreie Internet- 
und Intranetauftritte, an die Zugänglichmachung von 
Dokumenten für blinde und sehbehinderte Menschen in 
geeigneter Form. Ich denke an die Erstattung der Kosten 
für Gebärdensprachdolmetscher für das Dolmetschen im 
Verwaltungsverfahren und im Bereich der Kommunikation 
mit der Schule, also auch bei Elternsprechstunden.

Im vorliegenden Gesetzentwurf ist mit Sicherheit die Ent-
fristung wichtig. Wir wollen noch einmal zusätzlich eine 
Qualitätsverbesserung für die Menschen auf den Weg 
bringen. Ich bin durchaus stolz darauf, das möchte ich 
hier klar und deutlich sagen, dass uns hier neben der 
unbefristeten Fortführung noch wesentliche Verbesse-
rungen gelungen sind: Menschen mit seelischer Behin-
derung werden in Artikel  1 des Gesetzes ausdrücklich 
und explizit erwähnt. Es wird gesagt, dass sie unter den 
Geltungsbereich des Gesetzes fallen. Seelische Behin-
derungen sind oft nicht sichtbar, liebe Kolleginnen und 
Kollegen. Deswegen ist es wichtig, dass die Menschen 
mit seelischen Behinderungen hier in das Gesetz aufge-
nommen werden.

können Sie sich nur erlauben, weil SPD und CSU zu-
stimmen. Ich denke nicht, dass Sie wirklich wollen, dass 
in Bayern kein Behindertengleichstellungsgesetz mehr 
gilt.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU) 

Vor diesem Hintergrund denke ich schon, Frau Kollegin 
Ackermann, Sie sollten insgesamt in Ihrem Redebeitrag 
ein Stück weit sachlicher sein.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU – Christa 
Steiger (SPD): Da haben Sie recht, Frau Minis-
terin!) 

Wir haben natürlich die Behindertenverbände beteiligt, 62 
an der Zahl, und davon haben 31 Stellungnahmen in das 
ganz normale Anhörungsverfahren Eingang gefunden. 

Ich möchte Ihnen ganz klar sagen, Frau Kollegin Acker-
mann: Ihr Vergleich mit den Fröschen 

(Renate Ackermann (GRÜNE): Der war nicht von 
mir!)

war gerade hinsichtlich der Anhörung der Behinderten-
verbände ausgesprochen unpassend. Deswegen möchte 
ich ihn in aller Form zurückweisen.

(Beifall bei Abgeordneten bei der CSU) 

Die Ziele im Bayerischen Gleichstellungsgesetz sind und 
waren immer die gleichen. Wir wollen auf der einen Seite 
das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Selbst-
bestimmung. Dieses Recht auf Selbstbestimmung wollen 
wir in Bayern weiterhin auf ein stabiles rechtliches Funda-
ment stellen. Wir wollen Barrieren abbauen, tatsächliche, 
aber auch mentale Barrieren, und wir wollen ein deutli-
ches Signal für ein soziales Bayern geben.

Frau Kollegin Steiger, Bayern kommt hier schon eine Vor-
reiterrolle zu. Wir waren eines der ersten Länder, die nach 
Inkrafttreten des Bundesgleichstellungsgesetzes ein ei-
genständiges Gleichstellungsgesetz geschaffen haben.

(Zuruf des Abgeordneten Joachim Wahnschaffe 
(SPD))

– Nein, Niedersachsen hat erst im Januar 2008 ein Lan-
desgesetz geschaffen, 

(Christa Steiger (SPD): Wir waren 2002 die 
Ersten!)

und viele andere Länder – ich weiß schon, dass Ihnen 
das nicht passt – in Deutschland – ich zähle sie nicht auf 
– waren wesentlich später dran als Bayern. 

Wir leben in einer parlamentarischen Demokratie. Natür-
lich hat auch die Opposition das Ihre dazu beigetragen, 
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Sie haben noch drei Minuten und 53  Sekunden 
Redezeit.

Renate Ackermann (GRÜNE): Das wird mir reichen. 
– Zu Ihrer großen Freude darf ich Ihnen mitteilen, dass 
wir uns ein Leben, ein vorübergehendes Leben ohne 
dieses Gesetz, und zwar ohne dieses Gesetz, durchaus 
vorstellen können, also ein Gesetz, das nicht bewehrt ist, 
das also den Menschen, die Hilfe brauchen, Hilfe nicht 
zuteil werden lässt, weil die Nichtbefolgung des Gesetzes 
nicht bestraft wird. Ein vorübergehendes Leben ohne 
dieses Gesetz können wir uns sehr gut vorstellen.

(Joachim Unterländer (CSU): Warum haben Sie 
dann vorher zugestimmt?)

Wir wollen erst die Betroffenen fragen

(Zuruf des Abgeordneten Peter Winter (CSU))

und dann ein Gesetz verabschieden, das den Betroffenen 
tatsächlich nützt. Denn nur ein Gesetz, Herr Unterländer, 
das den Betroffenen nützt, ist ein gutes Gesetz, nicht ein 
Gesetz an sich.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Deshalb werden wir heute dieses Gesetz ablehnen und 
darauf hinarbeiten, dass es ein gutes Gesetz wird. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Frau Kollegin, vielen Dank. Jetzt hat noch einmal die Frau 
Ministerin das Wort.

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministe-
rium): Frau Kollegin Ackermann, ich nehme wirklich mit 
Entsetzen zur Kenntnis, dass sich das BÜNDNIS  90/
DIE  GRÜNEN vorstellen kann, dass wir in Bayern kein 
Gleichstellungsgesetz für Menschen mit Behinderungen 
haben. Da sollten Sie mal wirklich die Verbände fragen,

(Zuruf der Abgeordneten Maria Scharfenberg 
(GRÜNE))

ob sie in Bayern mit einem Gleichstellungsgesetz oder 
ohne ein Gleichstellungsgesetz leben wollen.

(Lebhafter Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Es liegen mir keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 
Damit ist die Aussprache geschlossen und wir kommen 
zur Abstimmung. Dazu trenne ich die Tagesordnungs-
punkte wieder und lasse zunächst abstimmen über Ta-
gesordnungspunkt 12. Der Abstimmung liegt der Initia-
tivgesetzentwurf auf Drucksache 15/9482 zugrunde. Der 
federführende Ausschuss für Sozial-, Gesundheits- und 
Familienpolitik empfiehlt auf Drucksache 15/11081 die 
Ablehnung des Gesetzentwurfs. Wer dagegen dem Ge-

Auch der Bereich der barrierefrei zugänglichen Woh-
nungen ist wichtig. Hier geht es nicht nur um den Aspekt 
der Zugänglichkeit, sondern auch darum, dass Bad, 
Toilette und der gesamte Wohnraum barrierefrei sein 
müssen. Das kostet durchaus etwas. Auch das möchte 
ich ganz klar sagen. – Oder denken Sie daran, dass die 
Anzahl der barrierefreien Wohnungen hier erhöht wird. 
Das geschieht vor dem Hintergrund, dass wir Menschen, 
die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, natürlich ange-
sichts der demografischen Entwicklung in Deutschland 
in Zukunft in einer ganz anderen Zahl als bisher haben 
werden. Aber auch das, liebe Kolleginnen und Kollegen 
von der Opposition, wird etwas kosten; das ist gar keine 
Frage. Auch im Bereich der Gebärdensprachkursleiter 
haben wir eine Verbesserung erreicht, die natürlich letzt-
endlich etwas kosten wird.

Klar und deutlich möchte ich noch einmal herausstellen, 
was Kollege Unterländer gesagt hat: Das Bayerische 
Gleichstellungsgesetz ist kein Leistungsgesetz für in-
dividuelle Leistungen, und das ist wichtig: Es regelt im 
Grunde –  das ist ein wichtiger Schritt  – das Verhältnis 
der Bürger zu den Trägern der öffentlichen Gewalt. Hier 
haben wir großartige Verbesserungen für die Menschen 
mit Behinderungen auf den Weg bringen können. 

Abschließend möchte ich klar und deutlich sagen, dass 
wir, die Bayerische Staatsregierung und die Mehrheits-
fraktion in diesem Hause, uns schon immer intensiv für 
die Belange von Menschen mit Behinderung eingesetzt 
haben, um ihnen ein möglichst selbstbestimmtes, barrie-
refreies Leben zu ermöglichen.

(Beifall bei der CSU) 

Die Novellierung des Bayerischen Gleichstellungsge-
setzes ist ein weiterer und ganz wichtiger Schritt zur 
selbstbestimmten Lebensführung

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

und zu einer besseren gleichberechtigten Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft. 
Das zeigt sich vor allen Dingen auch daran, dass wir die 
Menschen mit seelischer Behinderung in Artikel  1 aus-
drücklich mit aufgenommen haben. 

Der Entschließungsantrag der CSU bekräftigt die Ziele 
des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes, zeigt aber 
auch gleichzeitig den Weg zu einer kontinuierlichen 
Weiterentwicklung auf, damit wir letztendlich – ich gehe 
davon aus, dass das alle Parlamentarier im Bayerischen 
Landtag wollen  – allen Menschen mit Behinderungen 
eine möglichst gleichberechtigte Teilhabe und ein selbst-
bestimmtes Leben in unserer Gesellschaft ermöglichen. 

(Beifall bei der CSU) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Frau Ministerin, vielen Dank. Nächste Wortmeldung: Frau 
Kollegin Ackermann.

(Zurufe von der CSU: Oje!)
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Ich rufe Tagesordnungspunkt 26 auf:

Antrag der Staatsregierung	
auf Zustimmung zum Elften Staatsvertrag zur Ände-
rung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Elfter Rund-
funkänderungsvertrag) (Drs. 15/10879)	
– Zweite Lesung –

Ich bitte die lieben Kollegen um ein bisschen Aufmerk-
samkeit. Ich eröffne die Aussprache. Im Ältestenrat 
wurde eine Redezeit von fünf Minuten pro Fraktion ver-
einbart. Als erster Redner wurde Herr Kollege Hufe be-
nannt. Herr Kollege Hufe, ich stelle fest, dass Sie keine 
Jacke anhaben. 

Peter Hufe (SPD): Der Herr Präsident hat Marscherleich-
terung befohlen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie 
sehen mich äußerlich unvorbereitet, aber innerlich vor-
bereitet, nachdem der Tagesordnungspunkt vorgezogen 
worden ist.

Es geht um den Elften Rundfunkänderungsstaatsver-
trag. Das ist ein Staatsvertrag, der die Gebühren für den 
Bayerischen Rundfunk und für die ARD in den nächsten 
vier Jahren festlegt. Die Gebühr wird um 95  Cent auf 
17,98 Euro erhöht. Das ist eine Erhöhung um circa 1,2 %. 
Der Tagesordnungspunkt ist nicht sehr spektakulär, weil 
alle Fraktionen in diesem Haus in den Ausschüssen zu-
gestimmt haben. Ich darf daran erinnern, dass die ARD 
die Rundfunkgebühren in der ganzen Bundesrepublik 
einsammelt und in Bayern ausgibt, nämlich bei den Ba-
varia Filmstudios. Nicht nur der Bayerische Rundfunk, 
sondern auch der WDR und das ZDF produzieren dort. 
Jeder Cent, der in Deutschland eingesammelt und hier 
ausgegeben wird, tut der bayerischen Wirtschaft gut. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Und die lassen alle 
in Bayern produzieren?)

Diese Sender lassen alle bei den Bavaria Filmstudios pro-
duzieren, auch Radio Bremen, der Saarländische Rund-
funk und insbesondere der WDR. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich darf die Gelegenheit einer fünfminütigen Redezeit 
nutzen, um mich bei Ihnen allen zu bedanken, beim Land-
tagsamt zu bedanken für 14 Jahre, die ich hier im Baye-
rischen Landtag verbringen durfte. Ich möchte mich für 
viele nette, freundschaftliche Begegnungen und für viele 
Diskussionen und Anregungen bedanken. Ich darf mich 
beim Landtagsamt bedanken, bei allen, die mitgeholfen 
haben, den Parlamentsbetrieb ordentlich zu organisieren. 
Ich darf Ihnen ganz zum Schluss eine Empfehlung mit-
geben: Passen Sie mir auf die Hinterbänkler auf, sonst 
sind die Vorderbänkler auch nichts.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Kollege Hufe, vielen Dank. Ich darf Ihnen, Herr Kol-
lege Hufe, seitens des Hohen Hauses alles Gute für die 

setzentwurf zustimmen will, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Das sind die Fraktionen des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN und die SPD-Fraktion. Gegenstimmen? – 
CSU-Fraktion. Stimmenthaltungen?  – Keine. Damit ist 
der Gesetzentwurf abgelehnt.

Nun kommen wir zur Abstimmung über Tagesordnungs-
punkt 13. Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf auf 
Drucksache 15/10390 und die Änderungsanträge auf den 
Drucksachen 15/10693, 15/10698 und 15/11034 sowie 
die Beschlussempfehlung und Bericht des federfüh-
renden Ausschusses für Sozial-, Gesundheits- und Fami-
lienpolitik auf Drucksache 15/11124 zugrunde. 

Ich lasse zunächst über den vom federführenden Aus-
schuss für Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik zur 
Ablehnung empfohlenen Änderungsantrag auf Druck-
sache 15/10693 abstimmen. Wer entgegen diesem 
Ausschussvotum dem Antrag zustimmen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Das sind BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN und die SPD-Fraktion. Gegenstimmen? – 
Die CSU-Fraktion. Enthaltungen? – Keine. Damit ist der 
Änderungsantrag abgelehnt. 

Zum Gesetzentwurf 15/10390 der Staatsregierung emp-
fiehlt der federführende Ausschuss für Sozial-, Gesund-
heits- und Familienpolitik Zustimmung mit der Maßgabe 
von Änderungen. Der Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen stimmt in seiner Endberatung der 
Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses 
zu, allerdings mit der Maßgabe weiterer Änderungen. Im 
Einzelnen verweise ich auf Drucksache 15/11124. Wer 
dem Gesetzentwurf in der Fassung des endberatenden 
Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parlaments-
fragen zustimmen will, den bitte ich um das Handzei-
chen.  – Das sind die CSU-Fraktion, die SPD-Fraktion. 
Gegenstimmen?  – BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN. Stimm-
enthaltungen? – Keine. Dann ist das so beschlossen. 

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Diese soll auf Antrag der 
Fraktion des BÜNDNISSES  90/DIE  GRÜNEN, wie in 
§  127 der Geschäftsordnung vorgesehen, in namentli-
cher Form erfolgen. Das ist bereits bekannt gegeben. Der 
Abstimmung zugrunde gelegt wird der Gesetzentwurf in 
der Fassung des endberatenden Ausschusses für Verfas-
sungs-, Rechts- und Parlamentsfragen. Die Urnen sind 
aufgestellt. Vier Minuten!

(Namentliche Abstimmung von 16.58 bis 
17.02 Uhr)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zeit ist um. Die 
Stimmabgabe ist damit abgeschlossen. Ich gebe das Ab-
stimmungsergebnis nach der Auszählung bekannt. Darf 
ich einen Augenblick um Aufmerksamkeit bitten, damit 
jeder weiß, wie es weitergeht: Blick auf die Uhr. Heute ist 
bis 17.30 Uhr geladen. Wir können deswegen nicht mehr 
das Flüchtlingsaufnahmegesetz aufrufen. Die Fraktionen 
haben sich geeinigt, jetzt den Tagesordnungspunkt 26 
aufzurufen, damit wir in der Zeit bleiben. 
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hat. Die Landtage sind die Wahrer der Interessen der Ge-
bührenzahler. Das muss in aller Deutlichkeit festgestellt 
werden. Es gibt Einsparpotenziale, wie das die Kommis-
sion zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkan-
stalten – KEF – festgestellt hat. Ich denke, heute verab-
schieden wir keine unangemessene Mehrbelastung für 
die Gebührenzahler. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Zukunft wird es 
aber Finanzierungsprobleme geben. Aus den Zahlen der 
KEF wissen wir, dass wir bis 2020 mit einem Rückgang 
von 5,7 % gegenüber dem Jahr 2007 rechnen müssen. 
Ich möchte deutlich machen, dass der Bayerische Rund-
funk von der Zuwanderung nach Bayern profitiert. Des-
wegen gibt es Begehrlichkeiten von anderen Rundfunk-
anstalten. Ich stelle hierzu als Position der Bayerischen 
Staatsregierung fest, dass es nicht zu einer Entreicherung 
des Bayerischen Rundfunks kommen darf. Wir treten für 
Fairness ein. Deshalb darf kein Ausgleichstopf zulasten 
des Bayerischen Rundfunks vergrößert werden. Ich bitte 
deshalb den Bayerischen Landtag um Unterstützung für 
die Verhandlungen, die jetzt geführt werden. Die Spar-
potenziale müssen gesehen werden und die Kleineren 
dürfen nicht ungeprüft und unkontrolliert in die Töpfe der 
Größeren hineinlangen. Das ist die klare Position der Bay-
erischen Staatsregierung. 

Eine zweite Bemerkung: Ich bin nicht glücklich dar-
über, dass die Kosten für digitale Angebote im Internet 
voraussichtlich steigen werden. Der Zwölfte Rundfun-
känderungsstaatsvertrag befindet sich gerade in der 
Diskussion. Darin wurden eine Entwicklungsgarantie für 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Qualitätsinhalte 
aufgenommen. Der BR ist ein wichtiger Kulturträger in 
Bayern. Trotzdem müssen wir bedenken, dass wir auch 
Zeitungen und Verleger haben. Statt eines „Immer Mehr“ 
muss manchmal auch ein „Weniger“ möglich sein. Dies 
wird das Thema des nächsten Staatsvertrages sein.

Eine letzte Bemerkung: Ich bin ein großer Anhänger des 
digitalen Radios DAB oder DAB plus. Hier befinden wir 
uns im Vergleich zur europäischen Ebene im Rückstand. 
Ich bedauere es, dass mit diesem Staatsvertrag, dem wir 
heute zustimmen werden, ein Rückschlag für das digi-
tale Radio verbunden ist. Wir haben nach massiven Ver-
handlungen mit dem Bundesverteidigungsminister eine 
Erhöhung der Sendeleistung erreicht. Ich kann nur jedem 
empfehlen, sich einen digitalen Empfänger zu besorgen. 
Er wird Klangqualitäten erleben, die beim normalen ana-
logen Empfang, auch mit UKW, nicht möglich sind.

Die öffentlich-rechtlichen Anstalten müssen hier Vorreiter 
sein. Bei der Kamera denkt niemand mehr über analoge 
Systeme nach. Deshalb sollten wir auch beim Hörfunk 
nicht mehr über analoge Rundfunkempfänger nach-
denken, sondern in die digitale Zukunft marschieren. 
Die öffentlich-rechtlichen Anstalten haben hier eine Lo-
komotivfunktion. Ich hoffe, dass wir gemeinsam mit der 
ARD ein Konzept erarbeiten können, damit auch bei uns 
demnächst die digitale Zukunft mit DAB plus oder DAB 
beginnen kann. Das wird Herrn Kollegen Hufe freuen, der 
ebenfalls für DAB gekämpft hat. Leider denken viele bei 
dieser Abkürzung an Bier. Hier geht es jedoch um den 
digitalen Hörfunk.

Zukunft wünschen. Wir hoffen, dass die Abgeordneten-
pension dazu reicht, dass Sie sich in der Pension an-
ständig kleiden können.

(Allgemeine Heiterkeit)

Nächste Wortmeldung: Herr Kollege Stockinger.

Prof. Dr. Hans Gerhard Stockinger (CSU): Herr Präsi-
dent, Hohes Haus! Herr Kollege Hufe hat eine Abschieds-
rede gehalten. Das ist auch der Grund, warum zu diesem 
Tagesordnungspunkt, der einmütig verabschiedet werden 
soll, das Wort ergriffen wird. Selbiges, nämlich eine Ab-
schiedsrede zu halten, habe ich nicht vor. Ich möchte 
gerne auch in der nächsten Legislaturperiode die Medi-
enpolitik in meiner Fraktion für den Freistaat Bayern vor-
antreiben. Deshalb nehme ich die Gelegenheit wahr, mich 
beim Kollegen Hufe für die sehr konstruktive Zusammen-
arbeit in Medienfragen zu bedanken Es war, ich hätte 
jetzt fast gesagt, eine Freude, sich mit ihm zusammen für 
die Medien in Bayern einzusetzen. Ganz so schlimm war 
es nicht; denn manchmal hat er andere Meinungen ver-
treten, aber letztlich haben wir – ich darf das, so glaube 
ich, sagen, Peter  – eine gute und konstruktive Zusam-
menarbeit im Sinne der Medien in Bayern gehabt.

Vor diesem Hintergrund ist es auch nicht verwunderlich, 
dass der Elfte Rundfunkänderungsstaatsvertrag einmütig 
über die Bühne geht. Ich darf ergänzen, dass alle damit 
befassten Ausschüsse – sowohl der federführende Aus-
schuss als auch die mitberatenden Ausschüsse  – ein-
stimmig zugestimmt haben. Lediglich im Wirtschaftsaus-
schuss hat es aus den Reihen der CSU eine Enthaltung 
gegeben. Aber auch diesen Ausschuss kriegen wir noch 
in die richtige Richtung. Ich empfehle Zustimmung zu 
diesem Änderungsstaatsvertrag.

(Beifall bei der CSU) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Kollege Stockinger, vielen Dank. Nächste Wortmel-
dung: Herr Staatsminister Sinner.

Staatsminister Eberhard Sinner (Staatskanzlei): Herr 
Präsident, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen! Auch 
mich drängt es, mich zunächst bei Herrn Kollegen Hufe 
für die gute Zusammenarbeit zu bedanken. Er ist schon 
ohne Sakko unterwegs, ich glaube direkt in die Bavaria 
Filmstudios, wo wir Sie vielleicht in interessanten Fern-
sehserien wieder erleben können. 

Proben Ihres Könnens haben Sie schon im Bayerischen 
Landtag abgeliefert. Herzlichen Dank für die gute 
Zusammenarbeit. „Das Leben ohne Landtag“ wäre 
ein guter Filmtitel. Darüber könnten wir ein Drehbuch 
schreiben.

Zunächst zum Staatsvertrag: Neben der Gebührenerhö-
hung ist die Weiterfinanzierung des Jugendschutznetzes 
vorgesehen. Mich bewegt besonders, dass das Bun-
desverfassungsgericht in seinem Urteil vom 11.  Sep-
tember 2007 die Verantwortung der Landtage festgestellt 
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Drucksache 15/10390 bekannt: Mit Ja haben 127 und 
mit Nein 14 Kolleginnen und Kollegen gestimmt. Es gab 
keine Enthaltungen. Damit ist der Gesetzentwurf in der 
Fassung des endberatenden Ausschusses für Verfas-
sungs-, Rechts- und Parlamentsfragen angenommen. 
Das Gesetz hat den Titel: „Gesetz zur Änderung des Bay-
erischen Behindertengleichstellungsgesetzes und an-
derer Rechtsvorschriften“. 

(Abstimmungsliste siehe Anlage)

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben be-
schlossenen Fassung haben die Änderungsanträge auf 
den Drucksachen 15/10698 und 15/11034 ihre Erledi-
gung gefunden.

Letzte Bemerkung: Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
morgen geht es in der Tagesordnung weiter mit dem 
Aufruf des Tagesordnungspunkts 14 „Flüchtlingsaufnah-
megesetz“. Redezeit pro Fraktion, zehn Minuten. Das 
bedeutet: Sie müssen damit rechnen, dass spätestens 
ab 9.30 Uhr das Bayerische Versammlungsgesetz aufge-
rufen wird. Darauf weise ich ausdrücklich hin.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, gemeinsam 
mit Ihrem Präsidium.

(Schluss: 17.16 Uhr)

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und Ihnen, Herr 
Hufe, alles Gute!

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es liegen mir keine wei-
teren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Aussprache 
geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Der Abstim-
mung liegen der Staatsvertrag auf Drucksache 15/10879 
und die Beschlussempfehlung mit Bericht des federfüh-
renden Ausschusses für Hochschule, Forschung und 
Kultur auf Drucksache 15/11105 zugrunde. 

Gemäß § 58 der Geschäftsordnung kann die Abstimmung 
nur über den gesamten Staatsvertrag erfolgen. Der fe-
derführende Ausschuss für Hochschule, Forschung und 
Kultur empfiehlt die Zustimmung. Wer dem Staatsvertrag 
zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Ge-
genstimmen? – Keine. Enthaltungen? – Keine. Doch, Ent-
schuldigung: 2 Enthaltungen aufseiten der GRÜNEN, an-
sonsten alle Parteien dafür. Damit ist dem Staatsvertrag 
zugestimmt worden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, noch zwei Angelegen-
heiten: Zuerst gebe ich das Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung zu dem Gesetzentwurf der Staatsregie-
rung zur Änderung des Bayerischen Behindertengleich-
stellungsgesetzes und anderer Rechtsvorschriften auf 
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Abstimmungsliste
zur namentlichen Abstimmung am 15.07.2008 zu Tagesordnungspunkt 13: Gesetzentwurf der Staatsregierung; zur 
Änderung des Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes und anderer Rechtsvorschriften 		
(Drucksache 15/10390)

Anlage 

Name Ja Nein Enthalte
mich

Ach Manfred X
Ackermann Renate X

Bause Margarete X
Dr. Beckstein Günther
Dr. Bernhard Otmar
Dr. Beyer Thomas X
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann
Bocklet Reinhold X
Boutter Rainer X
Breitschwert Klaus Dieter X
Brendel-Fischer Gudrun
Brunner Helmut X

Christ Manfred X

Deml Marianne X
Dodell Renate X
Donhauser Heinz X
Dr. Dürr Sepp X

Eck Gerhard X
Eckstein Kurt X
Egleder Udo Georg X
Eisenreich Georg
Eismann Peter X
Ettengruber Herbert X
Prof. Dr. Eykmann Walter X

Prof. Dr. Faltlhauser Kurt
Dr. Fickler Ingrid X
Fink Martin X
Fischer Herbert X
Dr. Förster Linus X
Freller Karl X
Fricke Walburga X

Gabsteiger Günter X
Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Glück Alois X
Goderbauer Gertraud X
Görlitz Erika
Götz Christa X
Dr. Goppel Thomas
Gote Ulrike X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Guckert Helmut X
Guttenberger Petra

Haderthauer Christine
Haedke Joachim X
Halbig Karin X
Hallitzky Eike X
Hausmann Heinz X
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W.
Herold Hans X
Herrmann Joachim
Hintersberger Johannes X
Hoderlein Wolfgang
Hohlmeier Monika X
Holmeier Karl X
Huber Erwin
Dr. Huber Marcel X
Dr. Hünnerkopf Otto X
Hufe Peter X
Huml Melanie

Imhof Hermann X

Dr. Kaiser Heinz
Kamm Christine X
Kaul Henning X
Kern Anton X
Kiesel Robert X
Kobler Konrad X
König Alexander X
Kränzle Bernd
Kreuzer Thomas X
Dr. Kronawitter Hildegard X
Kupka Engelbert X
Kustner Franz X

Leichtle Willi
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lochner-Fischer Monica
Lück Heidi X

Prof. Männle Ursula X
Dr. Magerl Christian X
Maget Franz
Matschl Christa X

Anlage
Bayerischer Landtag
15. Wahlperiode

zur 128. Vollsitzung am 15.07.2008

Abstimmungsliste
zur namentlichen Schlussabstimmung am 15.07.2008 zu Tagesordnungspunkt 13: Gesetzentwurf der
Staatsregierung; zur Änderung des Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes und anderer
Rechtsvorschriften (Drucksache 15/10390)
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Meißner Christian X
Memmel Hermann X
Miller Josef
Dr. Müller Helmut
Müller Herbert X
Mütze Thomas X

Naaß Christa X
Nadler Walter X
Narnhammer Bärbel X
Neumeier Johann
Neumeyer Martin X
Nöth Eduard X

Obermeier Thomas X

Pachner Reinhard X
Paulig Ruth X
Peterke Rudolf X
Peters Gudrun X
Pfaffmann Hans-Ulrich X
Pflanz Lydia X
Plattner Edeltraud X
Pongratz Ingeborg
Pranghofer Karin X
Pschierer Franz Josef X

Dr. Rabenstein Christoph X
Radermacher Karin X
Rambold Hans X
Ranner Sepp
Richter Roland X
Ritter Florian X
Freiherr von Rotenhan Sebastian X
Rotter Eberhard X
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold X
Rütting Barbara X
Dr. Runge Martin X
Rupp Adelheid

Sackmann Markus
Sauter Alfred
Scharf-Gerlspeck Ulrike X
Scharfenberg Maria X
Schieder Werner X
Schindler Franz X
Schmid Berta X
Schmid Georg X
Schmid Peter
Schmitt-Bussinger Helga X
Schneider Siegfried X
Schorer Angelika X
Schuster Stefan X
Schwimmer Jakob

Name Ja Nein Enthalte
mich

Sem Reserl X
Sibler Bernd
Sinner Eberhard X
Dr. Söder Markus
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig X
Spitzner Hans X
Sprinkart Adi
Stahl Christine X
Stahl Georg X
Stamm Barbara X
Steiger Christa X
Stewens Christa X
Stierstorfer Sylvia X
Prof. Dr. Stockinger Hans Gerhard X
Stöttner Klaus X
Dr. Stoiber Edmund
Strehle Max X
Strobl Reinhold X
Ströbel Jürgen X
Dr. Strohmayr Simone X

Thätter Blasius
Tolle Simone X
Traublinger Heinrich

Unterländer Joachim X

Prof. Dr. Vocke Jürgen X
Vogel Wolfgang
Volkmann Rainer X

Wägemann Gerhard X
Wahnschaffe Joachim X
Prof. Dr. Waschler Gerhard X
Weichenrieder Max X
Weidenbusch Ernst X
Weikert Angelika X
Weinberger Helga X
Dr. Weiß Bernd X
Dr. Weiß Manfred X
Welnhofer Peter X
Werner Hans Joachim X
Werner-Muggendorfer Johanna X
Winter Georg X
Winter Peter X
Wörner Ludwig X
Wolfrum Klaus X

Zeitler Otto
Zeller Alfons X
Zellmeier Josef
Zengerle Josef X
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 127 14 0
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